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RE PU 8 LI KOSTE RR E J eH Sachbearbeiter: 
BUNDESMINISTERIUM Kmsr Dr. SATZINGER 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

GZ 10 041/281-1.14/87 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Wehrgesetz 1978, das Heeresgebührengesetz 1985 
und das Heeresdisziplinargesetz 1985 geändert 
werden (Wehrrechtsänderungsgesetz 1988); 
Allgemeines Begutachtungsverfahren 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1017 W ien 

Tel. 51 5 95/352 6 DW 

.I 

Entsprechend der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 1961 übermittelt 
das Bundesministerium für Landesverteidigung in der Anlage 25 Ausfertigungen 
des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem das Wehrgesetz 1978, das 
Heeresgebührengesetz 1985 und das Heeresdisziplinargesetz 1985 geändert 
werden (Wehrrechtsänderungsgesetz 1988), samt Erläuterungen. Die 
!lr�utasstJ,f}1�9�tri§t egget Am ] Ht!�Gli�W9Gt 198Z, 

Beilagen 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

lill ��Q<-I 

7530-0-120-0371 
BMLV R 119 

, 

5. November 1987 
Der Bundesminister: 

L i c h a l 
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ENTWURF 

Bmdesgesetz vom xxxxxxxxxxxxxxxxx , mit dem das Wehrgesetz 1978, 

das Heeresgebiilrengesetz 1985 und das Heeresdisziplinargesetz 1985 

geändert werden (Wehrrechtsändermgsgesetz 1988) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Wehrgesetz 1978, BGBI. Nr. 150, in der Fassung der Bundesgesetze B GBI. 
Nr. 577/1983, 457/1984, 295/1985 und 328/1986 wird wie folgt geändert: 

1. Der § 1 Abs. 6 lautet: 

n(6) Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst vollständig geleistet haben und 
nicht dem Präsenzstand angehören, bilden - sofern sie nicht mangels Eignung 
oder mangels Bedarfes für eine Verwendung in der Einsatzorganisation in den 
Reservestand versetzt sind - den M ilizstand (Wehrpflichtige des M ilizstandes).n 

2. Dem § 1 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

n(7) Wehrpflichtige, die weder dem Präsenzstand noch- dem Milizstand ange
hören, bilden den Reservestand (Wehrpflichtige des Resery�tandes).n 

3. Im § 2 Abs. 2 wird nach dem 'ersten' Satz folgender Satz eingefügt: 

"Sie haben bei der Anforderung alle für die Inanspruchnahme des Bundes
heeres maßgeblichen Umstände der Heranziehung, insbesondere den Zweck, den 
voraussichtlichen Umfang und die voraussichtliche Dauer, anzugeben.n 

4. Der § 2 Abs. 3 lautet: 

n(3) Die Bestimmungen der §§ 28 und 36 der Strafprozeßordnung 1975, 
B GBI.Nr. 631, wonach die Strafgerichte und die Staatsanwälte das Bundesheer 
zum Beistand aufzufordern befugt sind, werden durch Abs. 2 nicht berührt.n 

5. Der § 5 Abs. 4 lit. a lautet: 

"a) vor der Beschlußfassung der Bundesregierung, jedenfalls aber vor Erstattung 
eines Vorschlages an den Bundespräsidenten gemäß Art. 67 Abs. 1 B-VG auf 
allgemeine oder teilweise Einberufung zum außerordentlichen Präsenzdienst 
(§ 36 Abs. 3) oder auf vorläufige Aufschiebung der Entlassung von Wehr
pflichtigen aus dem Präsenzdienst (§ 40 Abs. 2) sowie vor der Verfügung der 
Einberufung zu außerordentlichen Übungen durch den Bundesminister für 

79/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)2 von 115

www.parlament.gv.at



- 2 -

Landesverteidigung (§ 36 Abs. 4), sofern nicht Gefahr im Verzug vorliegt, 
und in sonstigen Angelegenheiten der militärischen Landesverteidigung, die 
von grundsätzlicher Bedeutung sind und über die Zuständigkeit des Bundes
ministers für Landesverteidigung hinausgehen," 

6. Im § 6 Abs. 4 werden die Worte "der Reserve" durch die Worte "des M ilizstandes 
und Wehrpflichtigen des Reservestandes" ersetzt. 

7. Der § 6 Abs. 6 lautet: 

"(6) Den Vorsitzenden und den übrigen M itgliedern der Beschwerdekommis
sion sind die notwendigen Aufwendungen, die ihnen aus ihrer Tätigkeit in der 
Beschwerdekom mission erwachsen, einschließlich der notwendigen Fahrtkosten 
zu ersetzen. Diese Aufwendungen sind nach den Bestimmungen der Reisege
bührenvorschrift 1955, BGBI. Nr. 133, für Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
in der Dienstklasse VIß abzugelten. Den Vorsitzenden gebührt überdies für ihre 
Tätigkeit in der Beschwerdekommission eine Entschädigung im Ausmaß von 20% 
des Gehaltes eines Bundesbeamten des Dienststandes der Allgemeinen Verwal
tung in der höchsten Gehaltsstufe der Dienstklasse IX." 

8 .  Der § 7 Abs. 2 lautet: 

"(2) Darüber hinaus steht dem Bundespräsidenten das Recht zu, Wehrpflich
tige zu Offizieren des M iliz- und des Reservestandes zu ernennen. Er kann 
dieses Recht für bestimmte Kategorien von Offizieren dem Bundesminister für 
Landesverteidigung übertragen. Die Wehrpflichtigen können im Präsenz-, Miliz
und Reservestand ernannt werden; die Ernennung gilt in jedem dieser Stände. 
Berufsoffiziere werden mit einer Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe 
oder mit einem Austritt aus dem D ienstverhältnis unmittelbar zu Offizieren des 
M ilizstandes. " 

9.  Der § 8 lautet: 

"§ 8. (1) Die Beförderung zu Chargen obliegt den Kommandanten von Truppen
körpern, die Beförderung zu Unteroffizieren dem Bundesminister für Landesver
teidigung. Dies gilt auch für Chargen und Unteroffiziere, die nicht dem 
Präsenzstand angehören. 

(2) Eine Beförderung von Wehrpflichtigen im Präsenz-, Miliz- oder Reserve
stand gilt in jedem dieser Stände. " 
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10. Der § 10 Abs. 1 bis 3 lautet: 
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"(1) Für Wehrpflichtige, die einen Präsenzdienst leisten oder geleistet haben, 
sind folgende Dienstgradbezeichnungen vorgesehen: 

1. für Wehrpflichtige ohne Chargengrad: 
Wehrmann, 

2. für Chargen: 
Gefreiter, 
Korporal, 
Zugsführer; 

3. für Unteroffiziere: 
Wachtmeister, 
Oberwachtmeister, 
Stabswachtmeister, 
Oberstabswachtm eister, 
Offiziersstell vertreter, 
Vizeleutnant; 

4. für Offiziere: 
a) für Berufsoffiziere: 

die dienstrechtlich vorgese�enen Amtstitel oder Verwendungsbezeich
nungen, 

b) für die übrigen Offiziere: 
Fähnrich, 
Leutnant, 
Oberleutnant, 
Hauptmann, 
Major, 
Oberstleutnant, 
Oberst, 
Brigadier, 

sowie je  nach Verwendung bei den D ienstgraden Oberleutnant bis Oberst die 
Zusätze 

' ••• arzt', 
' ••• apotheker' , 
' ••• veterinär', 
'des Generalstabsdienstes' , 
'des Intendanzdienstes', 

79/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)4 von 115

www.parlament.gv.at



- 4 -

'des höheren militärtechnischen Dienstes', 
'des höheren militärfachlichen Dienstes', 

bzw. für M ilitärseelsorger die dienstrechtlich für Berufsoffiziere dieser 
Verwendung vorgesehenen Amtstitel; 

für ehemalige Berufsoffiziere der zuletzt geführte Amtstitel bzw. die 
zuletzt geführte Verwendungsbezeichnung. 

(2) Die Wehrpflichtigen, die nach § 7 zu Offizieren ernannt oder nach § 8 zu 
Chargen oder Unteroffizieren befördert worden sind, führen die ihrer Ernennung 
(Beförderung) entsprechende D ienstgradbezeichnung. Die übrigen Wehrpflich
tigen führen die Dienstgradbezeichnung 'Wehrmann'. 

(3) Im Reservestand dürfen Wehrpflichtige ihre D ienstgradbezeichnungen nur 
mit dem Zusatz 'des Reser vestan des' ('dRes') führen. Das gilt nicht für Berufs
offiziere des Ruhestandes." 

H. In § H Abs. 1 werden die Worte "der Reserve" durch die Worte "des Miliz
standes" ersetzt. 

12. Der § 14 lautet: 

"§ 14. (1) Das Bundesheer ist nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzu
richten. Seine Einsatzorganisation besteht überwiegend aus Truppen, die nur zu 
Übungszwecken oder zum Zwecke eines Einsatzes des Bundesheeres nach § 2 
Abs. 1 lit. a, b oder c gebildet werden. 

(2) Grundsätzliche Angelegenheiten der weiteren Heeresorganisation, der 
Bewaffnung, der Garnisonierung und der Benennung der Truppen bestimmt die 
Bundesregierung. Im übrigen ist in diesen Angelegenheiten und für die Adj ustie
rung der Truppen der Bundesminister für Landesverteidigung berufen. 

(3) Die Garnisonierung richtet sich nach den Erfordernissen der Landesver
teidigung." 

13. Der § 15 Abs. 1 lautet: 

"(1) In das Bundesheer dürfen nur österreichische Staatsbürger männlichen 
Geschlechtes einberufen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die 
notwendige körperliche und geistige Eignung für eine im Bundesheer in Betracht 
kommende Verwendung besitzen." 

14. Der § 17 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Wehrpflicht umfaßt die Stellungspflicht, die Pflicht zur Leistung des 
Pr äsen zdienstes, die Pflichten des Milizstandes und die Meldepflichten nach 
Abs. 3 und 4." 
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15. Im § 17 Abs. 2 werden nach den Worten "im Bundesheer" die Worte "oder ihrer 
Funktion im M ilizstand" eingefügt. 

16. Der § 17 Abs. 4 lautet: 

"(4) Wehrpflichtige des Milizstandes, die ihren Aufenthalt für länger als 
sechs Monate in das Ausland verlegen, haben dies unverzüglich dem zuständigen 
M ilitärkommando zu melden; die Rückverlegung des Aufenthaltes in das Inland 
ist vom Wehrpflichtigen binnen drei Wochen dem zuständigen M ilitärkommando 
zu melden." 

17. Im § 17 Abs. 5 werden die Worte "der Reserve" durch die W orte "des Miliz- und 
des Reservestandes" ersetzt. 

18. Der § 17 Abs. 6 entfällt. 

19. Der § 22 Abs. 2 lautet: 

"(2) D ie M itglieder der Stellungskommission sind vom zuständigen Militär
kommandanten zu bestellen, und zwar als Vorsitzender ein Stabsoffizier, als 
weitere Mitglieder ein Stabsoffizier oder ein Hauptmann, ein rechtskundiger 
Bediensteter, .ein Arzt sowie ein Bediensteter mit dem abgeschlossenen Hoch
schulstudium der Psychologie. Die M itglieder der Stellungskommission sind n�ch 
Möglichkeit aus dem Kreise der beim M ilitärkommando in Verwendung stehen
den Beamten und Vertragsbediensteten zu bestellen. Alle Mitgl ieder müssen 
über eine entsprechende dienstliche Erfahrung im Wirkungsbereich des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung verfügen. Für jedes Mitglied ist ein 
Ersatzmitglied zu bestellen, das im Falle der Verhinderung des Mitgliedes an 
dessen Stelle in die Kom mission einzutreten hat. Das Ersatzmitglied hat die für 
seine Funktion als Mitglied der Stellungskommission vorgesehenen Voraus
setzungen zu erfüllen." 

20. Der § 24 Abs. 10 entfällt. 

21. Im § 26 Abs. 1 werden die Worte ,,§ 10 Abs. 2 des Heeresgebührengesetzes, 
B GBI. Nr. 152/1956," durch die Worte ,,§ 13 Abs. 2 des Heeresgebührengesetzes 
1985, BGBI. Nr. 87," ersetzt. 

22. Im § 26 Abs. 2 lautet der zweite Satz: 

"Der § 7 Abs. 5 des Heeresgebührengesetzes 1985 ist sinngemäß anzuwenden." 

23. Der § 27 Abs. 3 Z 5 lautet: 

"5. freiwillige Waffenübungen und Funktionsdienste nach § 30;" 
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24. Der § 28 Abs. 1 bis 3 lautet: 
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"(1) Der Grundwehrdienst dauert sechs Monate. Zum Grundwehrdienst sind 
alle Wehrpflichtigen verpflichtet, die das 3 5. Lebensjahr noch nicht vollendet 
und noch keinen Wehrdienst im Ausmaß von sechs Monaten geleistet haben. 
Wehrpflichtige, bei denen sich die Dauer des Grundwehrdienstes vom Einbe
rufungstag an über die Vollendung des 35. Lebensjahres hinaus erstreckt, sind 
verpflichtet, diesen Grll1dwehrdienst noch zur Gänze zu leisten. 

(2) Truppenübungen sind Waffenübungen, die von den Wehrpflichtigen zur 
Erhaltung des Ausbildungsstandes und zur Unterweisung in Einsatzaufgaben zu 
leisten sind. Die D auer der Truppenübungen ist nach den jeweiligen mili
tärischen Erfordernissen festzulegen und soll in der Regel im Kalenderjahr 15 
Tage nicht überschreiten. Die Gesamtdauer aller Truppenübung�n, zu denen ein 
Wehrpflichtiger einberufen wird, darf 60 Tage nicht überschreiten. Wehr
pflichtige dürfen bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres zu Truppenübungen 
einberufen werden. 

(3) D ie Wehrpflichtigen können sich verpflichten, an Stelle des Grundwehr
dienstes in der Dauer von sechs Monaten einen solchen von acht Monaten zu 
leisten. Diese Verpflichtungserklärung ist 

a) vor Beginn des ,Grundwehrdienstes bei der St�llungskommission oder beim 
zuständigen M ilitärkommando, 

b) während des Grundwehrdienstes spätestens sechs Wochen vor Ablauf des 
sechsten Monates dieser Präsenzdienstleistung beim zuständigen Ein
hei tskom mandant en 

schriftlich abzugeben. Die Verpflichtungserklärung bedarf der Annahme durch 
das zuständige M ilitärkommando. Für diese Annahme und deren Verweigerung 
sowie für die Zurückziehung der Verpflichtungserklärung gilt der § 32 Abs. 6 
und 8 sinngemäß; eine Zurück ziehung ist jedoch nur binnen vier Wochen nach 
Beginn des Grundwehrdienstes zulässig. Wehrpflichtige, bei denen sich die 
Dauer dieses Grundwehrdienstes vom Einberufungstag an über die Vollendung 
des 35. Lebensjahres hinaus erstreckt, sind verpflichtet, diesen Grundwehrdienst 
noch zur Gänze zu leisten." 
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25. Der § 29 Abs. 1 und 2 lautet: 
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"(1) Kaderübungen sind Waffenübungen zur Heranbildung von Wehrpflich
tigen für Kaderfunktionen sowie zur Erhaltung und Vertiefung ihrer erworbenen 
Befähigungen. Kaderfunktionen sind Kommandanten- und Fachfunktionen. Die 
Gesamtdauer beträgt 

a) für Offiziersfunktionen 90 Tage, 
b) für die übrigen Kaderfunktionen 60 Tage. 

(2) Kaderübungen sind auf Grund einer freiwilligen Meldung nach Abs. 6 oder 
auf Grund einer in Abs. 7 und 8 oder im Abs. 9 näher geregelten Verpflichtung 
zu leisten. Nach einer solchen freiwilligen Meldung oder einer solchen Ver
pflichtung können auf Grund einer freiwilligen Meldung weitere Kaderübungen 
insgesamt bis zum Ausmaß der Gesamtdauer nach Abs. 1 geleistet werden." 

26. Im § 29 Abs. 6 entfallen die Worte "nach Abs. 1 lit. a oder b". 

27. Der § 29 Abs. 9 lautet: 

"(9) Nach den jeweiligen militärischen Erfordernissen können 

a) Offiziere und Offiziersanwärter des Milizstandes, 

b) sonstige Wehrpflichtige des Milizstandes, die Angehörige des 
Bundesheeres im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 oder 3 gewesen sind oder 
einen Wehrdienst als Zeitsoldat (§ 27 Abs. 3 Z 3) geleistet haben, 

bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres ohne ihre Zustimmmung zu Kaderübun
gen (Abs. 1) herangezogen werden, sofern sie nicht schon auf Grund freiwilliger 
Meldung (Abs. 6) oder auf Grund eines Auswahlbescheides (Abs. 7 und 8) zur 
Leistung von Kaderübungen verpflichtet sind. Die vor dem 1. August 1977 
geleisteten Kaderübungen sind auf das Gesamtausmaß nach Abs. 1 lit. a oder b 
anzurechnen." 

28. Der § 30 samt Überschrift lautet: 

"F r e i w i l l i g e  W a f f e n ü b u n g e n  
u n d  F u n k t i o n s d i e n s t e  

§ 30. (1) Auf Grund freiwilliger Meldung können Wehrpflichtige, die den 
Grundwehrdienst vollständig geleistet haben, freiwillige Waffenübungen oder 
Funktionsdienste leisten. Freiwillige W affenübun gen dienen Ausbildungs
zwecken; Funktionsdienste dienen der Besorgung sonstiger militärischer Auf
gaben im Interesse einer raschen, sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßi
gen Aufgabenerfüllung. 
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(2) Wehrpflichtige, die unselbständig erwerbstätig sind, dürfen zu frei
willigen W affenübungen und zu Funktionsdiensten ohne Zustimmung ihres 
Dienstgebers jeweils nur für insgesamt höchstens 30 Tage innerhalb von zwei 
Kalenderjahren einberufen werden. 

(3) Die- freiwillige Meldung kann vom Wehrpflichtigen schriftlich ohne 
Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Diese Zurück ziehung ist beim 
zuständigen Militärkommando einzubringen und wird wirksam, wenn sie späte
stens bis zum Einberufungstag eingelangt ist. Mit ihrem rechtzeitigen Einlangen 
tritt ein bereits zugestellter Einberufungsbefehl außer Kraft." 

29. Der § 31 lautet: 

"§ 31. Die Standesevidenz und die übergebenen Bekleidungs- und Ausrüstungs
gegenstände sind im Rahmen von Waffenübungen und Funktionsdiensten zu 
kontrollieren." 

30. Der § 32 Abs. 7 lautet: 

"(7) Nach Annahme der freiwilligen Meldung ist dem Wehrpflichtigen, der 
den Grundwehrdienst bereits geleistet hat und nicht einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat leistet, der Einberufungsbefehl zum Wehrdienst als Zeitsoldat -
sofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen - spätestens zwei 
Wochen vor Beginn des Wehrdienstes als Zeitsoldat zuzustellen." 

31. Der erste Satz des § 32 Abs. 8 lautet: 

"Die Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat kann vom Wehrpflichtigen bis zur 
Rechtskraft der Annahme nach Abs. 6 schriftlich ohne Angabe von Gründen 
zurückgezogen werden." 

32. Der § 34 samt Überschrift lautet: 

�a u f b a h n v o r a u s s e t z u n g e n  

§ 34.. (1) Wehrpflichtige können auf Grund einer Dienstleistung als Angehörige· 
des Bundesheeres (§ 1 Abs. 3) in der ausbildungsmäßig erforderlichen Dauer 
sowie nach erfolgreicher Ablegung der ausbildungsmäßig erforderlichen Prüfun
gen zu Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen des Miliz- oder des Reserve
standes (§ 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 1) ernannt werden. 

(2) Die Leistung eines Wehrdienstes als Zeitsoldat in der Dauer von sechs 
Monaten oder von freiwilligen Waffenübungen in der ausbildungsmäßig erforder
lichen Dauer ist Voraussetzung für die Ausbildung zum Offizier." 

33. Der § 35 samt Überschrift entfällt. 
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34. Der vierte Satz des § 36 Abs. 1 lautet: 

''Der Einberufungsbefehl zu Truppenübungen (§ 28 Abs. 2) und zu Kaderübungen 
(§ 29 Abs. 1) ist, sofern militärische Erfordernisse - wie insbesondere das Oben 
einer Mobilmachung und der Herstellung der Einsatzbereitschaft von Verbänden 
im Wege von Waffenübungen - nicht entgegenstehen, spätestens acht Wochen 
vor dem Einberufungstag zuzustellen." 

35. Der § 36 Abs. 3 lautet: 
"(3) D ie allgemeine oder teilweise Einberufung zum außerordentlichen 

Präsenzdienst im Falle des § 2 Abs. 1 lit. a (personelle Gesamtmobilmachung 
oder personelle Teilmobilmachung) sowie in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. b 
LD'ld c verfügt der Bundespräsident. Diese Verfügung ist durch Anschlag an den 
Amtstafeln der Gemeinden, sofern dies aber aus militärischen Rücksichten 
nicht möglich ist, in anderer geeigneter Weise - so insbesondere durch Rundfunk 
oder sontige akustische M ittel oder durch das Amtsblatt zur Wiener Zeitung -
kundzumachen. Sie tritt mit der Verlautbarung in  Kraft. Die allgemeine 
Einberufung hat alle zur Leistung des außerordentlichen Präsenzdienstes ver
pflichteten Wehrpflichtigen des M iliz- und des Reservestandes zu erfassen. Die 
teil weise Einberufung kann zur Leistung des außerordentlichen Präsenzdienstes 
verpflichtete Wehrpflichtige des M ilizstandes und des Reservestandes 

1. eines Geburtsjahrganges oder mehrerer Geburtsjahrgänge, 
2. aus einem Ergänzungsbereich oder aus mehreren Ergän zungsbereichen 

oder aus Teilen solcher Bereiche oder 
3. die auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten militärischen 

Einheit oder auf Grund ihrer Eignung für bestimmte militärische Verwen
dungen in Betracht kommen, 

erfassen." 

36. Der § 36 Abs. 5 entfällt. 

37. Die beiden letzten Sätze des § 37 Abs. 4 werden durch folgenden Satz ersetzt: 

"Bescheide nach Abs. 2 lit. a oder Abs. 3 lit. a sind vom Bundesminister für 
Landesverteidigung dem Dienstgeber zur Kenntnis zu bringen, sofern es sich um 
die Befreiung von Wehrpflichtigen wegen ihrer beruflichen Tätigkeit im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses handelt." 

38. Der § 37 Abs. 6 lit. c lautet: 

"c) Ärzte im Sinne des § 2 Abs. 3 des Ärztegesetzes 1984, BGBI. Nr. 373, 
(Turnusärzte) sind," 
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39. Dem § 37 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) M it der Zustellung eines Bescheides, durch den einem Wehrpflichtigen 
nach Zustellung des Einberufungsbefehls oder nach Kundmachung der allge
meinen Bekanntmachung der E inberufung eine Befreiung (Abs. 2 oder 3) oder ein 
Aufschub (Abs. 6) gewährt wurde, wird diese Einberufung für ihn unwirksam." 

40. Der § 40 Abs. 1 und 2 lautet: 

"(1) Wehrpflichtige sind nach jeder Beendigung eines ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienstes aus diesem zu entlassen. 

(2) Bei außergewöhnlichen Verhältnissen kann der Bundespräsident die Ent
lassung von Wehrpflichtigen aus dem Präsenzdienst trotz eines geleisteten 
ordentlichen Präsenzdienstes oder außerordentlichen Präsenzdienstes nach § 27 
Abs. 3 Z 3 bis 5 vorläufig aufschieben. Diese Verfügung ist nach den jeweiligen 
militärischen Erfordernissen entweder durch Rundfunk oder durch das Amts
blatt zur Wiener Zeitung kundzumachen. Sie tritt mit der Verlautbarung in 
Kraft." 

41. Im § 40 Abs. 4 entfallen die Worte "und in die Reserve rückzuversetzen". 

42. Im § 40 Abs. 5 entfallen die Worte "und in die Reserve rückversetzt". 

43. Der letzte Satz des § 40 Abs. 6 lautet: 

''Bescheide nach Abs. 5 lit. a sind vom Bundesminister für Landesverteidigung 
dem Dienstgeber zur Kenntnis zu bringen, sofern es sich um die vorzeitige 
Entlassung von Wehrpflichtigen wegen ihrer beruflichen Tätigkeit im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses handelt." 

44. Der § 40 Abs. 9 lautet: 

"(9) Die vorzeitige Entlassung steht einer neuerlichen Einberufung zum 
Präsenzdienst nach Wegfall des Entlassungsgrundes nicht entgegen. Die neuer
liche Einberufung ist nur unter Bedachtnahme auf die für die Einberufung zum 
jeweiligen Präsenzdienst maßgeblichen Altersgrenze und nur für die restliche 
Dauer des Präsenzdienstes, aus dem der Wehrpflichtige vorzeitig entlassen 
wurde, zulässig. Wehrpflichtige, die aus dem Grundwehrdienst in der Dauer von 
acht Monaten (§ 28 Abs. 3) vor dem Ablauf des sechsten Monates entlassen 
wurden, dürfen zur Leistung des Grundwehrdienstes in seiner restlichen Dauer 
einberufen werden. Sofern sie aber nach diesem Zeitpunkt entlassen wurden, 
dürfen sie bis zu der nach § 28 Abs. 2 maßgeblichen Altersgrenze zu Truppen
übungen in der restlichen Dauer dieses Grundwehrdienstes einberufen werden. 
Wehrpflichtige, die aus einer freiwilligen Waffenübung, aus einem Funktions-
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dienst oder aus dem Wehrdienst als Zeitsoldat vorzeitig entlassen wurden, 
dürfen nach Wegfall des Entlassungsgrundes nur mit ihrer Zustimmung für die 
restliche Dauer des jeweiligen Präsenzdienstes einberufen werden." 

45. Im § 41 Abs. 1 und 4 entfallen jeweils die Worte "und in die. Reserve 
rückversetzt" • 

46. Die Überschrift des Abschnittes E lautet: 

"E. Besondere Bestimmmgen über den Mnizstand md den Reservestand" 

47. Nach der Überschrift des Abschnittes E werden folgende §§ 41 a und 41 b 
eingefügt : 

"V e r s e t z u n g  u n d  Ü b e r t r i t t i n  d e n  R e s e r v e s t a n d  
u n d  d e n  M i l i z s t a n d  

§ 41 8. (1) Wehrpflichtige des M ilizstandes sind mangels Eignung oder mangels 
Bedarfes für eine Verwendung in der Einsatzorganisation von Amts wegen durch 
Bescheid des zuständigen Militärkommandos in den Reservestand zu versetzen. 
Dieser Bescheid bedarf keiner Begründung; ein ordentliches Rechtsmittel ist 
nicht zulässig. Bei Wehrpflichtigen, die einen Präsenzdienst leisten, kann diese 
Versetzung mit der Entlassung aus dem Präsenzdienst verfügt werden. Berufs
offiziere, die vor dem Erlöschen ihrer Wehrpflicht in. den Ruhestand versetzt 
werden, tr.eten damit unmittelbar in den Reservestand über. Gleiches gilt für 
Beamte, die im Zeitpunkt ihrer Versetzung in den Ruhestand nach § 11 zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogen und noch wehrpflichtig 
sind. 

(2) Wehrpflichtige des Reservestandes können im Falle eines Einsatzes des 
Bundesheeres nach § 2 Abs. 1 lit. a sowie zur unmittelbaren Vorbereitung eines 
solchen Einsatzes von Amts wegen nach Maßgabe des Bedarfes und ihrer 
Eignung für eine Verwendung in der Einsatzorganisation durch Bescheid des 
zuständigen M ilitärkommandos in den Milizstand versetzt werden. In anderen 
Fällen bedarf eine Versetzung in den M ilizstand der Zustimmung des be
troffenen Wehrpflichtigen. 

P f l i c h t e n  u n d  B e f u g n i s s e  i m  M i l i z s t a n d  

§ 41 b. (1) Soldaten und Wehrpflichtige des Milizstandes, die mit einer Komman
dantenfunktion betraut sind, dürfen den ihnen in der Einsatzorganisation unter
stellten Wehrpflichtigen des Milizstandes die notwendigen Anordnungen in 
Angelegenheiten einer Übungs- oder Einsatzvorbereitung i m  Rahmen der hiefür 
geltenden Vorschriften erteilen. Die Anordnungen sind in dieser Übung oder in 
diesem Einsatz als Befehle des zuständigen militärischen Vorgesetzten im Sinne 
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des § 2 Z 5 des Mil itärstrafgesetzes, BGBI. Nr. 344/1970, auszuführen. Diese 
Anordnungen können aber nach Maßgabe ihres Inhaltes und Zweckes auch 
bereits im Milizstand ausgeführt werden. In diesem Falle hat der Empfänger der 
Anordnung vor ihrer Ausführung dem für die Mobilmachung verantwortlichen 
Kom mando Zeit, Ort und voraussichtliche Dauer des Vollzuges zu melden. 

(2) Wehrpflichtige des M ilizstandes, die mit einer Kaderfunktion betraut 
sind, dürfen in Angelegenheiten einer Übungs- oder Einsatzvorbereitung im 
Rahmen der hiefür geltenden Vorschriften jenen Soldaten Weisungen erteilen, 
die ihnen für diese Aufgaben durch einen Befehl des für die Mobilmachung 
verantwortlichen Kommandos unterstellt sind. 

(3) Wehrpflichtige des Milizstandes sind befugt, an der Planung, Vorberei
tung un� Durchführung militärischer Maßnahmen in Angelegenheiten einer 
Übungs- oder Einsatzvorbereitung, der Abschlußrnaßnahmen nach einer Übung 
oder einem Einsatz sowie der militärischen Fortbildung freiwillig mitzuwirken 
(Freiwillige M ilizarbeit). Die Maßnahmen der Freiwilligen Milizarbeit sind durch 
das für die Mobilmachung verantwortliche Kommando schriftlich festzulegen; 
dabei sind insbesondere 

1. Zeit und Ort, 
2. Inhalt, 
3. voraussichtliche Dauer, 
4. der verantwortliche Leiter und 
5. der zugelassene Teilnehmerkreis 

zu bestimmen. Wehrpflichtige des Milizstandes haben ihre Teilnahme an solchen 
militärischen Maßnahmen durch eigenhändige Unterschrift zu bestätigen. Der 
eingeteilte Leiter ist berechtigt, an die Teilnehmer für die Dauer ihrer 
Anwesenheit die zur Durchführung der Maßnahmen und zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung und Sicherheit erforderlichen Weisungen zu erteilen. Die Teil
nehmer sind verpflichtet, diese Weisungen pünktlich und genau zu befolgen. 

(4) Wehrpflichtige des Milizstandes sind in Angelegenheiten der in Abs. 3 
genannten Art über eine Freiwillige Milizarbeit hinaus befugt, Vorschläge zu 
erstatten und Informationen einzuholen. 

(5) Wehrpflichtigen des Milizstandes, die mit der Funktion des Komman
danten eines Truppenkörpers oder einer gleichgestellten Kommandantenfunktion 
betraut sind, obliegt die Beförderung der ihnen unterstellten Wehrpflichtigen 
des M ilizstandes sowie die Bestellung der ihnen untergeordneten Kommandanten 
nach § 9 lit. b. 
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(6) Soweit der Befehlsbereich eines Wehrpflichtigen des Milizstandes, der 
mit der Funktion eines Einheitskommandanten, einer gleichgestellten oder 
höheren Kommandantenfunktion betraut ist, berührt wird, ist er in allen 
Personalangelegenheiten der ihm in der Einsatzorganisation unterstellten Wehr
pflichtigen sowie in allen Angelegenheiten der in Abs. 3 genannten Art durch 
das für die Mobilmachung verantwortliche Kommando zu informieren und 
befugt, Vorschläge zu erstatten. 

(7) Wehrpflichtige des Milizstandes werden bei der Erteilung und Ausführung 
von Anordnungen nach Abs. 1, in Ausführung einer Freiwilligen Milizarbeit nach 
Abs. 3 sowie bei einer Tätigkeit nach den Abs. 2 und 4 bis 6 als Organe des 
Bundes in Vollziehung militärischer Angelegenheiten tätig. Hinsichtlich der 
Haftung für Schäden, die dabei durch Wehrpflichtige des Milizstandes verur
sacht werden, sind das Amtshaftungsgesetz, BGBI. Nr. 20/1949, und das Organ
haftpflichtgesetz, BGBI. Nr. 181/1967, anzuwenden." 

48. Im § 42 Abs. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 werden die Worte "der Reserve" jeweils 
durch die Worte "des M ilizstandes" ersetzt. 

49. Nach dem § 42 wird folgender § 42 a samt Überschrift eingefügt: 

"B e n ü t z u  n g v o n  H e  e r  e s  g u.t i m M i I i z s t a n  d 

§ 42 8. (1) Wehrpflichtige des Milizstandes dürfen die ihnen nach § 42 über
gebenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände zur Ausführung der ihnen 
nach § 41 b Abs. 1 erteilten Anordnungen sowie zur Ausführung einer Frei
willigen Milizarbeit nach § 41 b Abs. 3 im notwendigen Umfang und in der 
notwendigen Dauer benützen. Wenn militärische Rücksichten es erfordern, kann 
den Wehrpflichtigen des M ilizstandes für diese Zwecke darüber hinaus sonstiges 
Heeresgut, insbesondere auch dienstliche Unterlagen, i m  notwendigen Umfang 
und für die notwendige Dauer durch das für die Mobilmachung verantwortliche 
Kommando zur Verfügung gestellt werden. 

(2) Das nach Abs. 1 zur Verfügung gestellte Heeresgut ist von den Wehr
pflichtigen des Milizstandes mit Sorgfalt zu behandeln und gegen einen Zugriff 
Unbefugter ausreichend zu sichern. Im übrigen gilt für das den Wehrpflichtigen 
des M ilizstandes zur Verfügung gestellte Heeresgut § 42 sinngemäß." 

50. Der § 43 lautet: 

"§ 43. (1) Wehrpflichtige des Miliz- und des Reservestandes, die nach § 10 eine 
Dienstgradbezeichnung führen, sind berechtigt, eine ihrem jeweiligen Dienst
grad und ihrer jeweiligen Waffengattung entsprechende Uniform zu tragen. Die 
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Uniform darf - abgesehen von den Fällen des § 42 Abs. 10 und des § 42 a 
Abs. 1 - nur bei 

1. Veranstaltungen der Gebietskörperschaften, 
2. sonstigen Veranstaltungen, an denen Abordnungen des Bundesheeres 

teilnehmen, und 
3. besonderen familiären Feierlichkeiten 

getragen werden. Weiters darf die Uniform mit Zustimmung des zuständigen 
M ilitärkommandos in allen Fällen getragen werden, in denen dies im militäri
schen Interesse gelegen ist. 

(2) Wehrpflichtige des Milizstandes dürfen darüber hinaus die Uniform bei 
der Teilnahme an militärischen Maßnahmen im Rahmen der Freiwilligen Miliz
arbeit (§ 41 b Abs. 3) tragen." 

51. Nach § 43 wird folgender § 43 a samt Überschrift eingefügt: 

''V e r b o t  p a r t e i p o l i t i s c h e r  B e t ä t i g u n g  

§ 43 8. Der § 46 gilt sinngemäß 

1. bei der Erteilung und Ausführung von Anordnungen nach § 41 b Abs. 1, 
2. in Ausführung einer Freiwilligen Milizarbeit nach § 41 b Abs. 3, 
3. bei einer Tätigkeit nach § 41 b Abs. 2 und 4 bis 6, 

. . 

. 

4. bei der Verwahrung von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen (§ 42) 
und 

5. bei der Benützung von Heeresgut im Milizstand (§ 42 a)." 

52. Der § 44 Abs. 2 lautet: 

"(2) Mit dem Tage des Dienstantrittes sind die Wehrpflichtigen unter 
Bedachtnahme auf § 36 Abs. 2 zum Dienst in allen Teilen des Bundesheeres 
verpflichtet. Sie dürfen nur im Rahmen ihrer Dienstfähigkeit verwendet 
werden." 

53. Der § 47 samt Überschrift lautet: 

"5 0 I d a t e n v e r  t r e t e r, 
O r g a n i s a t i o n u n d W a h l  

§ 47. (1) Soldaten, die den Grundwehrdienst oder einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat mit einem Verpflichtungszeitraum von weniger als einem Jahr 
leisten, haben in jeder Einheit oder gleichwertigen Organisationseinrichtung aus 
ihrem Kreis einen gemeinsamen Soldatenvertreter und dessen Ersatzmänner zu 
wählen und zum jeweiligen Kommandanten der Einheit oder dem diesem 
Gleichgestellten zu entsenden. 
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(2) Die Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von mindestens 
einem Jahr haben in den Befehlsbereichen der Kommandanten von Truppen
körpern oder der diesen Gleichgestellten aus ihrem Kreis Sol daten vertreter und 
deren Ersatzmänner zu wählen und zum jeweiligen Kommandanten des Truppen
körpers oder dem diesem Gleichgestellten zu entsenden. Die Zahl der Soldaten
vertreter richtet sich nach der Zahl der wahlberechtigten Zeitsoldaten im 
jeweiligen Befehlsbereich des Kommandanten, zu dem sie entsendet werden. Es 
entsenden 

1. vier bis neun Wahlberechtigte einen Soldatenvertreter, 
2. zehn bis 19 Wahlberechtigte zwei Soldatenvertreter, 
3. 20 bis 100 Wahlberechtigte drei Soldatenvertreter, 
4. 101 bis 200 Wahlberechtigte fünf Soldatenvertreter und 
5. über 200 Wahlberechtigte sieben Soldatenvertreter. 

Sind im jeweiligen Befehlsbereich weniger als vier Zeitsoldaten wahlberechtigt, 
so hat der Bundesminister für Landesverteidigung diese Zeitsoldaten hinsicht

lich ihrer Vertretung durch Soldatenvertreter nach den jew eiligen örtlichen und 
organisatorischen Verhältnissen durch Verordnung dem Befehlsbereich eines 
anderen Kommandanten eines Truppenkörpers oder Gleichgestellten zuzu
weisen. Diese Verordnung bedarf nicht der Kundmachung im Bundesgesetzblatt, 
sondern ist a�f die für Dienstanweisungen im BUrTdesheer übliche Art (Anschlag, 
mündliche Verlautbarung u. dgl.) kundzumachen. 

(3) Beim 

1. Korpskommando I, 
2. Korpskommando 11, 

3. Militärkommando Wien, 
4. Kommando der Fliegerdivision, 
5. Kommando der Panzergrenadierdivision und 
6. Heeres-Materialamt 

sind von den im jeweiligen Befehlsbereich dieser militärischen Dienststellen 
nach Abs. 2 eingerichteten Soldatenvertretern für Zeitsoldaten aus ihrem 
Kreise durch Wahl Zeitsoldatenausschüsse zu bilden, die jeweils aus sieben 
Soldaten vertretern bestehen. 

(4) Beim Bundesminister für Landesverteidigung ist ein Zentraler Zeit
soldatenausschuß zu bilden, der aus sieben Mitgliedern besteht. Jeder Zeitsol
datenausschuß entsendet einen Soldatenvertreter durch Wahl aus seinen jeweili
gen Mitgliedern in den Zentralen Zeitsoldatenausschuß. Die Soldatenvertreter 
von Zeitsoldaten, die dem Befehlsbereich einer der im Abs. 3 Z 1 bis 6 
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genannten militärischen Dienststellen nicht angehören oder nicht zugeordnet 
sind, haben aus ihrem Kreis ein Wahlkollegium zu wählen, das aus sieben 
Mitgliedern besteht. Dieses entsendet ebenfalls einen Soldatenvertreter durch 
Wahl in den Zentralen Zeitsoldatenausschuß. 

(5) Der Vertretungsbereich der Soldatenvertreter erstreckt sich )eweils auf 
die Soldaten, die dem Befehlsbereich des Kommandanten, zu dem sie entsendet 
sind, angehören sowie auf Soldaten, die diesem Befehlsbereich nach Abs. 2 
zugewiesen worden sind. Der Vertretungsbereich der Zeitsoldatenausschüsse 
erstreckt sich auf die Zeitsoldaten, die dem Befehlsbereich des Kommandanten 
jener militärischen Dienststelle angehören, bei der der Zeitsoldatenausschuß 
eingerichtet ist. Der Vertretungsbereich des Zentralen Zeitsoldatenausschusses 
erstreckt sich auf alle Zeitsoldaten. 

(6) Die Wahlen sind auf der Grundlage des unmittelbaren, gleichen, geheimen 
und persönlichen Wahlrechtes durchzuführen. Wird die Abhaltung der Wahl der 
in  Abs. 2 genannten Soldatenvertreter durch die örtlichen oder organisatori
schen Verhältnisse beträchtlich erschwert, so hat der Kommandant des 
Truppenkörpers die Stimmabgabe auf dem Postwege anzuordnen. Von der Wahl 
ausgeschlossen sind Soldaten, die vom Wahlrecht zum Nationalrat gemäß den 
§§ 22, 24 und 25 der Nationalrats-Wahlordnung 1971, BGBI. Nr. 391/1970, 
ausgeschlossen sind. Das Wahlergebnis ist von dem Kommandanten, zu dem die 
gewählten Soldatenvertreter oder der Zeitsoldatenausschuß entsendet werden, 
in seinem Befehlsbereich auf die für Dienstanweisungen im Bundesheer übliche 
Art kundzumachen. Dies gilt sinngemäß auch für den Zentralen Zeitsoldatenaus
schuß. 

(7) Die Soldaten vertreter nach Abs. 1 und deren Ersatzmänner sind nach den 
Einberufungsterminen der Soldaten, die den Grundwehrdienst leisten, zu wählen. 
Die Soldatenvertreter nach Abs. 2 und deren Ersatzmänner, die Zeitsoldaten
ausschüsse und der Zentrale Zeitsoldatenausschuß sind innerhalb der ersten drei 
Monate jedes dritten Kalenderjahres für die Dauer von drei Jahren zu wählen. 
Ändert sich die Zahl der Wahlberechtigten nach Abs. 1, 2, 3 oder 4 um mehr als 
die Hälfte, so ist eine neue Wahl durchzuführen. Verlangen mehr als die Hälfte 
der Wahlberechtigten die Abberufung eines Soldatenvertreters oder eines Er
satzmannes, so ist darüber abzustimmen. Für diese Abstimmung gilt Abs. 6 
sinngemäß. Der Antrag auf Abberufung ist bei der militärischen Dienststelle 
einzubringen, zu der der Soldatenvertreter oder der Ersatzmann entsendet 
worden ist. 
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(8) Die Funktion der Soldatenvertreter, der Zeitsoldatenausschüsse und des 
Zentralen Zeitsoldatenausschusses beginnt mit der Kundmachung des Wahler
gebnisses. Die Funktion der Soldaten vertreter erlischt mit 

1. der Kundmachung der Wahl eines neuen Soldaten vertreters, 
2. dem Verzicht auf diese Funktion, 
3. der Abberufung, 
4. der Versetzung in einen anderen Vertretungsbereich oder 
5. dem nachträglichen Eintritt eines Wahlausschließungsgrundes. 

Darüber hinaus erlischt die Funktion eines Soldatenvertreters nach Abs. 2 mit 
der Inanspruchnahme einer beruflichen Bildung (§ 33), wenn er während deren 
Dauer keinen Dienst im Bundesheer versieht. Erlischt die Funktion eines 
Soldatenvertreters aus diesem oder aus einem in den Z 2 bis 5 genannten 
Grunde, so tritt sein Ersatzmann in diese Funktion ein; dies gilt auch für die 
Funktion als Mitglied eines Zeitsoldatenausschusses oder des Zentralen Zeit
soldatenausschusses. Die Funktion der Zeitsoldatenausschüsse und des Zentralen 
Zeitsoldatenausschusses erlischt mit der Kundmachung der Wahl neuer Aus
schüsse sowie im Falle des Erlösehens der Funktion als Soldatenvertreter von 
mehr als der Hälfte ihrer Mitglieder. 

(9) Der Bundesminister für Landesverteidigung hat durch Verordnung 

1. die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahl der Soldaten
vertreter, deren Ersatzmänner und der Zeitsoldatenausschüsse sowie der 
Abstimmung über die Abberufung von Soldatenvertretern und Ersatz
männern und 

2. eine Geschäftsordnung für die Soldatenvertreter, die Zeitsoldatenaus
schüsse und den Zentralen Zeitsoldatenausschuß 

zu erlassen." 

53. Nach § 47 wird folgender § 47 a samt Überschrift eingefügt: 

"A u f g a b  e n d e r S o l  d a t e n v e r  t r e t e r 

§ 47 8. (1) Die Soldatenvertreter haben die Interesse� der von ihnen vertretenen 
Soldaten, soweit sie den militärischen Dienstbetrieb betreffen, zu wahren und 
zu fördern. Sie haben insbesondere das Recht mitzuwirken 

1. bei der Verabreichung der Besoldung und Bekleidung, 
2. in Angelegenheiten der Unterbringung und Verpflegung, 
3. in Angelegenheiten der DienstfreisteIlung, 
4. beim Vorbringen von Wünschen und Beschwerden, 
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5. im Disziplinarverfahren und 
6. an Betreuungsmaßnahmen, die den Soldaten zur Freizeitgestaltung 

dienen. 

(2) Darüber hinaus haben die Soldatenvertreter nach § 47 Abs. 2 die besonde
ren Interessen der Zeitsoldaten in dienstlichen Angelegenheiten, einschließlich 
der beruflichen Bildung, sowie in wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
gesundheitlichen Angelegenheiten wahrzunehmen. Sie haben insbesondere das 
Recht auf Information, Anhörung und Erstattung von Vorschlägen 

1. bei der Auswahl der Zeitsoldaten für die militärische Aus- und Fortbil-
dung, 

2. bei der Einteilung zu Diensten vom Tag, 
3. bei der vorzeitigen Entlassung und Weiterverpflichtung von Zeitsoldaten, 
4. in Beförderungsangelegenheiten, 
5.  bei Versetzungen von Zeitsoldaten, ausgenommen im Rahmen der Ausbil

dung, 
6. bei der Leistungsbeurteilung von Zeitsoldaten und 

7. in Laufbahnangelegenheiten. 

Die Vertretung der Interessen der Zeitsoldaten obliegt diesen Soldatenver
tretern gegenüber den Kommandanten, zu dem sie entsendet sind, gegenüber 
den diesem unterstellten Kommandanten sowie gegenüber j enen übergeordneten 
Kommandanten, bei denen nicht ein Zeitsoldatenausschuß eingerichtet ist. 
Ferner sind die Soldatenvertreter für Zeitsoldaten auf allen militärischen 
Organisationsebenen berechtigt, Anregungen im allgemeinen dienstlichen Inter
esse der Zeitsoldaten zu erstatten. 

(3) Die Zeitsoldatenausschüsse haben die Interessen der ihrem jeweiligen 
Vertretungsbereich (§ 47 Abs. 5) angehörenden Zeitsoldaten mit einem Ver
pflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr nach Abs. 1 und 2 bei der 
Dienststelle, bei der sie eingerichtet sind, wahrzunehmen. Der Zentrale Zeitsol
datenausschuß hat die Interessen aller dieser Zeitsoldaten beim Bundesminister 
für Landesverteidigung wahrzunehmen. 

(4) Die Soldatenvertreter haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die 
Erfordernisse eines geordneten, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Dienstbe
triebes Rücksicht zu nehmen. Soweit militärische Interessen nicht entgegen
stehen, sind den Soldatenvertretern die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Informationen zu erteilen und die hiezu notwendige freie Zeit zu 
gewähren. Die Soldatenvertreter sind in Wahrnehmung ihrer Aufgaben an keine 
Weisungen gebunden. 
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(5) Die Soldatenvertreter dürfen nur mit Zustimmung des Bundesministers 
für Landesverteidigung versetzt oder vorzeitig entlassen werden. Sie dürfen 
wegen einer Tätigkeit in Wahrnehmung ihrer Aufgaben (Abs. 1 bis 3) nicht 
benachteiligt werden. 

(6) Es bleibt den Soldaten unbenommen, Wünsche unq Beschwerden auch 
ohne Beiziehung eines Soldatenvertreters vorzubringen. In diesem F all hat sich 
der Soldatenvertreter jeder Mitwirkung zu enthalten, solange der Antragsteller 
oder Beschwerdeführer seine Beiziehung nicht verlangt." 

55. Der § 49 Abs. 3 entfällt. 

56. Der § 51 lautet: 

II§ 51. Soweit der Bund zur Gesetzgebung zuständig ist, hat er Regelungen über 
die Auswirkungen einer Präsenzdienstleistung auf die Dienst(Beschäftigungs)
verhältnisse von Dienstnehmern und regelmäßig beschäftigten Heimarbeitern, 
wie insbesondere über die Sicherung des Arbeitsplatzes, die Anrechnung der 
Präsenzdienstzeiten auf Ansprüche aus dem Dienst(Beschäftigungs)verhältnis, 

die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus dem Dienst(Beschäftigungs)ver
hältnis und die Vereinbarungen über die Gewährung einer Werks- oder Dienst
wohnung, durch ein besonderes Bundesgesetz zu treffen." 

57. Der § 56 Abs. 2 lautet: 

"(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht ferner ein Wehrpflichtiger, der den 
auf Grund des § 17 Abs. 5 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt. Er ist hiefür 
mit einer Geldstrafe bis zu 6 000 S zu bestrafen." 

58. Im § 57 entfallen die Worte "4 oder". 

59. Der § 59 lautet: 

"§ 59. Ein Wehrpflichtiger des Miliz- oder des Reservestandes, der dem § 43 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 
zu 3 000 S, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen." 

60. Der § 65 samt Überschrift entfällt. 

61. Im § 69 Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung "(1)"; in der Z 13 entfallen die 
W orte "und 5"; nach der Z 1 3  wird folgende Z 1 3  a eingefügt: 

"13 a. des § 51 der Bundesminister für Arbeit und Soziales," 

62. Der § 69 Abs. 2 entfällt. 
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Artikel ß 

Das Heeresgebührengesetz 1985, BGBI. Nr. 87, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 266/1985, 328/1986 und 337/1987 wird wie folgt geändert: 

1.  Im § 3 Abs. 2 Z 1 lit. a werden nach den Worten "freiwillige Waffenübungen" ein 
Beistrich gesetzt und das Wort "Funktionsdienste" eingefügt. 

2. Der § 6 Abs. 2 lautet: 

"(2) Bei Truppenübungen, Kaderübungen, freiwilligen Waffenübungen und 
Funktionsdiensten, die nicht länger als 20 Tage dauern, sind die in Abs. 1 
genannten Bezüge für die gesamte Dauer des jeweiligen Präsenzdienstes bei der 
Entlassung auszuzahlen." 

3. Der § 6 Abs. 3 lautet: 

"(3) Dem Zeitsoldaten sind das Taggeld, die Dienstgradzulage und die 
Monatsprämie auf ein von ihm angegebenes Konto im Inland zu überweisen. Dies 
gilt auch für eine allfällige Familienbeihilfe nach dem Familienlastenaus
gleichsgesetz 1967, BGBI. Nr. 376. Der Wehrpflichtige hat die erforderlichen 
Angaben spätestens bei Antritt des Wehrdienstes als Zeitsoldat seiner militäri
schen Dienststelle bekannt zugeben." 

4.  Im § 7 Abs. 1 und 3 wird das 'Wort "Reserve" jeweils durch die Worte "des M iliz
oder des Reservestandes" ersetzt. 

5.  Der letzte Satz des § 9 Abs. 1 lautet: 

''Dieser Unterhaltsbeitrag kann unter Berücksichtigung der jeweiligen wirt
schaftlichen Verhältnisse des Antragstellers und seiner unterhaltsberechtigten 
Angehörigen bis zur Höhe der dem Antragsteller im Wehrdienst als Zeitsoldat 
zuletzt zugestandenen monatlichen Barbezüge und bis zum Ende des restlichen 
Verpflichtungszeitraumes, jedoch höchstens für ein Jahr ab dem der vorzeitigen 
Entlassung folgenden Monat zuerkannt werden." 

6. Der § 24 lautet: 
w§ 24. (1) Zeitsoldaten, die Anspruch auf berufliche Bildung haben, sind im 
letzten Jahr ihres Wehrdienstes als Zeitsoldat in der Kranken- und Pensionsver
sicherung nach Maßgabe des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes pflicht
versichert sowie in der Arbeitslosenversicherung auf Grund des Arbeitslosenver
sicherungsgesetzes 1977 versichert. Diese Versicherungen gelten darüber hinaus 
auch für Zeitsoldaten, deren Dienstunfähigkeit gemäß § 41 des Wehrgesetzes 
1978 festgestellt wurde, sofern ihr Wehrdienst als Zeitsoldat von diesem 
Zeitpunkt an weniger als ein Jahr dauert. Zeitsoldaten sind in Angelegenheiten 
der Arbeitslosenversicherung Dienstnehmern gleichgestellt (§ 1 Abs. 1 lit. a des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977). Als Dienstgeber gilt der Bund. 
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(2) Über den Versicherungsschutz nach Abs. 1 hinaus sind Zeitsoldaten, deren 
Verpflichtungszeitraum mindestens ein Jahr beträgt, ab Beginn dieses Ver
pflichtungszeitraumes in der Krankenversicherung pflicht versichert. 

(3) Die Beiträge für die nach Abs. 1 und 2 Versicherten sind zur Gänze vom 
Bund zu tragen. Als allgemeine Beitragsgrundlage für die Kranken-, Pensions
und Arbeitslosenversicherung gilt das Taggeld, die Dienstgradzulage und die 
Monatsprämie. 

(4) Auf kranken versicherte Zeitsoldaten sind die §§ 18 bis 23 nicht anzu
wenden. Diese Zeitsoldaten haben sich jedoch auf Anordnung der für sie 
zuständigen militärischen Dienststelle zur Feststellung ihrer Dienstfähigkeit 
den erforderlichen ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen. 

(5) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträgern 
aus der Anrechnung von Wehrdienstleistungen der Zeitsoldaten als Ersatzzeiten 
in der Pensionsversicherung entstehen, hat der Bund an den Ausgleichfonds der 
Pensionsversicherungsträger (§ 447 g des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes) einen Abgeltungsbetrag zu leisten. Dieser beträgt für jeden Zeitsol
daten ab dem zweiten Jahr seiner Wehrdienstleistung als Zeitsoldat monatlich 
18,5 vH der Monatsprämie für Offiziere gem äß § 5 Abs. 1 Z 3 lit. b. Die 
Verpflichtung zur Leistung eines Abgeltungsbetrages entfällt für die Dauer des 
Bestandes einer Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung gem äß Abs. 1-

(6) Die vom Bund für die Pensions- und Arbeitslosenversicherung geleisteten 
Beiträge sind durch Abzug von der Überbrückungshilfe (§ 8) hereinzubringen, 
wenn ein Zeitsoldat im Falle seiner Weiterverpflichtung in dem dieser Weiter
verpflichtung vorangegangen Jahr nach Abs. 1 versichert war. Der hereinzu
bringende Betrag ist um jene Abgeltungsbeträge zu vermindern, die der Bund 
für diesen Zeitraum gemäß Abs. 5 zu leisten gehabt hätte." 

7. Nach § 24 wird folgender § 24 a samt Überschrift eingefügt: 

"G e s u n d  h e i t 1 i c h  e B e t r e u u n g 
i m  M ili z s t a n d  

§ 24 B. (1) Wehrpflichtige des M ilizstandes dürfen im Rahmen der Ausführung 
von Anordnungen im Milizstand sowie einer Freiwilligen Milizarbeit (§ 41 b 
Abs. 1 und 3 des Wehrgesetzes 1978) heereseigene Sanitätseinrichtungen zur 

1. Feststellung einer bei diesen Tätigkeiten eingetretenen Gesundheits
schädigung, 
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2. Ersten Hilfe und jener gesundheitlichen Betreuung, die notwendig ist, um 
sie ohne weitere Gefährdung ihres Gesundheitszustandes einer anderen 
Krankenbehandlung oder Anstaltspflege zuzuführen, 

in Anspruch nehmen. Hat der Wehrpflichtige des Milizstandes keinen Anspruch 
aus der gesetzlichen Krankenversicherung, so trägt die Kosten dieser gesund
heitlichen Betreuung der Bund. 

(2) Hinsichtlich der Ersatzansprüche für Leistungen, die nach Abs. 1 vom 
Bund erbracht worden sind, gilt § 23 sinngemäß. 

(3) Hinsichtlich der Heilfürsorge über den im Abs. 1 genannten Umfang 
hinaus sowie hinsichtlich der sonstigen Versorgung bleiben die Ansprüche der 
Wehrpflichtigen des Milizstandes na�h dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. 
Nr. 27/1964, unberührt." 

8 .  Der § 36 Abs. 1 Z 3 lautet: 
"3. freiwillige Waffenübungen und Funktionsdienste," 

9. Im § 42 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2 Z 1 und 2 werden die Worte 
"Kaderübungen und freiwilligen Waffenübungen" jeweils durch die Worte 
"Kaderübungen, freiwilligen Waffenübungen und Funktionsdiensten" ersetzt. 

10. Im § 48 Z 4 w erden die Worte "soziale Verwaltung" durch die Worte "Arbeit und 
Soziales" ersetzt. 

Artikel m 

Das Heeresdisziplinargesetz 1985, BGBI. Nr. 294, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 1 Z 2, § 15 Abs. 2 und im § 25 Abs. 3, in der Überschrift des 
3. Abschnittes im 1. Hauptstück des Besonderen Teiles, im § 55 Z 2, § 56 Abs. 4 
und im § 59 Abs. 2 werden die Worte "der Reserve" jeweils durch die Worte "des 
Miliz- und des Reservestandes" ersetzt. 

2. Der § 1 Abs. 3 lautet: 

"(3) Wehrpflichtige des Miliz- und des Reservestandes im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind alle Wehrpflichtigen, die nicht dem Präsenzstand (§ 1 
Abs. 3 und 4 des Wehrgesetzes 1978) angehören und berechtigt sind, einen 
höheren Dienstgrad als 'Wehrmann' zu führen." 
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"(1) Soldaten sind disziplinär zur Verantwortung zu ziehen wegen 

1. Verletzung der ihnen im Präsenzstand auferlegten Pflichten, 
2. gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder im Reservestand aufer

legten Pflichten oder 
3. einer im Miliz- oder im Reservestand begangenen Handlung oder 

Unterlassung, die es nicht zuläßt, sie ohne Nachteil für den Dienst und 
damit für das Ansehen des Bundesheeres in ihrem Dienstgrad zu 
belassen. 

(2) Wehrpflichtige des Miliz- und des Reservestandes sind disziplinär zur 
Verantwortung zu ziehen wegen 

1. Verletzung der Pflichten, die ihnen im Präsenzstand auferlegt waren, 
2. gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder im Reservestand aufer

legten Pflichten, 
3. Erschleichung eines Dienstgrades oder 
4. einer im Miliz- oder im Reservestand begangenen Handlung oder 

Unterlassung, die es nicht zuläßt, sie ohne Nachteil für den Dienst und 
damit für das Ansehen des Bundesheeres in ihrem Dienstgrad zu 
belassen. 

(3) Berufsmilitärpersonen des Ruhestandes sind disziplinär zur Verantwor
tung zu ziehen 

1. wegen Verletzung der Pflichten, die ihnen im Dienststand auferlegt 
waren, 

2. wegen gröblicher Verletzung der ihnen im Ruhestand auferlegten 
Pflicht.en oder, 

3.  wenn sie Wehrpflichtige des Miliz- oder Reservestandes sind, überdies 
wegen 

a) gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder im Reservestand 
auferlegten Pflichten, 

b) Erschleichung eines Dienstgrades oder 
c) einer im Miliz- oder im Reservestand begangenen Handlung oder 

Unterlassung, die es nicht zuläßt, sie ohne Nachteil für den Dienst 
und damit für das Ansehen des Bundesheeres in ihrem Dienstgrad 
zu belassen." 

4.  Im § 8 Abs. 1 und im § 15 Abs. 3 werden die Worte "Wehrpflichtige der Reserve" 
jeweils durch die Worte "mehr wehrpflichtig" ersetzt. 
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5. Im § 9 wird die Zitierung ,,§ 47" durch ,,§ 47 alt ersetzt. 

6. Im § 17 Abs. 1 wird das Wort "Reserveoffiziere" durch die Worte "Offiziere des 
M iliz- oder des Reservestandes" ersetzt. 

7. Der § 29 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch 

1. einen Soldaten, 
2. einen Beamten oder Vertragsbediensteten, der nicht Soldat ist, oder 
3. seinen zuständigen Soldaten vertreter bzw. ein Mitglied des zuständigen 

Organes der Personalvertretung 

verteidigen lassen. Eine Verteidigung durch andere Personen ist nicht zulässig. 
Eine Verteidigung durch die in Z 1 und 2 genannten Personen ist nur zulässig, 
wenn diese dem örtlichen Zuständigkeitsbereich der Disziplinarbehörde ange
hören. Der Verteidiger hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 
Vor der Disziplinarbehörde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden." 

8. Im § 42 werden die Worte "Rückversetzung in die Reserve" durch die Worte 
''Entlassung aus dem Präsenzdienst" ersetzt. 

9 .  Im § 50 Abs. 1 entfallen die Worte "der Reserve". 

10. Der § 53 Abs. 1 lautet: 

"(1) Die Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Miliz- und des Reserve
standes, die nicht Berufsmilitärpersonen des Ruhestandes sind, ist die Degradie
rung. Sie ist die Zurücksetzung auf einen niedrigeren Dienstgrad und kann bis 
zum Dienstgrad 'Wehrmann' verfügt werden." 

11. Der § 54 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Disziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienstverhältnis 
fließenden Rechte und Ansprüche hat für Berufsmilitärpersonen des Ruhe
standes, die Wehrpflichtige des Miliz- oder Reservestandes sind, auch die 
Zurücksetzung zum Wehrmann zur Folge. Mit dieser Disziplinarstrafe ist die 
Unfähigkeit zur Beförderung für die Dauer von drei Jahren verbunden." 

12. Im § 62 Abs. 1 werden die Worte "der Reserve" durch die Worte "dem Miliz
oder dem Reservestand" ersetzt. 
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"(3) Ist gegen einen Soldaten, der den Grundwehrdienst oder im Anschluß an 
diesen einen außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des 
Wehrgesetzes 1978 leistet, im Zeitpunkt 

1. seiner Entlassung aus dem Präsenzdienst oder 
2. seines Übertrittes in eine andere Art des Präsenzdienstes 

ein Disziplinarverfahren anhängig, so ist dieses ohne Bedachtnahme auf seine 
geänderte rechtliche Stellung, im Falle der Z 1 unter Anwendung des § 47, 
fortzusetzen. Ist gegen einen Soldaten, der eine andere Art des Präsenzdienstes 
leistet, im Zeitpunkt seiner Entlassung aus dem Präsenzstand ein Disziplinar
verfahren anhängig, so ist dieses ohne Bedachtnahme auf seine geänderte 
rechtliche Stellung fortzusetzen. Das gleiche gilt für Soldaten, die dem 
Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses angehören, bei Beendigung ihres 
Dienstverhältnisses und gleichzeitigem Übertritt in den Miliz- oder Reserve
stand; an die Stelle der Disziplinarstrafe der Entlassung tritt die Disziplinar
strafe der Degradierung nach § 51." 

Artikel IV 

(1) Wehrpflichtige der Reserve, die mit Ablauf des 30. Juni 1988 ihre Verpflich
tung zur Leistung von Truppen- oder von Kaderübungen noch nicht vollständig 
erfüllt haben, sowie andere Wehrpflichtige der Reserve, die zu diesem Zeitpunkt 
einen Bereitstellungsschein (§ 36 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978) besitzen, sind mit 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes Wehrpflichtige des Milizstandes. 

(2) An die Stelle von Dienstgraden, die Wehrpflichtige auf Grund des § 2 des 
Heeresgebührengesetzes, BGBI. Nr. 152/1956, in der bis zum 31. Dezember 1983 
geltenden Fassung führen, treten - soweit sie mit den Dienstgradbezeichm,Jngen 
nach § 10 des Wehrgesetzes 1978, B GBI. Nr. 150, nicht übereinstimmen - diese 
Dienstgradbezeichnungen. Dies gilt nicht für ehemalige Berufsoffiziere. Auf An
trag eines betroffenen Wehrpflichtigen ist der Dienstgrad, den er zu führen hat, 
mit Bescheid des Bundesministers für Landesverteidigung festzustellen. 

(3) Beamte und Vertragsbedienstete, die nach Ablauf des 30. Juni 1988 nach 
§ 11 des Wehrgesetzes 1978 zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herange
zogen sind, gelten hinsichtlich der im § 11 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 genannten 
Voraussetzung für diese Heranziehung als Chargen oder Unteroffiziere des Miliz
standes. 
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(4) Wehrpflichtige, deren Untauglichkeit zum Wehrdienst vor dem 1. Juli 1988 
durch Beschluß der Stellungskommission festgestellt wurde, dürfen nach Ablauf des 
30. Juni 1988 nur auf ihren Antrag einer neuerlichen Stellung unterzogen werden. 

(5) Als Voraussetzung für die Ausbildung zum Offizier nach § 34 Abs. 2 des 
W ehrgesetzes 1978 in der Fassung des Art. I Z 32 sind der Leistung eines Wehr
dienstes als Zeitsoldat in der Dauer von sechs Monaten die Leistung eines freiwillig 
verlängerten Grundwehrdienstes nach dem Wehrgesetzes 1978 in der Fassung der 
Kundmachung B GBl. Nr. 150 in der Dauer von sechs Monaten gleich zuhalten. 

(6) Für Soldatenvertreter, die vor dem 1. Jänner 1989 von Grundwehrdienst 
leistenden Soldaten gewählt worden sind, erstreckt sich der Vertretungsbereich 
vom 1. Jänner 1989 bis zu einer neuen Wahl auch auf die ihrer Einheit oder 
gleichwertigen Organisationseinrichtung angehörenden Zeitsoldaten mit einem Ver
pflichtungszeitraum von weniger als einem Jahr. 

Artikel V 

(1) Die Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung vom 
22. Dezember 1978 über Kaderfunktionen, BGBI. Nr. 13/1979, tritt mit 1. Juli 1988 
außer Kraft. 

(2) Für Wehrpflichtige, die zu dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt zur Leistung 
von Kaderübungen verpflichtet sind, gelten hinsichtlich dieser Kaderübungen die 
Bestimmungen der in Abs. 1 genannten Verordnung weiter. 

Artikel VI 

Der Art. VI des Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983, BGBI. Nr. 577, in der Fassung 
der 40. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 484/1984, 
tritt mit 1. Jänner 1988 außer Kraft. 

Artikel VB 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich 

1. des Art. 11 Z 3 und 6 sowie des Art. VI mit 1. Jänner 1988, 
2. des Art. I Z 53 und 54 mit 1. Jänner 1989 und 
3. der übrigen Bestimmungen mit 1. Juli 1988 in Kraft. 
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(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes dürfen bereits von dem 
seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühe
stens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Kraft treten. 

(3) Die Voll ziehung des Art. I bestimmt sich nach § 69 des Wehrgesetzes 1978 in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes, die Vollziehung des Art. II nach § 48 des 
Heeresgebührengesetzes 1985, BGBI. Nr. 87 und die Vollziehung des Art. III nach 
§ 83 des Heeresdisziplinargesetzes 1985, BGBI. Nr. 294. Mit der Vollziehung der 
übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Landesver
teidigung betraut. 
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ENTWURF' 

Erläuterungen 
zum 

Bmdesgesetz vom xxxxxxxxxxxxxxxxx , mit dem das Wehrgesetz 1978, 

das HeeresgebOlrengesetz 1985 und das Heeresdisziplinargesetz 1985 

geändert werden (Wehrrechtsänder .... gsgesetz 1988) 
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VORBLATT 

Problem: 

Bedürfnis nach einer gesetzlichen Verankerung der milizartigen Struktur des 
Bundesheeres und nach einem dieser Struktur Rechnung tragenden Rechtsstatus 
für Wehrpflichtige außerhalb des Präsenzstandes; Bedürfnis nach einer Neu
fassung der Tauglichkeitsabgrenzung, die der Judikatur des Verwaltungsge
richtshofes ebenso wie dem künftigen Personalbedarf gerecht wird; Ausbil
dungsprobleme bei den milizartigen Verbänden durch eine für Wehrmänner 
zeitlich enger begrenzte Heranziehungmöglichkeit zu Truppenübungen als für 
die anderen Wehrpflichtigen sowie hinsichtlich des Milizkaderpersonals durch 
einen für Differenzierungen zu engen Rahmen der Kaderübungen; Bedürfnis 
nach einer Ausgestaltung der gesetzlichen Vertretung der Zeitsoldaten, ins
besondere auch durch Kollegialorgane auf höheren Ebenen; verschiedene, in der 
Praxis aufgetretene Administrationsprobleme, insbesondere im Ergänzungs
wesen; Konsequenzen aus der 44. ASVG-Novelle (gesetzliche Krankenversiche
rung für Zeitsoldaten) für einschlägige wehrrechtliche Bestimmungen. 

Zie1setzmg: 
. 

Sachgerechte Beseitigung der genannten Probleme. 

Inhalt: 

Schaffung eines Milizstandes, der im Rahmen der Wehrpflicht neben dem 
Präsenz- und dem Reservestand den besonderen Bedürfnissen des ästerreichi
schen Milizssystems Rechnung trägt; 
Verpflichtung der eine Hilfeleistung des Bundesheeres in Anspruch nehmenden 
Behörden zur Konkretisierung ihrer Assistenzanforderung; 
Klarstellung, daß die Entschädigung für die Tätigkeit in der Beschwerdekommis
sion allen drei Vorsitzenden gebührt; 
Klarstellung, daß wehrrechtliche Ernennungen bzw. Beförderungen sowohl für 
den Präsenz- als auch für den Miliz- und den Reservestand wirksam sind; 
Verankerung des österreichischen Milizssystems im Rahmen der Bestimmungen 
über die Heeresorganisation; 
Neufassung der Tauglichkeitsabgrenzung; 
Neugestaltung der Kriterien für die Mitglieder der Stellungskommission; 
Gleichstellung der Wehrmänner mit den übrigen Wehrpflichtigen hinsichtlich der 
Heranziehungsdauer zu Truppenübungen; 
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Beseitigung der in zu engem Rahmen geltenden Differenzierungskriterien für 
Kaderübungen und Erweiterung des Rahmens für freiwillige Leistungen; 
Ergänzung der freiwilligen Waffenübungen durch (freiwillige) "Funktionsdienste" 
(für militärische Aufgaben auch außerhalb eines unmittelbaren Ausbildungs
zweckes); 
Verankerung des sechsmonatigen Wehrdienstes als Zeitsoldat (liEF -Jahr") als 
Voraussetzung für die Offiziersausbildung; 
Demonstrativer Hinweis auf die Möglichkeit von "Mobilmachungsübungen" im 
Rahmen von Waffenübungen; 
Normierung der Pflichten und Befugnisse der Wehrpflichtigen im Milizstand 
sowie einer Versetzung in den Reserve- bzw. Milizstand unter bestimmten 
Voraussetzungen; 
Neugestaltung der Einrichtung der Soldatenvertreter für Zeitsoldaten; 
Verschiedene Fristenänderungen, Ergänzungen und Anpassungen, insbesondere 
im Bereich des Ergänzungswesens, entsprechend den praktischen Erfahrungen 
und Erfordernissen; 
Form al an passun gen einzelner Bestimmungen des Heeresgebührengesetzes und 
des Heeresdisziplinargesetzes hinsichtlich des neuen Milizstandes; 
Absicherl,flg der Wehrpflichtigen des Milizstandes im Heeresgebührengesetz 
hinsichtlich einer unmittelbaren gesundheitlichen Betreuung durch heereseigene 

. 

. 

Sanitätseinrichtungen; 
Anpassung der Bestimmungen über den Versicherungsschutz der Zeitsoldaten im 
Heeresgebührengesetz 1985 an die Rechtslage nach der 44. ASVG-Novelle. 

Kosten: 

Voraussichtliche jährliche Mehrkosten ca. 33,2 Mio S. 
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Erläutermgen 

L Allgemeiner Teil 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das organisatorische Gefüge des Bundes
heeres in fortschreitendem Maße vom System eines Rahmen- bzw. Kaderheeres zu 
einer Heeresorganisation mit immer stärkeren Milizkomponenten entwickelt. Aus
gehend von dem bereits 1958 begonnenen Aufbau milizartiger "Grenzschutzein
heiten" und deren Ausbau zur "Landwehr", gestützt auf die 1962 geschaffenen 
wehrrechtlichen Bestimmungen über die Inspektionen/Instruktionen und über die 
Verwahrung von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen durch Wehrpflichtige in 
der Reserve, führte der Weg in zahlreichen Schritten über die Bundesheer-Reform 
von 1971 sowie über die konzeptiven Grundlagen der Verteidigungsdoktrin von 1975 
und des Landesverteidigungsplanes von 1984 zur Regierungserklärung vom 28. 
Jänner 1987, nach der sich die Bundesregierung im Rahmen ihrer sicherheitspoliti
schen Zielsetzungen zum M ilizsystem und zum Konzept der Raumverteidigung 
bekennt sowie eine gesetzliche Verankerung des M ilizbegriffes vorsieht. 

In diesem Sinne wurde auf Initiative des Bundesministers für Landesverteidigung 
durch das Bundeskanzleramt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Landesverteidigung der Entwurf einer Novelle zum B-VG ausgearbeitet, mit der 

. 

bestimmt wird, daß das Bundesheer nach den Grundsätzen eines Mil izsystems 
einzurichten ist. Auf einfachgesetzlicher Ebene soll diese verfassungsgesetzliche 
Grundsatznorm durch Ergänzungen bzw. Änderungen des Wehrrechts, vor allem im 
Bereich der Vorschriften über die Wehrpflicht und über die Heeresorganisation, 
entsprechend ausgestaltet werden. 

Der vorliegende Entwurf eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1988 enthält die in 
Ausführung der dargelegten Zielsetzung notwendigen Novellierungen des Wehr
gesetzes 1978, des Heeresgebührengesetzes 1985 und des Heeresdisziplinargesetzes 
198 5 .  

I m  Wehrgesetz 1978 sollen insbesondere die organisatorische Grundstruktur dieses 
M ilizsystems verankert und mit dem neuen "Milizstand" ein Rechtsstatus für 
Wehrpflichtige außerhalb des Prä8enzstandes geschaffen werden, der den beson
deren Bedürfnissen dieses Milizsystems Rechnung trägt. Da sich das M ilizsystem 
nicht in organisatorischen Kriterien erschöpft, sondern eine Gesinnung voraussetzt, 
die Landesverteidigung als eine Gemeinschaftsaufgabe versteht, bedarf es zur 
Bewältigung dieser Aufgabe einer entsprechenden Leistungsbereitschaft des einzel
nen. Die Wirksamkeit eines Milizsystems ist daher wesentlich von der Stärke dieser 
Gesinnung in der Gesellschaft abhängig. Durch die neuen Bestimmungen über den 
M ilizstand sollen daher im Wehrgesetz 1978 vor allem auch geeignete Rahmenbe-
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dingungen für freiwillige Leistungen in diesem Milizsystem geschaffen werden. 
Seine Funktionsfähigkeit wird aber nur dann gewährleistet sein, wenn im beson
deren die geistige Landesverteidigung, aber auch die anderen Bereiche der um
fassenden Laridesverteidigung entsprechend der im Art. 9 a B-VG normierten 
AufgabensteIlung von der Milizidee durchdrungen und getragen sind. Im Heeres
gebührengesetz 1985 soll für die Wehrpflichtigen des Milizstandes in gesund
heitlicher Hinsicht eine unmittelbare Betreuung durch heereseigene Sanitätsein
richtungen bei Milizaktivitäten im notwendigen Umfang vorgesehen werden. Eine 
versorgungsrechtliche Absicherung dieses Personen kreises ist durch eine gesonderte 
Novellierung des Heeresversorgungsgesetzes vorgesehen. In disziplinarrechtlicher 
Hinsicht sollen die Wehrpflichtigen des Milizstandes den bisherigen Wehrpflichtigen 
der Reserve gleichgestellt werden. Der künftige Reservestand wird weitestgehend 
von den derzeit für die Reserve geltenden Verpflichtungen entlastet. Darüberhinaus 
bedarf diese wehrrechtliehe Ausprägung der Milizstruktur des Bundesheeres auch 
noch zahlreicher Änderungen gesetzlicher Bestimmungen, die sich aus dem neuen 
Rechtsgefüge lediglich in systematischer bzw. formaler Hinsicht ergeben und im 
Rahmen des Wehrrechtsänderungsgesetzes 1988 vorgenommen werden sollen. 

In den vorliegenden Entwurf wurden ferner jene Bestimmungen aufgenommen, die 
. in der Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Bei

lagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP) enthalten 
waren, vom Nationalrat aber infolge der vorzeitigen Beendigung der XVI. GP nicht 
mehr abschließend behandelt werden konnten. Dazu zählen im Wehrgesetz 1978 
insbesondere Neufassungen der Bestimmung über die Eignung zum Wehrdienst als 
Aufnahmebedingung in das Bundesheer sowie der Bestimmungen über die Heran
ziehung zu Truppenübungen. Durch die zuerst genannte Änderung soll der Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes zur Tauglichkeitsabgrenzung in einer Weise Rechnung 
getragen werden, die auch dem künftigen Personalbedarf unter Bedachtnahme auf 
die sinkenden Jahrgangszahlen der das wehrpflichtige Alter erreichenden Personen 
gerecht wird. Hinsichtlich der Truppenübungen haben es Ausbildungsprobleme bei 
den milizartigen Verbänden, insbesondere angesichts der verstärkten Hinwendung 
zum M ilizsystem, geboten erscheinen lassen, die Wehrmänner in der gleichen Dauer 
wie die übrigen Wehrpflichtigen zu diesen Waffenübungen heranziehen zu können. 

Ebenfalls Ausbildungsprobleme bei den milizartigen Verbänden, und zwar hinsicht
lich des Milizkaders, liegen jenen neu vorgesehenen Änderungen des Wehrgesetzes 
1978 zu Grunde, mit denen die derzeit in einem zu engen Rahmen geltenden 
Differenzierungskriterien für Kaderübungen beseitigt und der Rahmen für eine 
freiwillige Leistung dieser Übungen erweitert werden soll. 
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Ferner soll durch das im Entwurf vorliegende Wehrrechtsänderungsgesetz 1988 die 
gesetzliche Vertretung für Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von 
mindestens einem Jahr entsprechend dem Charakter einer solchen Wehrdienst
leistung ausgebaut werden, wobei insbesondere auch Kollegialorgane vorgesehen 
sind. 

Im Hinblick auf die im Entwurf einer 44. ASVG-Novelle vorgesehene Erweiterung 
des sozial versicherungsrechtlichen Schutzes für Zeitsoldaten erweist sich auch eine 
entsprechende Anpassung des § 6 Abs. 3 und des § 24 des Heeresgebührengesetzes 
1985 an diese neue Rechtslage als notwendig. 

Im übrigen enthält der Entwurf noch einzelne Änderungen, die auf Grund prak
tischer Erfahrungen im Interesse einer zweckmäßigeren Vollziehung vorgesehen 
sind. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieses Bundesgesetzes ergibt sich aus 
Art. 10 Abs. 1 Z 15 B-VG ("militärische Angelegenheiten") und hinsichtlich des 
Art. I Z 56 aus Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG ("Arbeitsrecht; Sozial- und Vertrags ver
sicherungswesen"). 
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ß. Besonderer Teil 

Zu Art. I (Ändermgen des Wehrgesetzes 1978) 

Zu Art. I Z 1 md 2 (§ 1 Aha. 6 md 7): 

Das in Entwicklung befindliche M ilizsystem bedarf, wie schon eingangs erwähnt, 
einer entsprechenden wehrrechtlichen Bedachtnahme auf die ihm eigenen Erforder
nisse, die vor allem den Bereich der Wehrpflicht außerhalb des Präsenzstandes 
betreffen. Es soll daher neben die bei den bisherigen Rechtsstellungen der Wehr
pflichtigen, nämlich die Zugehörigkeit zum Präsenzstand während der Leistung 
eines Präsenzdienstes und zur Reserve während der gesamten Dauer der Wehr
pflicht außerhalb des Präsenzstandes, ein neuer Status, der Milizstand, treten. 

Dieser M ilizstand soll unmittelbar an die vollständige Leistung des Grundwehr
dienstes anschließen und grundsätzlich bis zum Erlöschen der Wehrpflicht dauern. 
Dem Reservestand sollen die Wehrpflichtigen wie bisher vom Beginn der Wehr
pflicht an außerhalb des Präsenzstandes bis zur vollständigen Leistung des Grund
wehrdienstes, von diesem Zeitptnkt an jedoch nur auf Grund einer bescheidmäßig 
verfügten Versetzung in den Reservestand grundsätzlich bis zum Erlöschen der 
Wehrpflicht angehören. Wehrpflichtige, die für eine Verwendung in der überwiegend 
aus milizartigen Verbänden bestehenden Einsatzorganisation des Bundesheeres (vgl. 
Art. I Z 12, § 14) nicht geeignet sind, oder für die diesbezüglich. kein Bedarf 
besteht, sind mit der Entlassung aus dem vollständig geleisteten Grundwehrdienst 
b zw. bei einem späteren Eintritt dieser Voraussetzungen durch Bescheid in den 
Reservestand zu versetzen (vgl. Art. I Z 47, § 41 a Abs. 1). Eine Versetzung aus 
dem Reservestand in den M ilizstand soll nur nach Maßgabe des erhöhten Bedarfes 
in einem Einsatzfall oder mit Zustimmung der Wehrpflichtigen zulässig sein (vgl. 
Art. I Z 47, § 41 a Abs. 2). 

Die Angehörigen des M il izstandes sollen sich von den bisherigen Angehörigen der 
Reserve vor allem dadurch unterscheiden, daß sie neben verschiedenen Verpflich
tungen, die im wesentlichen den bisher für die Reserve geltenden Verpflichtungen 
entsprechen, Befugnisse erhalten, die es ihnen ermöglichen, unter bestimmten 
Rahmenbedingungen jene Leistungen außerhalb des Präsenzstandes freiwillig zu 

erbringen, die für ein M ilizsystem typisch und unerläßlich sind (vgl. Art. I Z 47 und 
49, insbesondere § 41 b und § 42 a). Die Angehörigen des Reservestandes werden 
entsprechend dieser M ilizstruktur weitestgehend von den bisher für die Reserve 
geltenden Verpflichtungen entlastet. 

Berufsoffiziere verbleiben im Falle ihrer Versetzung in den Ruhestand im öffent
lich-rechtlichen Dienstverhältnis als Bundesbeamte dieser Besoldungsgruppe. Neben 
den dienstrechtlichen Bestimmungen gelten für sie wie im Dienststand bis zum 
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Erlöschen ihrer Wehrpflicht wehrrechtliche Bestimmungen insoweit, als in den 
dienstrechtlichen Vorschriften nicht anderes bestimmt ist (vgl. auch § 1 ADV). Es 
sind daher für sie, ungeachtet des Umstandes, daß sie wehrrechtlich dem Reserve
stand angehören, bestimmte dienstrechtliche Normen, wie beispielsweise hinsicht
lich der Wiederaufnahme in den Dienststand oder der disziplinären Verantwortlich
keit, als lex specialis maßgeblich • 

Zu Art. I Z 3 md 4 (§ 2 Ab&. 2 md 3): 

Auf Grund praktischer Erfahrungen bei Assistenzeinsätzen nach § 2 Abs. 1 lit. c des 
Wehrgesetzes 1978 hat sich gezeigt, daß eine Konkretisierung der Anforderung 
hinsichtlich Zweck, voraussichtlichem Umfang und voraussichtlicher Dauer recht
zeitig eine sachgerechte Beurteilung des für die Hilfeleistung nötigen Personal- und 
Sachaufwandes sowie der Modalitäten für die Bereitstellung der erforderlichen 
militärischen Mittel ermöglicht. Auf Grund einer solchen möglichst konkreten und 
umfassenden Information können angeforderte Hilfeleistungen rascher, zweck
mäßiger und ökonomischer durchgeführt und allfällige mißbräuchliche Inanspruch
nahmen des Bundesheeres vermieden werden. Durch die vorgesehene Ergänzung des 
§ 2 Abs. 2 soll diese Informationspflicht der anfordernden Behörden ausdrücklich 
festgelegt werden. In diesem Zusammenhang soll auch der Wortlaut des Abs. 3 im 
Sinne der gegenwärtig beim . Bundeskanzleramt in Vorbereitung befindlichen 
l.egistischen Richtlinien dahingehend verbessert werden, daß er den wesentlichen 
Inhalt der zitierten Bestimmungen der StPO unmittelbar erkennen läßt. 

Zu Art. I Z 5 (§ 5 Abs. 4 lit. sr. 
Abgesehen von den formalen Anpassungen, die im § 5 Abs. 4 lit. a auf Grund der 
Schaffung des neuen Milizstandes und der dadurch bedingten Veränderung des 
bisherigen Reserve-Begriffes notwendig sind, wird in dieser lit. auch die Anführung 
der bisherigen Verordnung nach § 29 Abs. 1 infolge der Neuregelung betreffend die 
Kaderübungen durch Art. I Z 25 (§ 29 Abs. 1 und 2) gegenstandslos. Im übrigen wird 
hinsichtlich der erwähnten Neuregelung auf die Erläuterungen zu Art. I Z 2 5  ver
wiesen. 

Zu Art. I Z 6 md 17 (§ 6 Abs. 4 und § 17 Abs. 5): 

Auf Grl.J1d der Schaffung des neuen Milizstandes und der dadurch bedingten 
Veränderungen des bisherigen Reserve-Begriffes bedarf es der entsprechenden 
formalen Anpassl.J1gen in dieser Bestimmung. Gleiches gilt für die auch im Art. I 
Z 17 (§ 17 Abs. 5) enthaltenen formalen Anpassungen. 

Zu Art. I Z 7 (§ 6 Ab&. 6): 

Entsprechend der vom Gesetzgeber mit der Novelle BGBI. Nr. 457/1984 zum 
Wehrgesetz 1978 verfolgten Absicht soll durch die Verwendung der Mehrzahl im 
Abs. 6 des § 6 klargestellt werden, daß der Aufwandersatz und die Entschädigung 
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für die Tätigkeit in der Beschwerdekommission jedem Vorsitzenden gleichermaßen 
gebühren. Diese Änderung war bereits als Art. I Z 1 in der Regierungsvorlage eines 
Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten, die vom National
rat in der XVI. GP nicht mehr abschließend behandelt werden konnte. 

Zu Art. I Z 8 bis 10 (§ 7 Abs. 2, § 8 md § 10 Ab&. 1 bis 3): 

Die Schaffung des neuen M ilizstandes erfordert u.a. auch eine Änderung der 
bisherigen Regelung über die Ernennung der Berufsoffiziere und der Reserveoffi
ziere, über die Beförderung der Chargen und Unteroffiziere sowie über die 
Dienstgrade. 

Entsprechend der wehrrechtlichen Unterscheidung zwischen Milizstand und 
Reservestand sollen neben die Kategorie der Berufsoffiziere die neuen Kategorien 
''Offiziere des Milizstandes" und "Offiziere des Reservestandes" treten. Diese drei 
Kategorien, in die sich die Offiziere des Bundesheeres gliedern, entsprechen den 
unterschiedlichen Rechtsgrundlagen ihrer Ernennung bzw. den unterschiedlichen 
Pflichten und Befugnissen. Während durch die Ernennung zum Berufsoffizier ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis als Bundesbeamter begründet bzw. ver
ändert wird, sind die Ernennungen in die bei den anderen Offizierskategorien 
wehrrechtlicher Natur und betreffen ausschließlich die Rechtsstellung als Wehr
pflichtiger. Zwischen diesen allein wehrrechtlichEm Offizierskategorien bestehen 

'Unterschiede vor allem in den Pflichten und Befugnissen außerhalb des Präsenz
standes. 

Durch die Ausdrücke Berufsoffiziere, Offiziere des Milizstandes und Offiziere des 
Reservestandes werden die einzelnen Personengruppen bezeichnet und abgegrenzt. 
Während einer Präsenzdienstleistung gehören Offiziere des Mil iz- bzw. des 
Reservestandes ebenso wie Berufsoffiziere dem Präsenzstand an; sie führen ihre 
Dienstgradbezeichnung nach § 10 ohne Unterscheidung nach einer bestimmten 
Kategorie. Ernennungen zum Offizier des M iliz- bzw. Reservestandes können 
sowohl im Präsenzstand als auch im Miliz- bzw. im Reservestand erfolgen. Durch 
eine Versetzung aus dem Milizstand in den Reservestand oder aus diesem in den 
Milizstand wird nach der vorgesehenen Regelung unmittelbar der Übertritt in die 
andere Offizierskategorie bewirkt, ohne daß es hiezu eines neuen Ernennungsaktes 
bedarf; der Dienstgrad bleibt dabei unberührt. Angesichts der für den Milizstand 
vorgesehenen besonderen Befugnisse (vgl. Art. I Z 47 und 49) soll der Unterschied in 
der Rechtsstellung zwischen Offizieren des Milizstandes und des Reservestandes 
außerhalb des Präsenzstandes dadurch deutlich erkennbar gemacht werden, daß die 
zuletzt Genannten ihre Dienstgradbezeichnung nach § 10 mit dem Zusatz "des 
Reservestandes" ("dRes" ) zu führen haben. Berufsoffiziere des Ruhestandes haben 
den als militärischen Dienstgrad geltenden Amtstitel (die Verwendungsbezeichnung) 
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nach § 63 Abs. 2 BOG 1979 mit dem Zusatz "im Ruhestand' ("i. R.") zu führen (vgl. 
hiezu die Erläuterungen zu Art. I Z 1 und 2). 

Eines wehrrechtlichen Ernennungsaktes soll es auch nicht in den Fällen der 
Uberstellung eines Berufsoffiziers in eine andere Besoldungsgruppe (§§ 2 und 12 a 
Gehaltsgesetz 1956) bzw. seines Austritts aus dem Dienstverhältnis (§ 21 BOG 
1979) bedürfen. Nach der im § 7 Abs. 2 vorgesehenen Regelung sollen Berufsoffi
ziere mit diesen Änderungen der dienstrechtlichen StelllJ1g unmittelbar kraft 
Gesetzes zu Offizieren des M ilizstandes werden; sie haben in diesen Fällen den als 
Berufsoffizier zuletzt geführten Amtstitel weiterhin nach § 10 Abs. 1 Z 4 lit. b als 
militärischen Dienstgrad zu führen. 

Die Beförderung von Chargen und Unteroffizieren soll ebenfalls an die neue 
Rechtslage an ge paßt werden. Auch die Bestimmungen über die Dienstgrade im § 10 
bedürfen einer entsprechenden Anpassung. Dabei soll durch die vorgesehene Ergän
zung des Abs. 2 klargestellt werden, daß der Dienstgrad "Wehrmann" allgemein 
ohne Ernennungs- oder Beförderungsakt erlangt und daher von allen Soldaten 
geführt wird, denen nicht ein höherer Dienstgrad zukommt. Diese Ergänzung sowie 
die Einfügung des letzten Satzteiles im Abs. 1 Z 4 lit. b waren bereits als Art. I Z 4 
und 5 in der vom Nationalrat in der XVI. GP nicht mehr vollständig behandelten 
Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der · Beilagen) 
enthalten. 

Zu Art. I Z 11 (§ 11 Abs. 1): 

Entsprechend dem vorgesehenen System von Miliz- und Reservestand sollen die zur 
Ausübung einer Unteroffiziersfunktion heranzuziehenden Personen Chargen oder 
Unteroffiziere des Milizstandes sein. 

Zu Art. I Z 12 (§ 14): 

Durch die vorgesehene Neufassung des § 14 soll das in Entwicklung befindliche 
österreichische Milizsystem seine organisationsrechtliche Verankerung auf Ge
setzesstufe finden. 

Im neuen Abs. 1 des § 14 wird übereinstimmend mit dem ebenfalls neu vorge
sehenen Art. 79 a B-VG bestimmt, daß das Bundesheer nach Grundsätzen eines 
M ilizsystems eingerichtet ist. Entsprechend dieser Verfassungsnorm ist das 
Bundesheer gemäß dem zweiten Satz des Abs. 1 organisatorisch so zu gestalten, 
daß seine Einsatzorganisation überwiegend aus Truppen besteht, die nur zu Ubungs
zwecken oder zum Zwecke eines Einsatzes nach § 2 Abs. 1 lit. a, b ader c des 
Wehrgesetzes 1978 gebildet werden. Damit ist im Zusammenhang mit der im 
Art. 9 a B-VG und im § 1 des Wehrgesetzes 1978 normierten allgemeinen Wehr
pflicht das Milizgefüge des Bundesheeres als Organisationsprinzip gesetzlich fest
gelegt. 
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Als Abs. 2 und 3 sollen die bisherigen Bestimmungen des § 14 dem neuen Abs. 1 
angefügt werden. Diese neue gesetzliche Regelung, nach der zunächst der zitierte 
Verfassungsgrundsatz des Art. 79 a B-VG in organisatorischer Hinsicht auf einfach
gesetzlicher Ebene ausgeprägt wird und die weiteren grundsätzlichen Angelegen
heiten der Heeresorganisation von der Bundesregierung, bzw. sonstige organisatori
sche Belange vom Bundesminister für Landesverteidigung zu bestimmen sind, weist 
ebenso wie bisher jenen gestuften Rahmen auf, der für die Bedürfnisse eines 
funktionsfähigen Heeres unerläßlich ist. 

Zu Art. I Z 13 md Z 52 (§ 15 Abs. 1 md § 44 Abs. 2) md Art. IV Abs. 4: 

Nach der ständigen Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes (Erkenntnisse 
vom 31. Mai 1983, Zl. 82/11/0364, vom 24. Juni 1985, Zl. 85/12/0052, vom 
13. Oktober 1986, Zl. 85/12/0190, u.a.) ist die im § 15 Abs. 1 des Wehrgesetzes 
1978 als Voraussetzung für eine Aufnahme in das Bundesheer genannte "volle 
geistige und körperliche Eignung zum Dienst im Bundesheer" nicht gegeben, wenn 
sich auf Grund des beeinträchtigten Gesundheitszustandes eines Wehrpflichtigen 
deutliche Einschränkungen im Rahmen des gesamten Spektrums der militärischen 
Ausbildung ergeben. Ein solcher Norminhalt der Tauglichkeitsabgrenzung ist aber 
zweifellos nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen. Es erscheint nämlich 
nicht zweckentsprechend, nur jene Wehrpflichtigen zum Wehrdienst heranzuziehen, 
die sämtliche geistigen und körperlichen Votaussetzungen für nahezu jegliche 
Spezial verwendung im Bundesheer aufweisen� Es bedarf daher einer geeigneten 
Neufassung des § 15 Abs. 1, die im Lichte der erwähnten Judikatur eine 
sachgerechte Regelung der Tauglichkeitsabgrenzung bildet. 

Auf Grund praktischer Erfahrungen hat sich gezeigt, daß Tauglichkeitskriterien, die 
auf eine Belastungsfähigkeit für die meisten militärisch in Betracht kommenden 
Verwendungen - insbesondere auch im Hinblick auf militärische Extremsituationen 
und fachliche Spezial verwendungen - abgestellt sind, nicht dem differenzierten 
Verwendungsspektrum in einem modernen Heer mit hohem Technisierungsgrad 
entsprechen. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es sachgerecht, als maßgeb
liches Kriterium für die Leistung des Wehrdienstes die Eignung zu einer beliebigen 
.Verwendung im Bundesheer festzulegen. Nach dieser Regelung können die Wehr
pflichtigen ihrer Leistungsfähigkeit gemäß ohne Gefahr einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung im Bundesheer verwendet werden. Eine Neufassung der Tauglich
keitsregelung im erwähnten Sinne (§ 15 Abs. 1) ist auch im Interesse der Wehrge
rechtigkeit gelegen. Auf diese Weise kann im übrigen auch auf die in den nächsten 
Jahren zu erwartende verringerte Stärke jener Geburtsjahrgänge, die das wehr
pflichtige Alter erreichen und für die Leistung des Grundwehrdienstes in Betracht 
kommen, Bedacht genommen werden. 
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Durch die vorgesehene Ergänzung des § 44 Abs. 2 (Art. I Z 52) soll gesetzlich 
sichergestellt werden, daß Wehrpflichtige, deren Belastungsfähigkeit nicht jegliche 
Verwendung im Bundesheer zuläßt, nur in einem entsprechend eingeschränkten 
Rahmen verwendet werden dürfen. Dies ist im einzelnen durch eine Überprüfung 
ihrer Dienstfähigkeit, die nach § 10 Abs. 2 der Allgemeinen Dienstvorschriften für 
das Bundesheer, BGBI. Nr. 43/1979, jedenfalls am Beginn jeden Präsenzdienstes 
stattzufinden hat, gewährleistet. 

Sollte sich bei einer solchen Überprüfung der Dienstfähigkeit ein Anhaltspunkt für 
eine Untauglichkeit des Wehrpflichtigen ergeben, so ist er gemäß § 24 Abs. 8 des 
Wehrgesetzes 1978 von Amts wegen neuerlich einer Stellung zuzuführen. 

Für Wehrpflichtige, deren Untauglichkeit vor dem 1. Juli 1988 durch Beschluß der 
Stellungskommission festgestellt wurde, soll durch die als Art. IV Abs. 4 vorge
sehene Übergangsbestimmung eine neuerliche Stellung nur auf ihren Antrag zu
lässig sein. Damit wird eine von Amts wegen veranlaßte Überprüfung der Eignung 
zum Wehrdienst nach der neuen Tauglichkeitsabgrenzung für diesen Personen kreis 
ausgeschlossen. 

Die vorgesehenen Neufassungen des § 15 Abs. l und des § 44 Abs. 2 waren bereits 
als Art. I Z 6 und Z 9 in deI: vom Nationalrat in der XVI. GP nicht mehr vollständig 

. behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der 
Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 14, 18 und 57 (§ 17 Abs. 1 .... d 6 und § 56 Alls. 2): 

Im Hinblick auf das neue System von M iliz- und Reservestand sind  die Pflichten des 
Milizstandes (vgl. Art. I Z 46 bis 51, Abschnitt E, §§ 41 a bis 43 a) in die Bestim
mungen über den Umfang der Wehrpflicht einzufügen. Da zu diesen Pflichten 
künftig auch die bisher für die Reserve geltende Pflicht zur Verwahrung und 
Rückgabe von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen zählen soll, wird ihre 
spezielle Anführung im § 17 Abs. 1 entbehrlich. Ferner hat sich der Beurlaubten
stand in der Reserve mit der fortschreitenden Entwicklung der Milizkomponenten 
in der Praxis als militärisch nicht ziel führende Einrichtung erwiesen; er kann daher 
im neuen M ilizsystem ersatzlos entfallen. Die im § 17 Abs. 1 genannten Pflichten 
des Beurlaubtenstandes werden daher ebenso gegenstandslos wie § 17 Abs. 6 und die 
den Beurlaubtenstand betreffenden Regelungen im § 36 Abs. 3 und 5 sowie in der 
Strafbestimmung des § 56 Abs. 2 (vgl. Art. I Z 35, 36 und 57). 

Zu Art. I Z 15 (§ 17 Aha. 2): 

Im Hinblick auf das neue System von Miliz- . und Reservestand, in dem den 
Angehörigen des M ilizstandes vermehrt Befugnisse eingeräumt werden (vgl. Art. I 
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Z 46 bis 51, Abschnitt E, §§ 41 a bis 43 a), bedarf die Pflicht zur Geheimhaltung 
auch außerhalb einer Präsenzdienstleistung einer entsprechenden Erweiterung. 

Zu Art. I Z 16 (§ 17 Abs. 4): 

Die bisherige Regelung des § 17 Abs. 4 über die Meldepflicht bei Verlegung des 
Aufenthaltes in das Ausland ist auf Wehrpflichtige beschränkt, die für eine 
Verwendung in der Einsatzorganisation in Betracht kommen. Diese Abgrenzung 
entspricht im neuen System von M iliz- und Reservestand einer Beschränkung der 
Meldepflicht auf den Milizstand. Damit wird der letzte Satz des Abs. 4 entbehrlich. 

Zu Art. I Z 17 (§ 17 Abs. 5): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 6. 

Zu Art. I Z 18 (§ 17 Abs. 6): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 14. 

Zu Art. I Z 19 (§ 22 Abs. 2): 

Nach § 22 Abs. 2 hat der als Mitglied der Stellungskommission vorgesehene 
Psychologe eine "mindestens einjährige Verwendung im heerespsychologischen 
Dienst" aufzuweisen, die Mitglieder der Stellungskommission sind "aus dem Kreise 
der beim M ilitärkommando in Verwendung stehenden Beamten und Vertragsbe
diensteten" zu bestell�. Die Erfahrungen der Praxis haben aber gezeigt, daß dr��e 
Bestimmungen zu Personalproblemen geführt haben, die verschiedentlich mit 
beträchtlichen administrativen Schwierigkeiten verbunden waren. Um solche 
Schwierigkeiten künftig zu vermeiden, sollen die Mitglieder der Stellungskom
mission zwar auch weiterhin in erster linie aus dem Kreise der beim Militärkom
mando in Verwendung stehenden Bediensteten bestellt werden, doch soll im 
Bedarfsfall auch eine Bestellung anderer Personen zulässig sein. Angesichts des 
allgemein für alle Mitglieder der Stellungskommission normierten Erfordernisses, 
"über eine entsprechende dienstliche Erfahrung im Wirkungsbereich des Bundes
ministeriums für Landesverteidigung" zu verfügen, kann auf Grund praktischer 
Erfahrungen auf das vorerwähnte besondere Formalkriterium für den Psychologen 
verzichtet werden. Das zitierte allgemeine Erfordernis stellt nämlich auch bei dem 
der Stellungskommission angehörenden Psychologen hinreichend sicher, daß dieser 
über die bloßen Fachkenntnisse hinaus die notwendige dienstliche Erfahrung im 
Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung aufweist, um seine 
Tätigkeit in der Stellungskommission ausüben zu können. Diese dienstliche Erfah
rung kann etwa außerhalb des heerespsychologischen Dienstes durchaus auch durch 
eine mehrjährige Dienstzeit als Berufsoffizier oder als Beamter der Heeres
verwaltung in einer entsprechenden Verwendung gewonnen werden. 
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Diese Änderung war bereits als Art. I Z 9 in der vom Nationalrat in der XVI. GP 
nicht mehr vollständig behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungs
gesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 20 (§ 24 Abs. 10): 

In der geltenden Fassung des § 24 steht der Wortlaut des Abs. 10 in einem 
Spannungsverhältnis zu der im Abs. 8 vorgesehenen Möglichkeit, Änderungen der 
Tauglichkeit bzw. Untauglichkeit in j eder Richtung durch eine neue Stellung zu 
überprüfen, wenn sich Anhaltspunkte für eine Änderung der Eignung ergeben. Um 
die daraus resultierende Problematik zu beseitigen, soll die Geltung des Abs. 8 
seiner Zielsetzung entsprechend als unzweifelhaft klargestellt werden. Dies kann 
am zweckmäßigsten durch den Entfall des Abs. 10 geschehen. 

In diesem Zusammenhang wird auch auf die als Art. IV Abs. 4 dieses Entwurfes 
vorgesehene Obergangsregelung hingewiesen. 

Der Entfall des § 24 Abs. 10 war (ebenso wie die vorgesehene Neufassung des § 15 
Abs. 1) bereits als Art. I Z 10 in der vom Nationalrat in der XVI. GP nicht mehr 
vollständig behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 
1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 21 md 22 (§ 26 Abs. 1 md 2): 

Im Hinblick auf die Wiederverlautbarung des Heeresgebührengesetzes durch die 
Kundmachung BGBI. Nr. 87/1985 ist die entsprechende Zitierungsanpassung er
forderlich. 

Zu Art. I Z 23, 28 Wld 29 (§ 27 Äbs. 3 Z 5, § 30 und § 31): 

Gemäß § 30 Abs. 1 bilden derzeit die freiwilligen Waffenübungen eine ausschließ
lich Ausbildungszwecken gewidmete Präsenzdienstart. Eine Verwendung Wehr
pflichtiger zu anderen militärischen Zwecken erscheint daher im Wege dieses 
Präsenzdienstes nicht zulässig. 

Im Sinne der verstärkten Ausprägung der Milizstruktur des Bundesheeres sowie im 
Interesse geeigneter rechtlicher Grundlagen für eine möglichst effiziente und 
ökonomische Vorgangsweise bei der Erfüllung militärischer Aufgaben erscheint es 
geboten, die erwähnte Art einer freiwilligen Präsenzdienstleistung auch der 
Nutzung vielfältiger ziviler Fachkenntnisse von Wehrpflichtigen für militärische 
Aufgaben ohne Zusammenhang mit einem unmittelbaren Ausbildungszweck zugäng
lich zu machen. Es hat sich nämlich in der Praxis gezeigt, daß bei den Wehrpflich
tigen eine verhältnismäßig hohe Bereitschaft zu freiwilligen militärischen Dienst
leistungen auf diesem Wege besteht. Eine solche Regelung im Bereich des Präsenz
dienstes entspricht auch im besonderen dem Milizprinzip, in dem gerade einer 
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freiwilligen Leistungsbereitschaft große Bedeutung zukommt. Im Rahmen der 
vorgesehenen Neugestaltung des Wehrrechts wird diesem Gedanken einerseits durch 
die Ausgestaltung des M ilizstandes mit geeigneten Rahmenbedingungen für frei
willige Leistungen außerhalb des Präsenzstandes, andererseits aber auch durch eine 
entsprechende Ausgestaltung des Präsenzdienstes Rechnung getragen. Unter 
diesem Gesichtspunkt sollen neben die ausschließlich Ausbildungszwecken vor be
haltenen freiwilligen Waffenübungen ''Funktionsdienste'' treten, die einer Besorgung 
sonstiger militärischer Aufgaben im Interesse einer raschen, sparsamen, wirt
schaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenerfüllung dienen; die Rechtsstruktur der 
freiwilligen Waffenübungen soll dabei im übrigen auch für den neuen Funktions
dienst gelten. 

Damit erscheint eine geeignete Grundlage geboten, um die Leistungsbereitschaft 
Wehrpflichtiger auf vielfältigen Aufgabengebieten, insbesondere auch für hoch
qualifizierte Tätigkeiten, in ökonomischer und milizgerechter Weise in Anspruch 
nehmen zu können. Darüber hinaus bleibt es aber den Wehrpflichtigen auch außer
halb eines Präsenzdienstes oder einer in den neuen §§ 41 b und 42 a vorgesehenen 
freiwilligen Miliztätigkeit (vgl. Art. I Z 47 und 49) unbenommen, unter dem 
Leitgedanken des Milizprinzips den Zielsetzungen der militärischen Landesverteidi
gung freiwillig im gleichen Sinne dienlich zu sein, wie dies für Soldaten im zweiten 
Satz des · § 44 Abs. 1 als Pflicht normiert ist, nämlich "alles zu tun, was den 
Aufgaben des Bundesheeres förderlich ist, und alles zu unterlassen, was dem 
Ansehen des Bundesheeres abträglich sein könnte." 

Die vorgesehene Neugestaltung umfaßt als neuen Abs. 3 des § 30 auch eine 
Regelung über die Zurückziehung einer freiwilligen Meldung. Ebenso wie bei den 
freiwilligen Präsenzdienstleistungen eines Wehrdienstes als Zeitsoldat oder einer 
Dienstleistung als Angehöriger des Bundesheeres in einer Einheit, die gemäß des § 1 
des Bundesverfassungsgesetzes über die Entsendung ästerreichischer Einheiten zur 
Hilfeleistung in das Ausland auf Ersuchen internationaler Organisationen gebildet 
wird, soll auch bei freiwilligen Waffenübungen und Funktionsdiensten dem Wehr
pflichtigen die Möglichkeit einer Zurückziehung der freiwilligen Meldung, und zwar 
bis zum Einberufungstag, offen stehen. Die Zurück ziehung muß daher spätestens bis 
zum Einberufungstag beim zuständigen Militärkommando einlangen, um wirksam zu 
werden. Diese Regelung bedingt, daß die Zeit des Postenlaufes der Zurückziehung 
unberücksichtigt bleiben muß. Wollte man den Postenlauf berücksichtigen, so 
müßte nämlich zum Nachteil des Wehrpflichtigen die Zurückziehungsfrist verkürzt 
werden, um das Einlangen jedenfalls noch vor dem Einberufungstag zu gewähr
leisten. Die als § 30 Abs. 3 neu vorgesehenen Bestimmungen sind im übrigen den 
gleichartigen Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Entsendung von Angehöri-
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gen des Bundesheeres zur Hilfeleistung in das Ausland, BGBI. Nr. 233/1965, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 73/1986 (§ 2 Abs. 3) nachgebildet. 

Diese Regelung war bereits hinsichtlich der freiwilligen Waffenübungen als Art. I 
Z 17 in der vom Nationalrat in der XVI. GP nicht mehr vollständi g- behandelten 
Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) 
enthalten. 

Da Funktionsdienste nicht unter den Oberbegriff "Waffenübungen" fallen, bedarf 
der § 31 einer entsprechenden Ergänzung. 

Zu Art. I Z 24 und 44 (§ 28 Abs. 1 bis 3 und § 40 Abs. 9): 

Gemäß dem geltenden § 28 Abs. 1 endet die Verpflichtung zum Grundwehrdienst 
mit der Vollendung des 35. Lebensjahres. Wurde allerdings ein Wehrpflichtiger aus 
dem Grundwehrdienst vorzeitig entlassen, so besteht nach dem geltenden § 40 
Abs. 9 lit. a die Verpflichtung zur Leistung des restlichen Präsenzdienstes bis zum 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem er das 35. Lebensjahr vollendet. Diese Regelung 
erwies sich in der Praxis insofern als unbefriedigend, als hiedurch die Leistung des 
Grundwehrdienstes in seiner gesamten Dauer nicht in allen Fällen gewährleistet ist. 
Endet nämlich die Verpflichtung zur Leistung des Grundwehrdienstes vor der 
Absolvierung dieses präsenzdienstes in seiner gesamten Dauer, so muß der Wehr
pfli�htige ungeachtet der unvollständigen Leistung des Grundwehrdienstes aus dem 

- . 

Präsenzdienst entlassen werden. In jenen Fällen, in denen die zur Leistung des 
Grundwehrdienstes noch verfügbare Zeit zu kurz ist, um eine sinnvolle Ausbildung 
durchführen zu können, muß überhaupt von einer Einberufung zum Grundwehrdienst 
aus militärischen Rücksichten Abstand genommen werden. 

An die Stelle dieser unbefriedigenden Rechtslage soll in Hinkunft eine Regelung 
treten, nach der die Altersgrenze des vollendeten 35. Lebensjahres für das Ende der 
Pflicht zur Leistung des Grundwehrdienstes allgemein unverändert bleibt, ein vor 
der Vollendung des 35. Lebensjahres begonnener Grundwehrdienst aber noch in 
seiner vollen Dauer auch über diese Altersgrenze hinaus zu leisten ist. Diese 
Regelung ist nicht nur im Interesse einer sinnvollen Ausbildung gelegen, sondern 
stellt auch sicher, daß in den erwähnten Fällen alle Wehrpflichtigen einen Grund
wehrdienst von gleicher Dauer leisten. Im Hinblick auf diese neue Regelung kann 
die bereits erwähnte besondere Bestimmung des § 40 Abs. 9 lit. a entfallen. 

Der weitere Ausbau des Bundesheeres, insbesondere im Bereich der Landwehr und 
anderer nach dem Milizsystem organisierter Verbände, sowie die bereits zu Art. I 
Z 13 (§ 15 Abs. 1) erwähnte Problematik der in den nächsten Jahren zu erwartenden 
Verringerung der Wehrpflichtigen zahl lassen es geboten erscheinen, die Möglichkeit 
einer Heranziehung zu Truppenübungen ohne quantitative Erhöhung dieser Wehr-
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dienstleistungen auch für Wehrmänner - wie schon bisher für alle anderen Wehr
pflichtigen - mit der Vollendung des 50. Lebensjahres zu begrenzen. Das Er
fordernis einer allgemeinen Heranziehungsmöglichkeit der Wehrpflichtigen bis zu 
diesem Zeitpunkt ergibt sich im besonderen aus der Notwendigkeit, die einem 
Verband zugehörigen Wehrpflichtigen entsprechend ihren Einsatzaufgaben im ge
schlossenen Rahmen des Verbandes auszubilden und den erreichten Ausbildungs
stand zu erhalten. Mit der vorgesehenen Regelung werden die bisher für die 
Heranziehung zu Truppenübungen im § 28 Abs. 2 enthaltenen Sonderregelungen 
entbehrlich und können daher entfallen. 

Die Praxis hat gezeigt, daß die Frist für die Zurückziehung der Verpflichtungser
klärung zu einem Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten aus admini
strativen Gründen mit vier Wochen nach Beginn dieses Präsenzdienstes festzulegen 
wäre. Die bisher im § 28 Abs. 3 vorgesehene Frist hat sich in der Praxis als 
unzureichend für die ordnungsgemäße Abwicklung des entsprechenden Verfahrens 
erwiesen. 

Neufassungen des § 2 8  Abs. 1 bis 3 und des § 40 Abs. 9 mit ähnlichen Zielsetzungen 
waren bereits als Art. I Z 13 bis 16 und 26 in der vom Nationalrat in der XVI. GP 
nicht vollständig behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungs
gesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 25 und 26 (§ 29 Abs. 1, 2 und 6) md Art. V: 

Die seit der Einrichtung der Kaderübungen, insbesondere seit ihrer Neuregelung im 
Jahre 1977, gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, daß die nach § 29 Abs. 1 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens von 60 Tagen im Verordnungswege differen
ziert festgelegten Ubungsausmaße für die einzelnen Chargen- und Unteroffiziers
funktionen zur Erlangung des notwendigen Ausbildungsniveaus nicht ausreichen. 
Eine Kaderausbildung in den durch die erwähnte Verordnung über Kaderfunktionen, 
BGBI. Nr. 13/1979, bestimmten Ausmaßen von 21 bzw. 30 Tagen für Chargenfunk
tionen und 60 Tagen für Unteroffiziersfunktionen erscheint daher angesichts des 
Umstandes, daß gerade für ein Milizheer den Kaderfunktionen dieser Ebene 
besondere Bedeutung zukommt und sich daher aus einer ungenügenden Ausbildungs
qualität dieses Kaderpersonals schwerwiegende Konsequenzen für die Einsatzfähig
keit des Bundesheeres, insbesondere für die Funktionsfähigkeit seiner milizartigen 
Verbände, ergeben, nicht weiter vertretbar. Abgesehen davon bereitet auch die 
nach § 29 Abs. 1 derzeit notwendige taxative, kasuistische Aufzählung der ein
zelnen den Kommandantenfunktionen gleichwertigen Kaderfunktionen erhebliche 
administrati ve Schwierigkei ten. 
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Der gesetzliche Rahmen der Kaderübungen nach § 29 Abs. 1 lit. a lIld b bildet 
somit nach den bisherigen Erfahrungen nur das Ausmaß für eine Kader-Grundaus
bildung, auf der durch weitere freiwillige Ausbildungsgänge erst eine qualifizierte 
und spezielle Kaderausbildung für die einzelnen Funktionen aufbauen kann. 

Um die für das Milizkaderpersonal notwendige Ausbildung zu gewährleisten, bedarf 
es daher einer entsprechenden Änderung des § 29. Durch die vorgesehene Neu
fassung soll im vorerwähnten Sinne das Gesamtausmaß der Kaderübungen nach 
Abs. 1 lit. a und b entsprechend dem bisherigen Rahmen mit 90 bzw .  60 Tagen 
festgelegt werden; da eine unter diesem Ausmaß liegende Kaderausbildung nicht in 
Betracht kommt, soll die bisher vorgesehene Verordnungsregelung entfallen. Im 
Abs. 2 soll die Möglichkeit geschaffen werden, dem Milizkaderpersonal nach 
Absolvierung der grundlegenden Ausbildung auf freiwilligem Wege durch zusätz
liche Kaderübungen bis zu 90 bzw. 60 Tagen die erwähnte qualifizierte und 
spezielle Kaderausbildung zu vermitteln. Im Hinblick auf diese weitere Möglich
keit, auf Grund freiwilliger Meldung Kaderübungen zu leisten, erscheint die 
Verweisung im § 29 Abs. 6 auf Abs. 1 lit. a oder b zu eng und soll daher entfallen. 
Eine Verpflichtung zu Kaderübungen durch Auswahlbescheid oder nach Abs. 9 soll 
entsprechend der bisherigen Regelung nur im Gesamtausmaß von 90 bzw. 60 Tagen 
zulässig sein. 

Im Art. V soll im Interesse der Rechtsklarheit ausdrÜCKlich bestimmt werden, daß 
die zitierte Verordnung BGBI. Nr. 13/1979 mit dem Inkrafttreten des im Entwurf 
vorliegenden Bundesgesetzes außer Kraft tritt. Für die Leistung von Kaderübungen, 
zu der Wehrpflichtige zu diesem Zeitpunkt verpflichtet sind, soll jedoch die 
bisherige Regelung weitergelten. 

Zu Art. I Z 27 (§ 29 Alls. 9): 

Durch die vorgesehene Neufassung soll der § 29 Abs. 9 an das neue System von 
M iliz- und Reservestand angepaßt werden. Dabei soll auch klargestellt werden, daß 
einer Verpflichtung durch freiwillige Meldung bzw. durch Auswahlbescheid der 
Vorrang gegenüber der Verpflichtung nach Abs. 9 zukommt. 

Zu Art. I Z 28 und 29 (§ 30 und § 31): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 23. 

Zu Art. I Z 30 (§ 32 Abs. 7): 

Auf Grund der praktischen Erfahrungen hat sich gezeigt, daß ein Überschreiten der 
im § 32 Abs. 7 festgelegten Frist für die Zustellung des Einberufungsbefehls zum 
Wehrdienst als Zeitsoldat verschiedentlich aus militärischen Gründen, etwa in 
Fällen einer kurzfristigen Entscheidung des Wehrpflichtigen und eines dringenden 
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Bedarfes, unvermeidbar werden kann; eine solche Fristüberschreitung liegt vielfach 
aber auch im besonderen Interesse des Wehrpflichtigen. Diesen Umständen soll 
unter Wahrung der militärischen Interessen durch die vorgesehene Ergänzung des 
§ 32 Abs. 7 Rechnung getragen werden, nach der die Zustellung des Einberufungs
befehls auch später als zwei Wochen vor Beginn des Wehrdienstes als Zeitsoldat 
zulässig ist. 

Diese Neufassung des § 32 Abs. 7 war bereits als Art. I Z 18 in der vom Nationalrat 
in der XVI. GP nicht mehr vollständig behandelten Regierungsvorlage eines Wehr
rechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 31 (§ 32 Abs. 8): 

Die im § 32 Abs. 8 gebotene Möglichkeit, die Meldung zum Wehrdienst als 
Zeitsoldat auch noch nach Zustellung des Einberufungsbefehls zurückzuziehen, hat 
- wie die bisherigen praktischen Erfahrungen gezeigt haben - zu Schwierigkeiten 
auf personellem und organisatorischem Gebiet geführt. Diese Schwierigkeiten 
übertreffen in beträchtlicher Weise die Notwendigkeit einer dem Wehrpflichtigen 
einzuräumenden Zurückziehungsmöglichkeit, die über den Zeitpunkt der Rechts
kraft des Annahmebescheides hinausgeht. Die vorgesehene Beschränkung der Frist 
für die Zurückziehung mit dem Zeitpunkt der Rechtskraft des Annahmebescheides 
soll die Ursa�he der erwähnten personellen und organisatorischen Schwierigkeiten 
beseitigen, ohne daß die Interessen des Wehrpflichtigen nennenswert beeinträchtigt 
werden. Den Wehrpflichtigen steht nämlich zusätzlich zum Zurückziehungsrecht 
auch künftighin die Möglichkeit einer Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung 
des Präsenzdienstes nach § 37 Abs. 3 bzw. im Falle des Antrittes des Wehrdienstes 
als Zeitsoldat die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung aus dem Präsenzdienst 
nach § 40 Abs. 5 offen. 

Diese Änderung des § 32 Abs. 8 war bereits im wesentlichen als Art. I Z 19 in der 
vom Nationalrat in der XVI. GP nicht vollständig behandelten Regierungsvorlage 
eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 32 (§ 34): 

Der § 34 bedarf einer formalen Anpassung an das neue System von Miliz- und 
Reservestand. 

Darüber hinaus soll durch den neuen Abs. 2 des § 34 die für die Ausbildung sowohl 
zum Berufsoffizier als auch zum Reserveoffizier langj ährig bewährte Einrichtung 
der "Einjährig-Freiwilligen"-Ausbildung im Wehrgesetz 1978 ausdrücklich normiert 
werden. Gleichzeitig soll die "Nachhollaufbahn", die sich als spezieller Ausbildungs
gang im Wege freiwilliger Waffenübungen für Wehrpflichtige ohne "Einjährig
Freiwilligen"-Ausbildung ebenfalls bereits in der Praxis bewährt hat, als Voraus-
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setzung für die Ausbildung zum Offizier zur Vermeidung von Unklarheiten und 
allfälligen Interpretationsschwierigkeiten ausdrücklich normiert werden. Durch den 
neu vorgesehenen Abs. 2 des § 34 werden somit lediglich bewährte Ausbildungsvor
gänge gesetzlich verankert. Diese Ergänzung war bereits als Art. I Z 20 in der vom 
Nationalrat in der XVI. GP nicht mehr vollständig behandelten Regierungsvorlage 
eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 33 (§ 35): 

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist diese Regelung nicht mehr von 
praktischer Bedeutung. Da sich auch für die Zukunft kein Bedürfnis nach einer 
Regelung dieser Art erkennen läßt, soll der § 35 ersatzlos entfallen. 

Zu Art. I Z 34 (§ 36 Abs. 1): 

Einem möglichst raschen und zweckmäßigen Ablauf der Mobilmachung in Ver
bindung mit der Herstellung der Einsatzbereitschaft der einzelnen Verbände kommt 
vor allem für die Verfügbarkeit und Effektivität milizartig organisierter Truppen 
besondere Bedeutung zu. Es erweist sich daher als notwendig, im Rahmen der 
Ausbildung auch auf diesen Gesichtspunkt seiner Bedeutung gemäß Bedacht zu 
nehmen. So ist es ein militärisches Erfordernis, durch eine entsprechende Gestal
tung von Waffenübungen den reibungslosen Ablauf des Mobilmachungsvorganges 
samt den dami� verbundenen Alarll)ierungsmaßnahmen zur Herstellung der Einsatz
bereitschaft der einzelnen Verbände zu üben und zu erproben. Die Einberufung zu 
solchen Waffenübungen stellt somit einen der nach dem vierten Satz des § 36 
Abs. 1 in Betracht kommenden Fälle dar, in denen aus militärischen Erfordernissen 
die für die Zustellung des Einberufungsbefehles zu Truppenübungen und Kader
übungen grundsätzlich vorgesehene Frist von acht Wochen vor dem Einberufungstag 
nicht gilt. Durch einen diesbezüglichen Hinweis soll - speziell im Hinblick auf den 
Ausbau der Milizkomponenten des Bundesheeres - in der zitierten Gesetzesstelle 
deutlich erkennbar gemacht werden, daß der erwähnte besondere Übungszweck den 
Schwerpunkt dieser Ausnahmeregelung bildet. 

Diese Ergänzung war bereits als Art. I Z 21 in der vom Nationalrat in der XVI. GP 
nicht mehr vollständig behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungs
gesetzes 1986 (937 der Beilage) enthalten. 

Hinsichtlich einer Einberufung zu freiwilligen Waffenübungen hat sich die im § 36 
Abs. 1 enthaltene Frist für die Zustellung des Einberufungsbefehls in der Praxis als 
unzweckmäßig und vielfach den Interessen der Wehrpflichtigen zuwiderlaufend 
erwiesen. Auf Grund dieser praktischen Erfahrungen soll daher die erwähnte Frist 
für die Einberufung zu freiwilligen Waffenübungen entfallen. 
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Zu Art. I Z 35 md 36 (§ 36 Alls. 3 md 5): 

Der Abs. 3 des § 36 bedarf einer formalen Anpassung an das neue System vom 
Miliz- und Reservestand. Dabei soll gewährleistet bleiben, daß der jeweiligen 
Bedarfssituation und der Dauer eines Einsatzes entsprechend auch Wehrpflichtige 
des Reservestandes einberufen werden können. 

Die lit. d des Abs. 3 sowie Abs. 5 werden durch den Wegfall des Beurlaubtenstandes 
in der Reserve entbehrlich (vgl. Art. I Z 14 und 18). 

Zu Art. I Z 37, 43 und 58 (§ 37 Abs. 4, § 40 Abs. 6 und § 57): 

In dem nach § 3.7 Abs. 2 lit. a oder Abs. 3 lit. a von Amts wegen durchzuführenden 
Verfahren, betreffend eine Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung des 
Präsenzdienstes aus öffentlichen Interessen, und zwar wegen der beruflichen 
Tätigkeit des Wehrpflichtigen im Rahmen eines Dienstverhältnisses, ist nach der 
geltenden Rechtslage der Befreiungsbescheid dem Dienstgeber des Wehrpflichtigen 
zuzustellen; der Wehrpflichtige erhält nur eine Abschrift. Durch die vorgesehene 
Änderung des § 37 Abs. 4 soll künftig in diesen Fällen der Bescheid dem Wehr
pflichtigen als dem in seiner Wehrpflicht unmittelbar Betroffenen zugestellt 
werden. Dem Dienstgeber soll der Bescheid abschriftlich zur Kenntnis gebracht 
werden. 

Diese Änderung war bereits als Art. I Z 22 in der vom Nationalrat in der XVI. GP 
nicht mehr abschließend behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechtsände
rungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Da der § 40 Abs. 6 eine gleichartige Regelung für die vorzeitige Entlassung 
vorsieht, soll auch diese Bestimmung in gleicher Weise geändert werden. 

Die Anführung des § 37 Abs. 4 in der Strafbestimmung des § 57 wird im Hinblick 
auf die Neuregelung dieses Absatzes gegenstandlos und soll daher entfallen. 

Zu Art. I Z 38 (§ 37 Alls. 6 lit. c): 

Die angeführte Bestimmung bedarf einer formalen Anpassung an die mit der 
Kundmachung BGBl. Nr. 373/1984 erfolgte Wiederverlautbarung des Ärztegesetzes. 
Diese Anpassung war bereits als Art. I Z 23  in der vom Nationalrat in der XVI. GP 
nicht mehr abschließend behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechtsände
rungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 39 (§ 37 Alls. 7): 

Im Interesse der Klarheit soll - ähnlich wie im § 13 Abs. 2 des Zivildienstgesetzes 
hinsichtlich der dem Wehrgesetz 1978 nach gebildeten Befreiungsregelung und 
vergleichbar der entsprechenden Regelung bei der Zurückziehung der Meldung zu 
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einer freiwilligen Waffenübung oder einem Funktionsdienst (vgl. Art. I Z 28) -
ausdrücklich normiert werden, daß mit der Zustellung eines Bescheides, durch den 
eine Befreiung oder ein Aufschub verfügt wurde, eine allenfalls bereits ergangene 
Einberufung unwirksam wird. 

Diese Neufassung war bereits als Art. I Z 24 in der vom Nationalrat in der XVI. GP 
nicht mehr abschließend behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechtsände
rungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 40 bis 42 md 45 (§ 40 Abs. 1, 2, 4 md 5, § 41 Aha. 1 md 4): 

Im Hinblick auf das neue System von Miliz- und Reservestand sowie die als neuer 
§ 41 a vorgesehenen Regelungen über die Versetzung in den Reserve- bzw. Miliz
stand sind die im § 40 enthaltenen Wendungen über eine "Rückversetzung in di e  
Reserve" im Zusammenhang mit der Entlasslllg aus dem Präsenzstand gegenstands
los geworden; sie sollen daher - ebenso wie im § 41 Abs. 1 und 4 - entfallen. 

Zu Art. I Z 43 (§ 40 Aha. 6): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 37. 

Zu Art. I Z 44 (§ 40 Aha. 9): 

Si�he die Erläuterungen zu Art. I Z 24. 

Zu Art. I Z 45 (§ 41 Aha. 1 md 4): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 40. 

Zu Art. I Z 46 bis 51 (Abschnitt E, §§ 41 a bis 43 a): 

Die besonderen Bestimmungen über den Milizstand und den Reservestand sollen 
systematisch im Abschnitt E zusammengefaßt werden, der bisher die besonderen 
Bestimmungen über die Reserve enthielt. Als neuer Inhalt dieses Abschnittes sind 
die Regelungen der Versetzung bzw. des Übertritts in den Milizstand lnd in den 
Reservestand, der Berechtigung zum Tragen der Uniform in beiden Ständen sowie 
spezielle Normen über Pflichten lIld Befugnisse, die nur für Wehrpflichtige im 
Milizstand gelten, vorgesehen. 

Wie bereits eingangs erwähnt wurde, bildet die Leistungsbereitschaft des einzelnen, 
insbesondere auch außerhalb einer Präsenzdienstleistun"g, eine wesentliche Grund
lage für die Wirksamkeit jeglichen Milizsystems. In der wehrrechtlichen Ausprä
gung des ästerreichischen M ilizsystems sollen daher mit dem neuen Milizstand 
gesetzliche Verpflichtungen nur insoweit verbunden sein, als sie unbedingt not
wendig erscheinen. Diese Verpflichtungen entsprechen im wesentlichen dem schon 
bisher für die Reserve geltenden Pflichtenkreis, der sich in den vergangenen 
Jahrzehnten gemeinsam mit anderen wehrrechtlichen Strukturen der M ilizkompo-
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nente des Bundesheeres entwickelt hat. Der Schwerpunkt der Milizaktivitäten soll 
jedoch in freiwilligen Leistungen der Wehrpflichtigen liegen. In diesem Sinne ist 
vorgesehen, durch das Wehrrechtsänderungsgesetz 1988 entsprechende Rahmenbe
dingungen zu schaffen. Es handelt sich dabei um gesetzliche Grundlagen für eine 
zweckmäßige und koordinierte Erfüllung militärischer Aufgaben im Milizstand, 
insbesondere im Verhältnis zu den ständig im Präsenzstand eingerichteten 
Kommanden und sonstigen Dienststellen sowie gegenüber Dritten, und zur not
wendigen Absicherung Wehrpflichtiger hinsichtlich allfälliger gesundheitlicher 
Schädigungen bei solchen Tätigkeiten. 

Der Milizstand soll unmittelbar an den vollständig geleisteten GrlB1dwehrdienst 
anschließen und bis zum Erlöschen der Wehrpflicht dauern, sofern der Wehrpflich
tige nicht mangels Eignung oder mangels Bedarfes für eine Verwendung in der 
Einsatzorganisation zu einem früheren Zeitpunkt in den Reservestand versetzt 
wurde (vgl. Art. I Z 1). Diese Versetzung ist nach dem neu vorgesehenen § 41 a 
Abs. 1 von Amts wegen durch das zuständige M ilitärkommando bei Vorliegen einer 
der genannten Voraussetzungen - frühestens mit der Entlassung aus dem vollständig 
geleisteten Grundwehrdienst - durch Bescheid zu verfügen. Eine Versetzung aus 
dem Reservestand in den Milizstand soll nach § 41 a Abs. 3 - ebenfalls durch 
Bescheid des zuständigen Militärkommandos - nur unter den außergewöhnlichen 
Verhältnissen eines Einsatzes des Bundesheeres gegen Bedrohungen von außen, in 

. 

. 

anderen Fällen nur mit Zustimmung des Wehrpflichtigen zulässig sein. Da die 
Wehrpflichtigen in der Rechtsstellung des Reservestandes weitestgehend von den 
Einzelpflichten der Wehrpflicht entlastet sind, wie sie bisher für die Reserve 
gegolten haben und künftig im wesentlichen nur mehr für den Milizstand gelten 
sollen, scheint kaum ein Rechtschutzbedürfnis zur Bekämpfung eines Bescheides 
über die Versetzung in den Reservestand gegeben. Im Interesse einer möglichst 
einfachen und kostensparenden Administration dieser Maßnahmen des Ergänzungs
wesens ist daher gegen solche Bescheide der ordentliche Rechtsmittel weg nicht 
vorgesehen; unter den angeführten Gesichtspunkten sollen diese Bescheide auch 
keiner Begründung bedürfen. Bescheide über eine Versetzung aus dem Reservestand 
in den Milizstand sollen hingegen in vollem Umfange der Bekämpfung im Rechts
mittelwege unterliegen. 

Hinsichtlich der Rechtsstellung Wehrpflichtiger als Offiziere, Unteroffiziere und 
Chargen des M iliz- bzw. Reservestandes wird auf die Erläuterungen zu Art. I Z 8 
bis 10 verwiesen. 

Ein Übertritt in den Reservestand unmittelbar kraft Gesetzes ist im § 41 a Abs. 2 
für Berufsoffiziere als unmittelbare Rechtsfolge einer vor dem Erlöschen ihrer 
Wehrpflicht verfügten Versetzung in den Ruhestand vorgesehen. Für Beamte, die 
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im Zeitpunkt einer solchen Ruhestandsversetzung nach § 11 des Wehrgesetzes 1978 
zu einer Unteroffiziersfunktion herangezogen waren, soll ebenfalls diese dienst
rechtliche Maßnahme den Übertritt in den Reservestand bewirken. Der § 41 a 
Abs. 2, der einer systemgerechten Einordnung der genannten Personenkreise in  das 
neue wehrrechtliche System von Miliz- und Reservestand entspricht, dient einer 
einfachen und verwaltungsökonomischen Vollziehung. Hinsichtlich der Rechts
steIlung der Berufsoffiziere des Ruhestandes wird auf die diesbezüglichen Erläu
terungen zu Art. I Z 1 und 2 verwiesen. 

Als neuer § 41 b sind Bestimmungen über die Pflichten und Befugnisse im Miliz
stand vorgesehen, die den Erfordernissen einer milizartigen Organisation von 
Verbänden entsprechen, aber auch der persönlichen Initiative und Leistungsbereit
schaft genügend Spielraum lassen. In diesem Sinne enthalten die Absätze 1, 2 und 3 
ein begrenztes System von Weisungsrechten und Gehorsamspflichten für den 
Milizstand bzw. im Verhältnis zum Präsenzstand. Die in den Abs. 1 und 2 
enthaltene Regelung soll es ermöglichen, den Zeitaufwand für bestimmte Maß
nahmen innerhalb einer Übung oder eines Einsatzes dadurch beträchtlich zu 
verkürzen, daß die Anordnung bereits im Milizstand erfolgt. 

Durch Abs. 3 sollen Grundlage und Rahmen für das breite Spektrum der "Freiwilli
gen Milizarbeit" geschaffen werden, die in vielfältiger Weise zu den Ausbildungs-, 
Organisations- und Administrativmaßnahmen der ständigen EinrichttingeQ des 
Bundesheeres tritt und erst durch ein sachgerecht koordiniertes Zusammenspiel 
solcher freiwilligen Leistungen mit den einzelnen gesetzlichen Verpflichtungen des 
Wehrpflichtsystems und der behördlichen Tätigkeit in militärischen Angelegen
heiten die Funktionsfähigkeit der überwiegend aus milizartigen Verbänden gebilde
ten Einsatzorganisation des Bundesheeres gewährleistet. 

Den Wehrpflichtigen wird im Milizstand ein hohes Maß an Mitwirkungsmöglich
keiten an der Planung, Vorbereitung, Durchführung und am Abschluß militärischer 
Übungs- lJld Einsatzmaßnahmen sowie bei der militärischen Fortbildung im allge
meinen eingeräumt. Solche Maßnahmen der Freiwilligen Milizarbeit sollen im 
Hinblick auf eine entsprechende Koordinierung und Eingliederung in die ein
schlägigen Planungen und Programme durch das für die Mobilmachung zuständige 
Kommando schriftlich festzulegen sein; den Einheitskommandanten sowie den 
höheren Kommandanten kommt dabei hinsichtlich ihres jeweiligen Befehlsbereiches 
nach Abs. 6 ein Informations- und Vorschlagsrecht zu. Neben Inhalt, Zeit, Ort und 
Dauer der Freiwilligen Milizarbeit sind im besonderen der verantwortliche Leiter 
und der Teilnehmerkreis zu bestimmen. Die für freiwillige Leistungen im Miliz
stand im Abs. 1 normierte Meldepflicht und die im Abs. 3 vorgesehene Bestätigung 
der Anwesenheit dienen neben Koordinierungs- und Evidenzzwecken insbesondere 
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auch der Ermittlung des maßgeblichen Sachverhalts im Falle von Ansprüchen 
Wehrpflichtiger nach dem Heeresversorgungsgesetz, dessen entsprechende Ergän
zung, wie schon eingangs erwähnt, ebenfalls vorgesehen ist. Von den Wehrpflich
tigen sollen in allen Angelegenheiten der Freiwillig�n Milizarbeit über diese hinaus 
nach Abs. 4 Vorschläge erstattet und Informationen eingeholt werden dürfen • 

Ebenso wie hinsichtlich des Funktionsdienstes bleibt der Leitgedanke einer frei
willigen Förderung und Unterstützung der Belange der militärischen Landesver
teidigung auch j enseits dieser Vorschlags- und Informationsbefugnisse unberührt 
(vgl. hiezu die Erläuterungen zu Art. I Z 23). 

In den Abs. 5 und 6 sind Wehrpflichtigen, die mit bestimmten Kommandantenfunk
tionen betraut sind, hinsichtlich der ihnen in der Einsatzorganisation unterstellten 
Wehrpflichtigen Befugnisse in Personalangelegenheiten eingeräumt. Es handelt sich 
dabei um Beförderungs- und Bestellungsbefugnisse sowie um Informations- und 
Vorschlagsrechte entsprechend den schon erwähnten Erfordernissen einer Miliz
organisation. Ein behördlicher Verfahrensablauf bleibt durch diese vorgesehenen 
Informations- und Vorschlagsrechte unberührt. 

Im § 41 b Abs. 7 wird ausdrücklich normiert, daß Wehrpflichtige im Milizstand die 
in diesem Paragraphen geregelten Tätigkeiten in Vollziehung militärischer Ange-

· legenheiten ausüben und damit als Organe des Bundes Aufgaben der Hoheitsverwal
tung . erfüllen. Hinsichtlich der Haftung für allfällige Schäden, die von den Wehr
pflichtigen in dieser Eigenschaft verursacht werden, sollen das Amtshaftungsgesetz 
bzw. das Organhaftpflichtgesetz maßgeblich sein. 

Die nach § 42 bisher für Wehrpflichtige der Reserve geltende Pflicht zur Verwah
rung von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen soll künftig nur für Wehr
pflichtige des Milizstandes gelten. 

Auf Grund des neu eingefügten § 42 a soll es zulässig sein, den Wehrpflichtigen im 
Milizstand außer den nach § 42 zur Verwahrung übergebenen Bekleidungs- und 
Ausrüstungsgegenständen auch anderes Heeresgut für die Benützung in Ausführung 
von Weisungen nach § 41 b Abs. 1 oder einer Freiwilligen Milizarbeit zur Verfügung 
zu stellen. Die Wehrpflichtigen sind befugt, dieses Heeresgut für die genannten 
Zwecke im notwendigen Umfang und in der notwendigen Dauer zu benützen. Die 
Benützung hat nach Abs. 2 mit der gebotenen Sorgfalt sowie unter ausreichender 
Sicherung gegen einen Zugriff Unbefugter zu erfolgen. Diesen Pflichten kommt 
hinsichtlich dienstlicher Unterlagen, die beispielsweise für bestimmte Aufgaben 
einer Übungs- oder Einsatzvorbereitung oder im Bereich des Personalwesens 
benötigt werden, in besonderer Weise Bedeutung zu. Die im § 42 für Bekleidungs
und Ausrüstungsgegenstände enthaltenen speziellen Regelungen sollen im übrigen 
auch für sonstiges nach § 42 a Abs. 1 zur Verfügung gestelltes Heeresgut gelten. 
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Die nach § 43 bisher für Wehrpflichtige der Reserve geltende Regelung der 
Berechtigung zum Tragen der Uniform soll künftig für Wehrpflichtige des Miliz
standes und des Reservestandes gelten. 

Nach Art. I Z 1 des Heeresdisziplinarrechtsanpassungsgesetzes, BGBl. Nr. 295/1985, 
sind j ene Bestimmungen im § 43 Abs. 3 des Wehrgesetzes 1978 entfallen, die den 
Entzug der Berechtigung zum Tragen der Uniform für Berufsoffiziere des Ruhe
standes bei bestimmten Disziplinarstrafen vorsahen. Der Norminhalt des § 43 
Abs. 3 wurde dadurch auf die Anordnung reduziert, daß Berufsoffiziere des 
Ruhestandes bis zum Ablauf des Jahres, in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden 
(also bis zum Ende der Wehrpflicht für Berufsoffiziere - § 16 des Wehrgesetzes 
1978), zum Tragen der Uniform in gleicher Weise wie alle anderen Wehrpflichtigen 
der Reserve berechtigt sind. Da sich dieser Norminhalt aber auch für Berufsoffi
ziere des Ruhestandes bereits aus den Abs. 1 und 2 des § 43 ergibt, kann der Abs. 3 
ersatzlos entfallen. Der Entfall des § 43 Abs. 3 war bereits als Art. I Z 28 in der 
vom Nationalrat in der XVI. GP nicht mehr vollständig behandelten Regierungsvor
lage eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Im Hinblick darauf, daß die in den §§ 41 b bis 42 a geregelten Milizaktivitäten als 
Vollziehung militärischer Angelegenheiten in einem unlösbaren und engen perso
nellen, funktionalen und organisatorischen Verhältnis' zum Bundesheer stehen, soll 

. das für ·d8s Bundesheer im allgemeinen sowie für den militärischen Dienst und 
Dienstbereich im besonderen geltende Verbot parteipolitischer Betätigung (§ 46 des 
Wehrgesetzes 1978) gemäß dem neu eingefügten § 43 a auch für den Bereich dieser 
Miliztätigkeiten gelten. 

Zu Art. I Z 52 (§ 44 Abs. 2): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 13. 

Zu Art. I Z 53 .... d 54 (§ 47 und § 47 s): 

Wie schon eingangs erwähnt, soll die gesetzliche Vertretung der Zeitsoldaten mit 
einem Verpflichtungszeitraum von mindestens einem Jahr entsprechend dem 
Charakter einer solchen Wehrdienstleistung von längerer Dauer ausgebaut werden. 
Dieses Vorhaben entspricht einer Entschließung des Nationalrates vom 19. März 
1986 (E 60 - NR/XVI. GP), die anläßlich der Verhandlung des Berichtes betreffend 
den Zeitsoldaten (Erfahrungsbericht Zeitsoldat; I11-98 und 928 der Beilagen) gefaßt 
wurde und eine Besserstellung der Zeitsoldaten in verschiedenen Punkten zum Ziel 
hatte; einer dieser Punkte war auch auf "eine Verbesserung der Vertretung für 
Zeitsoldaten" gerichtet. 
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Da die Neugestaltung dieser Einrichtung gegenüber der bisherigen Regelung einen 
größeren Umfang der Gesetzesbestimmungen bedingt, erscheint deren systemati
sche Gliederung in zwei Paragraphe zweckmäßig. § 47 soll die organisatorischen 
Bestimmungen über die Soldaten vertreter und die auf Gesetzesstufe notwendigen 
Bestimmungen über ihre Wahl enthalten; die nähere Regelung der soldatenver
treter-Wahlen soll wie bisher auf dem Verordnungswege erfolgen. Der neu einge
fügte § 47 a enthält die Bestimmungen über die Aufgaben der Soldatenvertreter. 

Hinsichtlich der Soldaten vertreter im Grundwehrdienst sowie für Zeitsoldaten mit 
einem Verpflichtungszeitraum von weniger als einem Jahr bleibt inhaltlich die 
bisherige Rechtslage unverändert. Eine Differenzierung nach Unteroffizieren und 
Offizieren ist künftig nicht vorgesehen. 

Die unmittelbare Vertretungsebene der Zeitsoldaten mit mindestens einjährigem 
Verpflichtungszeitraum soll sich nach § 47 Abs. 2 beim Kommandanten des 
Truppenkörpers befinden. Die Zahl dieser Soldatenvertreter soll sich nach der im 
Befehlsbereich dieses Kommandanten wahlberechtigten Zeitsoldaten richten und 
höchstens sieben betragen. Für den Fall, daß in einem Befehlsbereich weniger als 
vier Zeitsoldaten wahlberechtigt sind, wurde in Anlehnung an § 15 Abs. 4 HDG eine 
Zuweisung durch eine Verordnung des Bundesministers für Landesverteidigung zu 
einem anderen Befehlsbereich vorgesehen. Wahlberechtigung und Grundsätze (jer 
Wahl entsprechen der bisherigen Rechtslage; sie wurden lediglich durch ' eine 
Regelung für die Kundmachung des Wahlergebnisses ergänzt. Die Soldatenvertreter 
des genannten Personenkreises sind nach § 47 Abs. 7 innerhalb der ersten drei 
Monate jedes dritten Kalenderjahres für die Dauer von drei Jahren zu wählen. Die 
Regelungen über eine Neuwahl bei einer Änderung der Zahl der Wahlberechtigten 
um mehr als die Hälfte sowie betreffend eine Abstimmung über die Abberufung 
eines Soldaten vertreters entsprechen der bisherigen Rechtslage. Hinsichtlich des 
Erlöschens der Funktion (§ 47 Abs. 8) wurde den bisherigen Gründen noch die 
Inanspruchnahme einer beruflichen Bildun g, während der der Zeitsoldat keinen 
Dienst im Bundesheer versieht, hinzugefügt. 

Den Kern des vorgesehenen Ausbaues bildet die Einrichtung von Kollegialorganen 
über der unmittelbaren Vertretung auf der Ebene von Truppenkörpern. Die Inter
essen der Zeitsoldaten mit mindestens einjährigem Verpflichtungszeitraum sollen 
solcherart in zwei weiteren Ebenen, und zwar durch Zeitsoldatenausschüsse bei den 
Dienstbehörden 1. Instanz im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidi
gung (Korpskommanden I und 11, Militärkommando Wien, Kommanden der Flieger
division und der Panzergrenadierdivision, Heeresmaterialamt) sowie durch einen 
Zentralen Zeitsoldatenausschuß beim Bundesminister für Landesverteidigung, ver
treten werden (§ 47 Abs. 3 bis 5 und § 47 a Abs. 1 bis 3). Die Zeitsoldatenaus-
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schüsse, die aus jeweils sieben Mitgliedern bestehen, sollen aus dem Kreis der 
Soldaten vertreter im Befehlsbereich der Dienststelle, bei der sie eingerichtet sind, 
durch Wahl zu bilden sein. Der Zentrale Zeitsoldatenausschuß (mit ebenfalls sieben 
Mitgliedern) soll auf gleiche Weise von den einzelnen Zeitsoldatenausschüssen 
durch Entsendung je eines Mitgliedes sowie durch die Entsendung eines weiteren 
Mitgliedes aus dem Kreise eines Wahlkollegiums gebildet werden, das für diesen 
Zweck zusammentritt; es besteht aus den Soldatenvertretern jener Zeitsoldaten, 
die nicht dem Befehlsbereich einer Dienstbehörde 1. Instanz angehören oder 
zugeordnet sind. 

Ebenso wie die soldatenvertreter-Wahlordnung soll eine Geschäftsordmng für die 
Soldatenvertreter der Zeitsoldaten, die Zeitsoldatenausschüsse und den Zentralen 
Zeitsoldatenausschuß vom Bundesminister für Landesverteidigung durch Verordnung 
zu erlassen sein. 

Das allgemeine Aufgabengebiet der Soldatenvertreter ist im § 47  a Abs. 1 ent
sprechend der bisherigen Rechtslage beibehalten worden. Hingegen wurden die 
bisher nur generell umschriebenen Aufgaben einer Vertretung der "besonderen 
Interessen" von Zeitsoldaten mit mehr als einjährigem Verpflichtungszeitraum 
durch eine demonstrative Anführung bestimmter sachbereiche, in denen den 
Soldaten vertretern dieses Personenkreises das Recht auf Information, Anhörung 
und Erstattung von V.orschlägen zukommt (§ 47 a t,\bs. 2), ergänzt. Die Soldaten
vertreter auf Truppenkörperebene (§ 47 Abs. 2) haben die Interessen der Zeit
soldaten ihres Vertretungsbereiches (§ 47  Abs. 5) gegenüber den dieser Kommando
ebene unterstellten Kommandanten sowie gegenüber jenen übergeordneten 
Kom mandanten zu vertreten, bei denen nicht ein Zeitsoldatenausschuß eingerichtet 
ist (§ 47  a Abs. 2). Diese Ausschüsse haben die gemeinsamen Interessen der Zeit
soldaten ihres Vertretungsbereiches, aber auch allfälli ge Einzelinteressen dieser 
Zeitsoldaten gegenüber den Dienststellen, bei denen sie eingerichtet sind, zu 
vertreten. Dem Zentralen Zeitsoldatenausschuß obliegt die gleiche Vertretung aller 
Zeitsoldaten mit mindestens einjährigem Verpflichtungszeitraum beim Bundes
minister für Landesverteidigung. 

Im übrigen wurden die bisher bewährten Regelungen (so insbesondere § 47 a Abs. 4 
bis 6) beibehalten. 

Zu Art. I Z 55 (§ 49 Abs. 3): 

Die in diesem Absatz enthaltene Regelung des Anspruches auf DienstfreisteIlung 
von Zeitsoldaten mit mindestens zehnj ähriger Dienstleistungsdauer ist durch die 
Anhebung des allgemeinen Anspruches nach Abs. 2 auf 30 Tage mit dem Wehr
rechtsänderungsgesetz 1986, BGBI. Nr. 328, gegenstandslos geworden. § 49 Abs. 3 
kann daher entfallen. 
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Zu Art. I Z 56, 61 md 62 (§ 51 md § 69): 

Durch die Neufassung des § 51 soll sein Charakter als Verweisungsnorm besser zum 
Ausdruck kommen. Dabei sollen auch einzelne materiell-rechtliche Regelungen der 
bisherigen Fassung, die angesichts einer spezielleren Ausprägung im Arbeitsplatz
Sicherungsgesetz, BGBI. Nr. 154/1956, entbehrlich erscheinen und Anlaß zu Mißver
ständnissen geben könnten, beseitigt werden. Ferner soll auch die als Grundsatzbe
stimmung im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Z 6 B -VG geltende Z 2 des § 51 entfallen. Sie 
ist nämlich im Hinblick auf die Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 2 des Arbeits
platz-Sicherungsgesetzes gegenstandslos geworden. 

Diese Änderungen waren bereits als Art. I Z 31, 34 und 35 in der vom Nationalrat in 
der XVI. GP nicht mehr abschließend behandelten Regierungsvorlage eines Wehr
rechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 57 (§ 56 Abs. 2): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 14. 

Zu Art. I Z 58 (§ 57): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 37. 

Zu Art. I Z 59 (§ 59): 

Die Strafbestimmung des § 59, betreffend Verstöße gegen die im § 43 enthaltene 
Regelung der Berechtigung zum Tragen der Uniform, bedarf einer entsprechenden 
formalen Anpassung an das neue System von Miliz- und Reservestand. Darüber 
hinaus soll der Hinweis auf eine seinerzeit im § 43 ausdrücklich enthaltene 
Verordnungsermächtigung, die schon durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 185/1966 
beseitigt wurde, als gegenstandslos entfallen. 

Zu Art. I Z 60 (§ 65): 

Die Sonderregelung des § 65 Abs. 1 hinsichtlich der Zusammensetzung von 
Stellungskommissionen, denen keine ortsfesten Anlagen zur Verfügung stehen, ist 
mangels Bedarfes nach einer von § 22 abweichenden Regelung entbehrlich. Die 
Abs. 2 und 3 des § 65 sind infolge ihrer eingeschränkten Geltungsdauer (30. Juni 
1982) gegenstandslos geworden. Da im übrigen dem Abs. 4 dieses Paragraphen nur 
deklaratarische Bedeutung zukommt, kann der § 65 in seiner Gesamtheit entfallen. 

Der Entfall des § 65 war bereits als Art. I Z 33 in der vom Nationalrat in der 
XVI. GP nicht mehr vollständig behandelten Regierungsvorlage eines Wehrrechts
änderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) enthalten. 

Zu Art. I Z 61 md 62 (§ 69): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 36 und 56. 
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Zu Art. ß (Änderll1gen des Heeresgebührengesetzes 1985) 

Zu Art. ß Z 1, 2, 8 lßd 9 (§ 3 Abs. 2, § 6 Abs. 2, § 36 Abs. 1, § 42 Abs. 1 lI1d 2): 

Mit diesen Bestimmungen werden die notwendigen Formalanpassungen im Zu
sammenhan� mit der Ergänzung der bisherigen freiwilligen Waffenübungen durch 
die "Funktionsdienste" vorgenommen (vgl. Art. I Z 23 und 28, § 27 Abs. 3 Z 5 und 
§ 30 des Wehrgesetzes 1978) • 

Im § 6 Abs. 2 soll ferner aus verwaltungsökonomischen Gründen sowie im Interesse 
einer möglichst effizienten Nutzung der Ausbildungszeit bei Truppenübungen, 
Kaderübungen, freiwilligen Waffenübungen und Funktionsdiensten, die nicht länger 
als 20 Tage dauern, das Taggeld und die Dienstgradzulage für die gesamte Dauer 
des Präsenzdienstes bei der Entlassung auszuzahlen sein. 

Zu Art. ß Z 3 lI1d 6 (§ 6 Abs. 3 lßd § 24) lI1d Art. VI: 

Zur Erleichterung der Abwicklung der dem Bund obliegenden Beitragsleistungen für 
die Sozialversicherung der Zeitsoldaten sah schon die bisherige Regelung des § 6 
Abs. 3 des Heeresgebührengesetzes 1985 für den Zeitraum des Bestehens eines 
sozialversicherungsrechtlichen Schutzes (d.i. bei einem Anspruch auf berufliche 
Bildung im letzten Jahr des Wehrdienstes als Zeitsoldat) eine unbare Überweisung 
aller dem Zeitsoldaten gebührenden Bezüge (Taggeld, Dienstgradzulage und, 
Monatsprämie) unter Mitwirkung des Bundesrechenamtes (§ 6 Abs. 4 des Heeres- · ·  
gebührengesetzes 1985)  vor. 

M it der 44. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz sollen nunmehr im 
Sinne einer Verbesserung des sozialversicherungsrechtlichen Schutzes alle Zeitsol
daten, die die Voraussetzung einer mindestens einjährigen Verpflichtung erfüllen, 
für die gesamte Zeit ihres Wehrdienstes als Zeitsoldat, also nicht nur im letzten 
Jahr, gesetzlichen Krankenversicherungsschutz genießen. Im Hinblick auf diese 
Erweiterung des sozialversicherungsrechtlichen Schutzes und die damit verbundene 
Verpflichtung des Bundes zur Beitragsleistung bedarf die Regelung des § 6 Abs. J 

des Heeresgebührengesetzes 1985 über die unbare Überweisung von Barbezügen an 
Zeitsoldaten einer entsprechenden Anpassung. 

Da von dem krankenversicherungsrechtlichen Schutz nur mehr eine geringe Zahl 
von Zeitsoldaten ausgenommen ist, nämlich jene mit einer kürzeren als einjährigen 
Verpflichtungsdauer, erscheint es aus Gründen der Verwaltungsökonomie zweck
mäßig, auch diese Gruppe hinsichtlich ihrer Bezüge in die gegenständliche Regelung 
einzubeziehen. 

Im Hinblick auf die Erweiterung des sozialversicherungsrechtlichen Schutzes für 
Zeitsoldaten mit mindestens einjähriger Verpflichtungsdauer durch die 44. ASVG-
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Novelle, die mit 1. Jänner 1988 in Kraft treten soll, bedarf es einer entsprechenden 

Anpassung der korrespondierenden Bestimmungen des § 24 des Heeresgebühren

gesetzes 1985. Abs. 1 entspricht mit geringfügigen sprachlichen Modifikationen der 

bisherigen Regelung. Im Abs. 2 ist die Erweiterung des krankenversicherungsrecht

lichen Schutzes für den wehrrechtlichen Bereich dem Grunde nach normiert. Die 

Abs. 3 und 4 entsprechen den bisherigen Abs. 2 und 3; Abs. 4 ist um eine 

klarstellende Bestimmung hinsichtlich der Feststellung der Dienstfähigkeit von 

Zeitsoldaten ergänzt (vgl. hiezu § 10 Abs. 2 der Allgemeinen Dienstvorschriften für 
das Bundesheer, BGBI. Nr. 43/1979). Durch Abs. 5 soll die bisher im Art. VI des 
Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983, BGBI. Nr. 577, enthaltene Regelung über den 
Abgeltungsbetrag an die Pensionsversicherungsträger aus Gründen der Rechtsbe
reinigung in den Verband des Heeresgebührengesetzes 1985 aufgenommen werden. 
Der Abs. 6 entspricht im wesentlichen dem bisherigen Abs. 4. 

Im Hinblick auf die Übernahme des Art. VI des Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983 
in den § 24 HGG soll diesem Artikel aus Gründen der Rechtsklarheit durch Art. VI 
formell derogiert werden. 

Zu Art. TI Z 4 (§ 7 Abs. 1 and 3): 

In diesen Bestimmungen sind die entsprechenden Formalanpassungen an das neue 
System von Miliz- und Reservestand vorgesehen. 

Zu Art. D Z 5 (§ 9 Abs. 1): 

Der Unterhaltsbeitrag für von Amts wegen vorzeitig entlassene Zeitsoldaten kann 
nach der bisherigen Rechslage "höchstens für ein Jahr ab dem der vorzeitigen 
Entlassung folgenden Monat" zuerkannt werden. Die Gewährung des Unterhaltsbei
trages über die Dauer des vom Wehrpflichtigen eingegangenen Verpflichtungszeit
raumes hinaus war auf Grund dieser Regelung nicht beabsichtigt und erschiene auch 
nicht gerechtfertigt. Durch die vorgesehene Neufassung soll daher ausdrücklich 
klargestellt werden, daß der Unterhaltsbeitrag längstens bis zur Dauer des rest
lichen Verpflichtungszeitraumes zuerkannt werden darf. 

Zu Art. D Z 7 (§ 24 s): 

Wie sChon eingangs sowie im Zusammenhang mit den besonderen Bestimmungen des 
Wehrgesetzes 1978 über den Milizstand und den Reser.vestand (Art. I Z 46 bis 51, 
Abschnitt E) bemerkt wurde, soll bei der wehrrechtlichen Ausprägung des Miliz
systems auch im notwendigen Umfang auf eine gesundheitliche Betreuung von 
Wehrpflichtigen bei Miliztätigkeiten Bedacht genommen werden. 

Als neu eingefügter § 24 a ist im Rahmen des Heeresgebührengesetzes 1985 eine 
Regelung vorgesehen, durch die sichergestellt wird, daß Wehrpflichtige, die bei der 
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Ausführung einer Anordnung nach § 41 b Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 im Miliz
stand sowie bei einer Freiwilligen Milizarbeit (§ 41 b Abs. 3 des Wehrgesetzes 1978) 
eine gesundheitliche Schädigung erleiden, zunächst heereseigene Sanitätseinrich
tungen zur Feststellung dieser Gesundheitsschädigung, zur Ersten Hilfe und zur 
unmittelbar notwendigen Sanitätsversorgung bis zur Überführung in eine andere 
Krankenbehandlung oder Anstaltspflege in Anspruch nehmen dürfen. Für einen 
allenfalls in Betracht kommenden Ersatzanspruch soll in solchen Fällen wie bei 
Präsenzdienst leistenden Wehrpflichtigen die Regreßregelung des § 23 HGG gelten. 
Den im erwähnten Zusammenhang geschädigten Wehrpflichtigen sollen im übrigen 
angemessene Ansprüche nach dem Heeresversorgungsgesetz zukommen; die hiezu 
erforderliche Ergänzung des HVG ist, wie bereits eingangs erwähnt, im .Zusammen
hang mit der gegenständlichen Wehrrechtsänderung vorgesehen. 

Zu Art. n Z 8 Uld 9 (§ 36 Abs. 1 Uld § -\2 Abs. 1 Uld 2): 

Siehe die Erläuterungen zu Art. 11 Z 1 und 2. 

Zu Art. m (ÄnderUlgen des Heeresdisziplinargesetzes 1985) 

Zu Art. m Z 1 bis 6 Uld Z 8 bis 13 (§ 1 Abs. 1 Uld 3, § 2 Abs. 1 bis 3, § 8 Abs. 1, 

§ 9, § 15 Abs. 2 .... d 3, § 1,1 Abs. 1, § 25 Abs. 3, § -\2, § 50 Abs. 1, § 53 Abs. 1, 
§ 5a\ Abs. 3, § 55 Z 2, § 56 Abs. a\, § 59 Abs. 2, § 62 Abs. 1 Uld § 79 Abs. 3): 

Durch diese Änderungen sollen in zahlreichen Bestimmungen des Heeresdisziplinar
gesetzes 1985 die notwendigen Formalanpassungen an das neue System von Miliz
und Reservestand vorgenommen werden. 

Für die Wehrpflichtigen im neuen Milizstand soll die gleiche disziplinarrechtliche 
Regelung wie bisher für Wehrpflichtige der Reserve gelten; für die Wehrpflichtigen 
des Reservestandes soll die diesbezügliche Regelung unverändert bleiben. 

Auch hinsichtlich der Disziplinarbehörden und ihrer Befugnisse soll die bisherige 
Rechtslage nicht verändert werden (vgl . die §§ 12 ff HDG). Kommandanten, deren 
Verbände nur zu Übungs- und Einsatzzwecken zusammentreten, kommen daher 
auch künftig im Milizstand keine disziplinarrechtlichen Befugnisse zu. Für die 
Wahrnehmung dieser Befugnisse außerhalb eines Präsenzdienstes gelten § 15 Abs. 2 
und § 16 Abs. 1 Z 1 HDG. 

Hinsichtlich der im letzten Satz des § 79 Abs. 3 HDG vorgenommenen Textbereini
gung wird auf den letzten Absatz der Erläuterungen zu Art. I Z 1 und 2 verwiesen. 

Zu Art. m Z 7 (§ 29 Abs. 1): 

Im Hinblick auf die im Art. I Z 53 (§ 47 Abs. 2 Wehrgesetz 1978) vorgesehene 
Möglichkeit, Zeitsoldaten hinsichtlich ihrer Vertretung durch Soldatenvertreter 
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nach den jeweiligen örtlichen und organisatorischen Verhältnissen durch Verordnung 
dem Befehlsbereich eines anderen Kommandanten eines Truppenkörpers oder 
Gleichgestellten zuzuweisen, bedarf der § 29 Abs. 1 HDG einer entsprechenden 
Ergänzung, um zu gewährleisten, daß in diesen Fällen die zuständigen Soldaten ver
treter den Beschuldigten auch dann vertreten dürfen, wenn sie nicht dem örtlichen 
Zuständigkeitsbereich der Disziplinarbehörde angehören. Diese Regelung soll auch 
für den Bereich der Personal vertretung gelten. 

Zu Art. IV (ÜbergangsbestimmUlgen) 

Zu Art. IV Ab&. 1: 

Durch diese Übergangsregelung des Abs. 1 sollen jene Wehrpflichtigen der Reserve, 
die schon bisher im Zuge der Entwicklung des Milizsystems eine dem neuen 
Milizstand entsprechende AusbiIdungs- und Verwendungseinteilung in der Einsatz
organisation des Bundesheeres aufweisen, in den Milizstand über geführt werden. Zu 
diesem Personenkreis zählen insbesondere auch jene Wehrpflichtigen, die durch 
einen ihnen ausgefolgten lß1d noch nicht zurückgenommenen Bereitstellungsschein 
im Rahmen des Milizsystems eingeteilt sind, gleichgültig, ob sie ihre Truppen- bzw. 
Kaderübungspflicht berei�s absolviert haben oder nicht. 

Zu Art. ]V Abs. 2: 

Nach § 2 Abs. 1 des Heeresgebührengesetzes hatten die Wehrpflichtigen bis zur 
wehrrechtlichen Neuregelung der militärischen Dienstgradbezeichnungen im § 10 
des Wehrgesetzes 1978, die mit 1. Jänner 1984 in Kraft getreten ist, "die für die 
Berufsoffiziere, zeitverpflichteten Soldaten und nach § 11 des Wehrgesetzes 1978 
zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion herangezogenen Beamten vorgesehenen 
Amtstitel eVerwendungsbezeichnungen) als Dienstgradbezeichnung" zu führen. Da 
die einschlägigen Dienstrechtsvorschriften im Laufe der Zeit mehrfach geändert 
worden sind, stimmen die auf Grund seinerzeitiger Ernennungen bzw. Beförderun
gen zuerkannten Dienstgradbezeichnungen vielfach nicht mit den nunmehr nach 
§ 10 des Wehrgesetzes 1978 geltenden Dienstgradbezeichnungen überein. Mit der 
als Art. IV Abs. 2 vorgesehenen Überleitungsbestimmung soll daher im Interesse 
einer entsprechenden Bereinigung bewirkt werden, daß Wehrpflichtige mit Dienst
gradbezeichnlß1gen, die nicht mit denen nach § 10 des Wehrgesetzes 1978 überein
stimmen, diese neuen Dienstgradbezeichnungen zu führen haben. Zur Vermeidlß1g 
von Zweifelsfällen soll den betroffenen Wehrpflichtigen das Recht eingeräumt 
werden, einen Feststellungsbescheid über den für sie gültigen Dienstgrad zu 
erlangen. Von dieser Überleitungsregelung sollen jedoch ehemalige Berufsoffiziere 
im Sinne des § 7 Abs. 2 in der Fassung des Art. I Z 8 dieses Entwurfes ausge-
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nommen sein. Der § 10 Abs. 1 Z 4 lit. b in der Fassung des Art. I Z 10 soll nämlich 
ebenso wie der angeführte § 7 Abs. 2 nur für künftige Fälle der ÜbersteIlung eines 
Berufsoffiziers in eine andere Besoldungsgruppe oder des Ausscheidens eines 
solchen aus dem Dienstverhältnis gelten. 

Zu Art. IV Abs. 3: 

Mit der Übergangsregelung des Abs. 3 soll für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes zur Ausübung einer Unteroffiziers
funktion nach § 11 des Wehrgesetzes 1978 herangezogenen Beamten und Vertrags
bediensteten normiert werden, daß sie in ihrer bisherigen Rechtsstellung als 
Chargen oder Unteroffiziere der Reserve die entsprechende, durch Art. I Z 11 
neugefaßte Voraussetzung für eine solche Heranziehung (Charge oder Unteroffi
ziere des Milizstandes) erfüllen. 

Zu Art. IV Abs. 4: 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 13. 

Zu Art. IV Abs. 5: 

Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Ergänzung des § 34 (siehe Art. I Z 32), 
wonach die Leistung eines Wehrdienstes als Zeitsoldat in der Dauer von sechs 
Monaten die Voraussetzung für die Ausbildung zum Offizier bildet, soll durch eine 

. ergänzende Überleitungsbestimmung ausdrüc'klich bestimmt werden, daß diese 
Voraussetzung auch in jenen Fällen erfüllt ist, in denen noch ein freiwillig 
verlängerter Grundwehrdienst (als Vorläufer des Wehrdienstes als Zeitsoldat) von 
gleicher Dauer geleistet wurde. Diese Übergangsregelung war bereits als Art. III 
Abs. 3 in der vom Nationalrat in der XVI. GP nicht mehr vollständig behandelten 
Regierungsvorlage eines Wehrrechtsänderungsgesetzes 1986 (937 der Beilagen) 
enthalten. 

Zu Art. IV Abs. 6: 

Durch die in diesem Absatz vorgesehene Übergangsbestimmung soll hinsichtlich der 
Zeitsoldaten mit einem Verpflichtungszeitraum von weniger als einem Jahr eine 
Regelung getroffen werden, die einen zusätzlichen Administrativaufwand sowie 
eine zusätzliche Belastung des militärischen Dienstbetriebes im Zusammenhang mit 
der Änderung der Rechtslage vermeidet. Die Interessen dieser Zeitsoldaten sollen 
für einen kurzfristigen Zeitraum bis zur nächsten Wahl durch die Soldatenvertreter 
im Grundwehrdienst wahr genommen werden. 

Zu Art. V 

Siehe die Erläuterungen zu Art. I Z 25. 
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Zu Art. VI 

Siehe die Erläuterungen zu Art. 11 Z 3 und 6. 

Zu Art. vn 

In diesem Artikel soll das Inkrafttreten des vorgesehenen Bundesgesetzes mit einer 
entsprechenden Legisvakanz bestimmt werden. Dabei ist für die neue Regelung 
über die Soldatenvertretung das Inkrafttreten mit dem nächsten Kalenderjahr 
vorgesehen, um einen möglichst einfachen und reibungslosen Übergang in das neue 
System, in dem die Funktionsperioden mit dem Kalenderjahr übereinstimmen, zu 
ermöglichen. Für die Bestimmungen über den Versicherungsschutz der Zeitsoldaten 
im Heeresgebührengesetz 1985 (Art. 11 Z 3 und 6) bedarf es jedoch im Hinblick auf 
das vorgesehene Inkrafttreten der 44. ASVG-Novelle mit 1. Jänner 1988 eines auf 
diesen Zeitpunkt abgestellten Inkrafttretens. Durchführungsverordnungen, die für 
eine sachgerechte Vollziehung notwendig sind, sollen bereits vor dem Inkrafttreten 
dieses Bundesgesetzes erlassen werden dürfen, um ein gleichzeitiges Inkrafttreten 
von Gesetz und Durchführungsverordnung zu ermöglichen. 

Finanzielle Auswirkmgen 

1. Die durch die Einbeziehung der Zeitsoldaten mit einer ' mindestens einjährigen 
Verpflichtungsdauer in die Krankenversicherung nach dem ASVG (Art. 11 Z 6) 
entstehenden Mehrkosten betragen rund 22,4 Millionen Schilling für das Jahr 
1988. 

Kostenberechnungsgrundlage für die Krankenversicherung gemäß § 24 Abs. 3 
HGG (angenommener Dienstgrad "Zugsführer"): 

Taggeld 
Dienstgradzulage 
Monatsprämie 

monatlich 

Krankenversicherung 5 vH monatlich 

S 2.100,-
S 420,-
S 6.969,--

S 9.489,--

S 474,45. 

Der jährliche Aufwand auf der Grundlage des Personalstandes im September 
1987 beträgt ca. 56,2 Mio S. Diesem Aufwand stehen Einsparungen an Heilungs
kosten auf Grund des IV. Abschnittes des Heeresgebührengesetzes 1985 sowie an 
Pauschalbeträgen für die Krankenversicherung der Familienangehörigen von 
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Zeitsoldaten gemäß § 5 6a A5VG in Höhe von insgesamt ca. 33,8 Mio ·5 gegen 
über. Daraus ergeben sich die vorstehend angeführten Mehrkosten von ca. 
22,4 Mio 5 für das Jahr 1988. 

2. Im Hinblick auf die durch Art. I Z 25 neu vorgesehenen Möglichkeit, auf Grund 
freiwilliger Meldung weitere Kaderübungen insgesamt bis zum Ausmaß der 
Gesamtdauer nach § 29 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 zu leisten (zusätzlich bis 
zu 60 bzw. 90 Tagen), sind jährliche Mehrkosten von ca. 11,8 Mio 5 zu erwarten. 
Diese Berechnung beruht auf der Annahme der Leistung zusätzlicher Kader
übungen durch 3 500 Mann pro Jahr in der durchschnittlichen Dauer von sechs 
Tagen. 

3. Weitere finanzielle Auswirkungen des gegenständlichen Entwurfes sind im 
Bereich des Verwaltungsaufwandes zu erwarten. 50 werden insbesondere die 
Einführung von

· 
Funktionsdiensten neben freiwilligen Waffenübungen (Art. I 

Z 28), die Neuregelung der Truppenübungspflicht für Wehrmänner (Art. I Z 24), 
die zur Versetzung in den Reserve- bzw. in den Milizstand notwendigen 
Verwaltungsverfahren (Art. I Z 4 7), die Neuregelung der 50ldatenvertretung für 
Zeitsoldaten (Art. I Z 5 3  und 54) sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme von 
Leistungen de!' gesundheitlichen Betreuung durch Wehrpflichtige des Miliz
standes (Art. II Z 7) zu geringfügigen, nicht näher abschätzbaren Mehrkosten im 
Verwaltungsbereich führen. Diesem Mehraufwand stehen allerdings Einsparun
gen durch verschiedene verwaltungsvereinfachElnde Regelungen des Entwurfes 
gegenüber, wie etwa durch die "Automatik" der Ernennungen bzw. Beförderun
gen bei einem Wechsel von Präsenz-, Miliz- oder Reservestand (Art. I Z 8 und 
9), den Wegfall der Verordnung über Kaderfunktionen (Art. I Z 25), durch die 
Einführung eines automatischen Außerkrafttretens von Einberufungsbefehlen 
bei Befreiungen und Aufschüben (Art. I Z 39) sowie durch die geänderten 
Auszahlungsbestimmungen für Waffenübungen und für den Wehrdienst als Zeit
soldat (Art. II Z 2 und 3). 

4. Insgesamt ist daher auf Grund des gegenständlichen Entwurfes mit jährlichen 
Mehrkosten von ca. 33,2 Mio 5 zu rechnen • 
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GEGENUBERSTELLUNG 

Geltende F asaung: 

§ 1. 1<6) Die Reserve umfaßt alle Wehrpflichtigen, die nicht dem Präsenz stand 
angehören (Wehrpflichtige der Reserve). 

§ 2.1(2) Die Behörden und Organe des Bundes, der Länder und Gemeinden sind 
Inn�rhalb Ihres Wirkungsbereiches berechtigt, die Mitwirkung des Bundesheeres zu 
den Im Abs. 1 1It. b und c genannten Zwecken unmittelbar In Anspruch zu nehmen, 
aofern sie diesen Zwecken ohne Mitwirkung des Bundesheeres nicht zu entsprechen 
vermögen. Soweit jedoch zu den Im Aba. 1 11t. b genannten Zwecken die Inanspruch
nahme von mehr als 100 Soldaten erforderlich Ist, obliegt eine lolche Anordnun.g 
der Bundesregierung. Ist eine solche Anordnung jedOch zur Abwehr eines offenkun
·digen, nicht wiedergutzumachenden, unmittelbar drohonden Schadens für dia Allge
meinheit unverzüglich erforderlich, so Ist sie vom Bundesminister für Inneres Im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Lendesverteidigung zu treffen. Der 
Bundesminister für Inneres hat der Bundesregierung über eine solche Anordnung 
unverzügllch zu berichten. 

(J) Oie Bestimmungen der §§ 28 und '6 der Strofprozeßordnung 1915, BGBI. 
Nr. 6Jl, werden durch Ab .. 2 nicht berührt. 

WEffia::SETZ 1918 

• 

Entwurf: 

§ L �6) Wehrpflichtige, die den Grundwehrdienst vollstlindlg geleistet haben und 
nicht dem Priisenzstand angehören, bilden - lofern Bie nicht mengell Eignung 
oder mangels Bedarfes fOr eine Verwendung In der Elnsatzorgonlsatlon In den 
Reservestand versetzt Bind - den MIlizstand (Wehrpflichtige des MIlizstandes). 

m Wehrpflichtige, die weder dem Priisenzstand noch dem Ml11zstand ange
hUren, bUden den Reservestand (Wehrpflichtige dea Reservestandes) • 

.s 2.(2) Oie Behörden · und Organe des Bundes, der Länder und Gemeinden sind 
Imerhalb Ihres Wirkungsbereiches berechtigt, die Mitwirkung des Bundesheeres zu 
den Im Abs. 1 11t. b und c genannten Zwecken unmittelbar In Anspruch zu nehmen, 
sofern ale diesen Zwecken ohne Mitwirkung des Bundesheerea nicht zu entsprechen 

vermögen. Sie haben bel der Anforderung alle fUr die Inanspruchnahme des Bundes
heeres maßgeblichen Umstände der Heranziehung, Insbesondere den Zweck, den 
vorausslchtllchen Umfang und die vnrausslchtllche Dauer, anzugebel'1 Soweit 

jedoch zu den Im Abs. l lit. b genannten Zwecken dia Inanspruch. 
nahme von mehr als 100 Soldaten erforderlich Ist, obliegt eine solche Anordnung 
der Bundasreglerung. Ist eine solche Anordnung jedoch zur Abwehr eines offenkun

·digen, nicht wiedergutzumachenden, unmittelbar drohenden Schadens fOr die Allge
meinheit unverzüglich erforderlich, so Ist aie vom Bundesminister für Inneres Im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung zu treffen. Der 
Bundesminister für Inneres hat der Bundesregierung über eine solche Anordnung 
unverzüglich zu berichten. 

(J) Die Bestimmungen der. §§ 28 und J6 der StrafprozeBordnung 1975, 

BGBI.Nr. 6J1, wonach die Strafger.lchte und die Staatsanwälte daa Bundesheer 
zum Beistand aufzufordern befugt sind, werden durch Abs. 2 nicht berührt, 
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Geltende F assungl 

§ ).(4) Der Landesverteidigungsrat Ist zu hören: 

a) vor der Beschlußfassung der Bundesregierung, Jedenfalls aber vor Erstat

tung alnes Vorschlages an den Bundespräsidenten nach Art. 6.7 Abs. 1 des 

Bundes-Verfassungsgesetzea In der Fassung von 1929 auf allgemeine oder 

teilweise Einberufung zum außerordentlichen Präsenzdienst (§ :56 AbI. :5) 
oder auf vorläufige Aufschiebung der Rückversetzung von Wehrpflichti

gen In die Reserve (§ 40 Aba. 2) sowie vor der VerfÜgung der Einberufung 

zu außerordentlichen Ubungen durch den Bundesminister für Landesver

teidigung (§ :56 Aba. 4 und 5), sofern nicht Gefahr Im Verzug vorliegt, 

ferner vor Erlassung der Verordnung nach § 29 Aba. 1 sowie In sonstigen 

Angelegenheiten der militärischen Landesverteidigung, die von grund

lätzllcher Bedeutung sind und über die Zuständigkeit des Bundesministers 

für Landesverteidigung hinausgehen, 

b) 

§ 6� (4) Die Beschwerdekommission hat unmittelbar oder mittelbar eingebrachte 

Beschwerden von Personen, die aich freiwillig einer Stellung unterziehen, von 

SteIlungspflIchtlgen, von Soldaten III1wie von Wehrpflichtigen der Reserve, die 

Präsenzdienst geleistet haben, entgegenzunehmen, zu prüfen und über ihre Erledi

gung Empfehlungen zu beschließen. Dies gilt auch für Beschwerden, die durch 

Soldetenvertreter eingebracht werden; Bofern diese nur für einen einzelnen. 

Soldaten ' eingebracht werden, bedarf es der Zustlmmmung des Betroffenen. Die . 

Beschwerdekommission kann die Beschwerden nötigenfalls en Ort und Stelle 

überprüfen und von den zuständigen Organen alle einschlägigen Auskünfte ein

holen. 

(6) Dem Vorsitzenden und den übrigen Mitgliedern der Beschwerdekommission 

sind die Ihnen aus Ihrer Tätigkeit In der Beschwerdekommission erwachsenden 

notwendigen Aufwendungen einschließlich der notwendigen Fahrtkosten unter sinn

gemäßer Anwendung der für einen Burodesbealliten tler DIenstklasse VIII der 

Allgemeinen Verwaltung geltenden Bestimmungen der ReisegebührenvorschrIft 

1955, BGBI. Nr. 1:5:5, zu ersetzen. Dem Vorsitzenden gebührt überdies rur leine 

Tätigkeit In der Beschwerdekommission eine Entschädigung Im Ausmaß von 20 % 
des Gehaltes eines aktiven Bundesbeamten der höchsten Gehaltsstufe der Dienst

klasse IX der Allgemeinen Verwaltung. 

- 2 -

• 

Entwurf: 

§ "1(4) Dar Landesverteidigungsrat Ist zu hörem 

a) vor der Beachlußfassung der Bundesreglarmg, Jedenfalls aber vor Erstattung 

eines Vorschlagaa an den BUndespräsidenten gemäß Art. 67 Abs. 1 B-VG euf 

allgemeine oder teilweise Einberufung zum außerordentllchen Prlisenzdlenst 

(§ :56 Aba. :5) oder auf vorläufige Aufschiebung der Entlassung von Wehr

pfllchtlgen aus dem Prlisenzdienst (§ 40 Aba. 2) sowla vor der Verfügung der 

Einberufung zu außerordentlichen Übungen durch den Bundesminister für 

Landesverteidigung (§ :56 Abs. la), sofern nicht Gefehr Im Verzug vorliegt, 

md In sonstigen Angelegenheiten der militärischen Landesverteidigung, die 

von grundsätzllcher Bedeutung sind und über die Zuständigkeit des Bundes

ministers für Landesverteidigung hlnausgehen� 

b} 
•

•

• 

§ ', (4) Die Beschwerdekommission hat unmittelbar oder mittelbar eingebrachte 

Beschwerden von Personen, dia sich freiwillig einer Stellung unterziehen, von 

Stellungspfllchtlgen, von Soldaten sowie von Wehrpflichtigen :des MIlizstandes 
md Wehrpflichtigen des Reservestandea, die Prä�enzdienst gel� lstet haben, 

entgegenzunehmen, zu prüfen und über Ihre E.rledi, gung Empfehlungen zu beschließen. 

Dies gilt auch für Beschwerden, die durch Soldatenvertreter eingebracht werden; 
lofern diese nur für einen einzelnen Soidaten elnge�racht werden, bedarf es 

der Zust1mmmung des Betroffenen. Die Beschwerdekommission kann die 

Beschwerden nötigenfalls an Ort und Stelle überprüfen und von den 

zuständigen Organen elle einschlägigen Auskünfte ein holen. 

. (6) Den Vorsitzenden und den übrigen Mitgliedern der Beschwerdekommis

sIon Bind dla notwendigen Aufwendungen, ··die Ihnen aus Ihrer Tätigkeit In der 

BeschwerdekommissIon erwachsen, elnschlleßlIch der notwendigen Fahrtkosten 

zu ersetzen. Dlaae Aufwendungen sind nach den Bestimmungen der Reisege

blilrenvorschrlft 1955, BGBI. Nr. IJ:5, für Beamte der Allgemeinen Verwaltung 

In der Dlenstklesse VIII abzugelten. Den Vorsitzenden gebührt überdies für Ihre 

Tätigkeit In der BeBchwerdekommlssion eine Entschädigung Im Ausmaß von 20" 
des Gehaltes eines Bundesbeamten des Dlenststendes der Allgemeinen Verwal

tung In der höchsten Gehaltsstufe der DIenstklasse IX. 
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Geltende F aaaungl 

§ 1. (2) Dem Bundeapräsldenten steht ferner die Befugnl. zu, Wehrpflichtige zu 

Reserveoffizieren zu ernennen. Er kann diese. Rech� für bestimmte Kategorien von 

Reserveoffizieren dem Bundeamlnlater für Landeaverteldlgung übertragen. 

§ 8. Die Beförderung zu Chargen obliegt dem Truppenkommandanten, die 

Beförderung zu Unteroffizieren dem Bundesminister für Landesverteidigung. Dies 

gilt auch für Chargen und Unteroffiziere der Reserve. 

§ 10. (1) Für die Soldaten a1nd folgende Dienstgradbezeichnungen vorgesehen: 

1. für Soldaten ohne Chargengrad: 

WehrmaMj 

2. für Chargen: 

Gefreiter, 

Korporal, 

Zugsführer; 

3. für Unteroffiziere: 

Wachtmeister, 

Oberwachtmeister , 

Stabswachtmeister, 

Oberstabswachtmeister , 

OffIziersstellvertreter, 

Vlzeleutnantj 

- 3 -

Entwurf: 

§ 1. '(2) Darllber hinaus steht dem Bundespräsidenten das Recht zu, Wehrpflich

tige zu Offizieren des Mlllz- und des Reaerveatandea zu ernennen. Er kann 

dleaee Recht fOr bestImmte Kategorien von Offizieren dem Bundesminister fUr 

Landeaverteldlgung Obertragen. Die Wehrpflichtigen können Im Präsenz-, MIlIz

und Reaervest8nd ernannt werdenl die Ernennung gilt In Jedem dieser Stände. 

BeruflOffIzIere werden mit einer Ubentellung In eine andere Beaoldungagruppe 

oder mit einem Austritt aus dem Dienstverhältnis unmittelbar zu Offizieren des 
MIIIZltandea. 

§ 8. (1) Die Beförderung zu Chargen obliegt den Kommandanten von Truppen

körpern, die Beförderung zu Unteroffizieren dem Bundesminister für Landesver

teidIgung. Dies gilt auch für Chargen und Unteroffiziere. die nicht dem 

Präsenzstand angehören. 

(2) Eine Beförderung von Wehrpflichtigen Im Präsenz-, Millz- oder Reserve

stand gilt In Jedem dieser Stände. 

§ 10. P) FUr Wehrpflichtige. die einen Präsenzdienst leisten oder geleistet haben, 

alnd folgende DIenstgradbezeichnungen vorgesehena 
• 

1. fIlr Wehrpflichtige ohne Chargengrad: 

Wehrrnenn, 

2. fOr Chargen: 

Gefreiter, 

Korporal, 

ZugsfUhrer; 

3. fUr Unteroffiziere: 

Wechtmelster, 

Oberwachtmeister , 

Stabswechtmelster. 

Dberstebswachtmelster, 

OffizierssteIl vertreter, 

VIzeleutnant; 
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4. für Offizlerel 

a) für Reserveofflzlerel 

Flihnrlch, 

Leutnant, 

Oberleutnant, 

Hauptmann, 

Major, 

Oberstleutnant, 

Oberst, 

Brigadier, 

Geltende F asaungl 

sowie Je nach Verwendung bel den Dienstgraden Oberleutnant bis Oberst 

die Zusätze 

"_. arzt", 

..... apotheker", 

" ••• veterinär", 

"des Generalstabsdienstes", 

"des Intendanzdienstes", 

"des höheren milItärtechnischen Dienstes", 

"des höheren mIlItärfachlIchen Dienstes", 

bezlehungswelsa für MllItärseelsorger die dienstrechtlIch für Berufs

offiziere dieser Verwendung vorgesehenen Amtstltelj 

b) für Berufsoffiziere: 

die dienstrechtlich vorgesehenen Amtstitel beziehungsweise Verwen-

dungsbezelchnungan. 

(2) Die Soldaten, die nach § 7 zu Offizieron ernannt oder nach § 8 zu Chargen 

oder Unteroffizieren befördert worden sind, führen die ihrer Ernennung (Beförde

rung) entsprechende Dienstgradbezeichnung. 

(l) Dia Wehrpflichtigen In der Reserve dürfen Ihra Dienstgradbezeichnung nur 

mit dem Zusatz "der Reserve" führen. 

't -
Entwurf :  

4 .  fOr Offlzlerel 

a) tur Beruf80fflzlerel 

die dlenatrechtllch vorgesehenen Amtatltel oder VerwendungsbezeIch-

nungen, 

b) tur die Obrlgen Offizlerel 

Fähnrich, 

Leutnant, 

Oberleutnent, 

Hauptmann, 

Major, 

Oberstleutnant, 

Oberst, 

Brigadier, 

lowle Je nach Verwendung bei den Dienstgraden Oberleutnant bis Oberst die 

Zusätze 

" ••. arzt", 

" ••• apotheker" , 

" ••• veterlnär" , 

"dei Generalstabsdienstes", 

"dea lntendenzdlenstes" , 

"des höheren mIlItärtechnischen Dienstes", 

"des höheren mllltärfachlichen Dienste ... , 

bzw. fOr MIlItärseelsorger die dIenstrechtlIch rur BerufsoffIziere dieser 

Verwendung vorgesehenen Amtstltelj 

für ehemalige Berufsoffiziere "der zuletzt geführte AmtstItel bzw. die 
zuletzt gefUhrte Verwendungsbezelchnung. 

(2) Die Wehrpflichtigen, die nach § 7 zu Offizieren ernannt oder nach § 8 zu 

Chargen oder Unteroffizieren befördert worden lind, führen die Ihrer Ernennung 

(Beförderung) entsprechende Dienstgradbezeichnung. Die übrigen Wehrpflich

tigen fUhren die Dienstgradbezeichnung'Wehrmann". 

(3) Im Reaervestand dOrfen Wehrpflichtige Ihre DIenstgradbezeichnungen nur 

mit dem Zusatz "des Reservestandes" ("tRes" führen. Das gilt nicht für Beruf&

offiziere des Ruhestandes. 
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Geltende f assuogl 

§ 11. (1) PeuOIl8n, die dem Penonalstand des Bundesmlnlsterluml für Lande ... 

verteidigung al. Boamte der Allgemeinen Verwaltung der Verwendungagruppon E 

bis C, al. Beamte In handwerklicher Verwendung, als Vertragsbadlensteta der 

Entlohnungsgruppen a bll c oder all Vertragsbedienstete dal Entlohnungsachamal 11 

angehören und Chargen oder Unteroffizlara der Reserve lind, können, wenn 

militärische RUcksichten es erfordern, nach Maßgabe Ihrer DIenstfähigkalt vom 

Bundesminister für Lendellvarteldigung zur Ausübung einer Unteroffizier. funktion 

herangezogen werden. 

§ 14. (1) Grundsätzliche fragen der HeeresorganisatIon, der Bewaffnung, der 

Garnlsonlerung und der Benennung der Truppen bestimmt die Bundesregierung. Im 

übrigen Ist hlefür und für dle Adjustierung der Truppen der Bundesminister fur 

Landesverteidigung berufen. 

(2) Die Garnlsonlerung richtet sich nach den Erfordernissen der LandesverteI

digung. 

§ 15. (1) In des Bundesheer dUrfen nur österreichische Staatsbürger männlichen 

Geschlechtes einberufen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die 

volle geistige und körperliche Eignung zum Dienst Im Bundeaheer besitzen. 

- 5 -

f 

Entwl.I'f� 

§ 11. (l) Peraonen, dia dem Peraonalstend des Bundesministeriums für Lande ... 

verteidigung al. Beamte der Allgemeinen Verwaltung der Verwendungsgruppen E 

bll C, al, Beamte In handwerklicher Verwendung, al. Vertragsbedienstete der 

Entlohnungsgruppan a bi. c oder al. Vertragsbedlenstate des Entlohnungsschemal 11 
angehören und Chargen oder Unterofflzlera deI 

,
Mlllz atendea' 8Ind� können, wenn 

militärische R/lckslchten ea erfordern, nech Maßgabe Ihrer Dienstfähigkeit vom 

Bundesminister für Landesverteidigung zur Ausübung einer Unteroffiziersfunktion 

herangezogen werden. 

, 14. (1) 088 Bundesheer Ist nach den Grundsätzen eines MIlIzsystems einzu

richten. Selna EInsatzorganisatIon besteht Uberwlegend aua Truppen, die nl.l' zu 

rax.,gszw�ken oder zum Zwecke eines Einsatze. de. Bundesheeres nach § 2 
Abi. l lit. B, b oder c gebildet werden. 

(2) Grundsätzliche Angelegenheiten der weiteren Heeresorgenlsatlon, der 

Bewaffnung, der Garnlsonierung und der Benennung der Truppen bestimmt die 

Bundesregierung. Im Ubrlgen Ist in diesen Angelegenheiten und fUr de AdJustie

rung der Truppen der Bundesminister fUr Landesverteidigung berufen. 

(J) Die Garnisonierung rlehtet sieh nach den Erfordernissen der Landesver

teidIgung. 

,§ 15.(1) In das Bundesheer dürfen nur listerrelchlsche StaatsbUrger männlichen 

Geschlechtes einberufen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die 

notwendige körperliche und geistige Eignung für eine Im Bundesheer In Betracht 

kommende Verwendung besitzen. 
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Geltende f e88ung: 

1 17. (1) Die Wehrpfilcht umfeOt die Stellungsp flIcht, die Pflicht zur Leistung 
des Prlls8nzdienate.. die Pflicht zur Annahme, Varwahrung und RUckgabe von 
Bekleidungs- und AuarUatungsgeganständen, die MeldepflIchten nech Abs. , und 4 
und die Pflichten de, Beurlaubtenstandes In der Reserve. 

(2) Wehrpflichtige haben Jederzeit über alle Ihnen auf Grund Ihrer dienstlichen 
Verwendung Im Bundesheer bekannt gewordenen Angelegenheiten, deren Gehell1,l
haltung dienstliche Interessen erfordern, gegen jedermann, dem .Ie Ubar solche 
Angelegenheiten eine dienstliche Mitteilung zu machen nicht verpflichtet sind, 
strengstes Stillschweigen zu beobachten. Eine Ausnahme hlevon tritt nur Insoweit 
ein, als der Wehrpflichtige fUr einen bestimmten FaU von seiner Verschwiegen
heltspfllcht durch den Bundesminister für Landesverteidigung entbunden wurde. 
Diese Verschwlegenheltapfllcht bleibt auch nach Erlöschen der Wehrpflicht be
stehen. Die dienstrechtlIchen Vorschriften über die Amtsverschwiegenheit bleiben 
hledurch unberührt. 

(5) Wenn e. mllltlirische Rücksichten erfordern, kann durch Verordnung des 
Bundesminister. rur Landesverteidigung bestimmt werden, daß Wehrpflichtig". der 
Reserve, die den ordentlichen Prllsenzdienst In der Dauer von mindestens Bechs 
Moneten geleistet haben, zum Verlassen des Bundesgebletel einer Bewilligung des 
zustllndigen MllltärkommandoB bedürfen. 

(6) Die Wehrpfllchtlgen, die den Grundwehrdienst In einer GeSBmtdauer von 
mindestens Bechs Monaten geleistet heben, bilden fUr die Dauer von .,;cha Monaten 
nach Ihrer Entlassung den Beurlaubtenstand In der Reserve. Sie haben fUr die Dauer 
deB Beurlaubtenstandes jede Änderung des ordentlichen Wohnsitzes unverzilglich 
dem zuständigen MIlItärkommando zu melden. Zum Verlassen des Bundesgebietes in 
der Dauer von mehr als drei Tagen bedUrfen die Wehrpflichtigen während des 
Beurlaubtenstandes - sofern In einer nach Abs. 5 erlassenen Verordnung nicht 
anderes bestimmt Ist - der Bewilligung des zuständigen MIlitärkommandos, die nur 
aus militärischen Rücksichten verweigert werden darf. Die Bewilligung gilt als 
erteilt, wem das MIUtärkommando das Verlassen des Bundesgebietes nicht Inner
halb von zwei Wochen nach Einlangen des schriftlichen Antrages untersagt. 
Wehrpflichtige, die Ihren ordentlichen Wohnsitz un�ittelbar vor dem Antritt des 
Grundwehrdienstes und zur Zelt der Entlassung aus dem Grundwehrdienst Im 
Ausland hotten, bedürfen filr die Dauer dl'r Beibehaltung des ordentlichen Wohn
sitzes Im Ausland keiner Bewliligung. 

- , -

.. 

EntwlA'f; 

1 17.(1) Die Wehrpflicht umfaßt cle Stelll6lgspfllcht, die Pflicht zur Lelstl6lg des 
Prliaenzdleostea, die Pflichten des MIlI zstandes I6Id die MeldepflIchten nach 
Aba. ' und 4. 

(2) Wehrpflichtige haben Jederzeit über alle Ihnen auf Grund Ihrer dienstlichen 
Verwendung Im Bundesheer oder Ihrer I Fl6lktlon Im MlII�atand bekannt gewordenen 
Angelegenheiten, deren Geheim haitunq dienstliche Interessen erfordern. Qeqen 
jedermann, d';m sie über lolche Angelegenheiten eine dienstliche Mitteilung zu 
machen nicht verpflichtet sind, strengstes Stillschweigen zu beobachten. Eine 

Ausnahme hlevon tritt nur Insoweit ein, als der Wehrpflichtige filr einen bestimmten 
Fall von seiner Verschwiegenheitspflicht durch den Bundesminister für Landesver'
teldlgung entbunden wurde. Diese VerschwiegenheitspflIcht bleibt auch nach Erlöschen 
der Wehrpflicht be stehen. Die dienstrechtlIchen Vorschriften über die Amtsverschwlegen+ 
helt bleiben hledurch unberührt. 

(5) Wenn ea militärische Rücksichten erfordem, kann durch Verordnung des 
Bundesminister. rur Landesverteidigung bestimmt werden, daß Wehrpflichtige 
des M llIz- und des Reservestandes, die den ordentlichen Präsenzdienst In �r 
Dauer von mindestens sechs ,

Monaten geleistet haben. zum Verlassen des, 
But'ldi:tsgebletel einer Be.wllllgun9 des �uständigen MIlItärkommandos bedürfen. 

entfällt 
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Geltende fa6800gl 

I 
§ 22. (2) Die Mitglieder der SteIlungskommission lind aul dem Kreise der beim 

Mllltlirkommando (§ 19 Ab •• 1) In Verwendung stehenden Beamten und Vertragsbe

diensteten vom zuständigen MIlItärkommandanten zu bestellen, und zwar als 

Vorsitzender ein Stabsoffizier, als weitere Mitglieder ein Stabsoffizier oder Haupt
mann, ein rechtskundiger Bediensteter, ein Arzt sowie ein Bediensteter mit dem 

abgeschlossenen Hochschulstudium der Psychologie und mindestens einjähriger 

Verwendung Im heerespsychologischen Dienst. Alle Mitglieder der Stellungskom

mission müssen über eine entsprechende dienstliche Erfahrung Im Wirkungsbereich 
des Bundesministeriums rur Landesverteidigung verfügen. Für Jedel Mitglied der 

SteIlungskommission Iit ein ErsatzmitglIed zu bestellen, das Im Falle der Verhin
derung del Mitgliedes an dessen Stelle In die Kommission einzutreten hat. Das 

ErsatzmitglIed hat die für lalne Funktion als Mitglied der SteIlungskommission 
vorgesehenen Voraussetzungen zu erfüllen. 

§ 24. (IO) Stellungspfllchtlge und Personen, die sich freiwillig einer Stellung unter

zogen haben, lind nicht mehr Itellungspflichtig, wenn durch Beschluß der Stellungs
kommission festgestellt worden Ist, daß sie zum Wehrdienst untauglich sind. 

- f- -

t 

Entwurf : 

§ 22.�2) Die Mitglieder der Stelloogskommlssion .Ind vom zuständigen MlIltlir
konvnandanten zu bestellen, und zwar al. Vorsitzender ein Stabsoffizier, als 

weltera Mitglleder ein Stabsoffizier oder ein Hauptmann, ein rechtskundiger 

Bediensteter, ein Arzt sowie ein Bediensteter mit dem abgeschlossenen Hoch
schulstudium der Psychologie. Die Mitglieder der Stelloogskommlssion sind nach 
Möglichkeit aus dem Kreise der beim MlIltlirkommando in Verwendoog stehen

den Beamten und Vertragsbedlensteten zu bestellen. Alle Mitglieder müssen 

Ilber eine entsprechende dienstliche Erfahroog Im WIrkoogsbereich des Boodes
ministeriums für LandesverteidIgung verfügen. für Jedes Mitglied lat ein 

Enatzmltglled zu bestellen, das Im falle der Verhlnderoog des Mitgliedes an 

deasen Stelle In cle Kommlasion einzutreten hat. 088 Enatzmltglled hat die für 

.elne Fooktlon a1. Mitglied der StellungskommissIon vorgesehenen Voraus

.etzungen zu erfüllen. 

entfällt 
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Geltende Fe88l.flg: 

§ 26. (1) Stellungspfllchtlge und Peraonen, die Ilch freiwillig einer Stellung 

unterziehen, heben filr die Deuer der Stellung Anspruch euf unentgeltliche Unter

kunft und Verpflegung gleich Wehrpflichtigen, die Prlleenzdlenst lelaten. Der 

Anspruch auf Unterkunft und Verpflegung umfeßt auch Nächtlgung lowle Abend

essen bzw. Frilhat!lck unmittelbar vor dem eraten bzw. nech dem letzten Tag der 

Stellung, aofem die An- bzw. Rückreise an diesen Tegen nicht zumutbar Istl wird 

eine zur Vertilgung gestellte Unterkunft nicht In Anspruch genommen, 10 gebührt 

kein Ersatz der Unterkunftskosten. Den SteIlungspflIchtlgen und den Personen, die 

sich freiwillig der Stellung unterziehen, gebührt der Ersetz der aufgelaufenen 

Verpflegungskosten bis zu dem Im § 10 Abs. 2 dea Heeresgebührengesetzes, BGBI. 

Nr. 152/1956, festgesetzten Höchstausmaß, sofern Ihnen die Teilnahme an der 

Verpflegung aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar Ist. 

(2) Stellungspfiichtlge und Personen, die sich freiwillig einer Stellung unter

ziehen, haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, die Ihnen für 

eine Hin- und Rückfahrt zwischen Ihrer Wohnung oder Arbeitsstelle Im Inland, 
lofem aber dlesa Im Ausland gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze und dem Sitz 

der zuständigen SteIlungskommission erwachsen. § 7 a Abs. 5 dei Heerasgabühren

gesetzas Ist Ilmgemäß anzuwenden. D,le Fahrtkostenvergütung Ist spätestens am 

letzten Tage der Stellung auszuzahlen. 'Sofem es jedoch einfacher und : zweckmäßI

ger Ist, lind den genamten Personen Fahrscheine (Gutscheine) für die BenUtzung 

dei Jeweils In Betracht kommenden Massenbeförderungsmitteil zur Verfügung zu 

stellen. 

§ 27. (J) Der außerordantliche Präsenz dienst Ist als 

1. 

2. 

J. 

4. 
5. freiwillige Waffenübungcn nach § JO Abs. 1; 

6. 

7. 

. zu leisten. 

- 8 -

t' 

Entwurf : 

§ 26. (1) Stelll.flgspfllchtige und Perionen, die lieh freiwillig einer Stellung 

unterziehen, haben fUr die Dauer der Stellung Anspruch auf unentgeltliche Unter

kunft und Verpflegung gleich Wehrpflichtigen, die Präsenzdienst lelaten. Der 

Anspruch auf Unterkunft und Verpflegung umfeOt euch Nächtlgung sowie Abend

eISen bzw. Frühst!lck unmittelbar vor dem ersten bzw. nach dem letzten Teg der 

Stellung, lofem die An- bzw. Rückreise an diesen Tagen nicht zumutbar Istl wird 

eine zur Verfügung gestellte Unterkunft nicht In Anspruch genommen, ID gebührt 

kein Ersatz der Unterkunftskosten. Den SteIlungspflIchtlgen und den Personen, die 

lieh freiwillig der Stellung unterziehen, gebührt der Ersatz der aufgelaufenen 

Verpflegungskosten bis zu dem Im § 1J Abi. 2 des Heeresgebührengesetzes 1985, 

BGBI. Nr. 87, festgesetzten Höchstausmaß, sofern Ihnen die Teilnahme an der 

Verpflegung aus gesundheitlichen" Gründen nicht zumutbar ist. 

(2) Stellungspfllchtlge und Personen, die sich freiwillig einer Stellung unter

ziehen, haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen für 

eine HIn- und Rückfahrt zwischen ihrer Wohnung oder Arbeitsstelle Im Inland, 

sofern abar diese Im Ausland gelegen lind, zwischen der Staat8grenze und dem Sitz 

der zuständigen SteIlungskommission erwachsenJOer § 7 Abs. 5 des Heeresgebühren
gesetzes 1985 Ist aimgemäß anzuwenden. D,le Fahrtkostenvergiltung ist spätestens am 

letzten Tage der Stellung auszuzahlen. Sofern es jedoch einfacher und- zweckmäßI

ger Ist, lind den genamten Personen Fahrscheine (Gutscheine) für die Benützung 

des Jeweils In Betracht kommenden Massenbeförderungsmittels zur Verfilgung zu 

stellen. 

§ 27.(J) Der außerordentliche Präsenz dienst Ist als 

1. 

2. 

J. 

4. 
5. freiwillige Waffenübungen I.fld Fl.flktionsdienste nach § JO; 

6. 

7. 

zu leisten • 
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Geltende fassung: 

§ 28. (1) Der Grundwehrdienst dauert sechs Monate. Zum Grundwehrdienst sind 
alle Wehrpflichtigen verpflichtet, die das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet und 
noch keinen Wehrdienst Im Ausmaß von sechs Monaten geleistet haben. 

(2) Truppenübungen sind Waffenübungen, die von den Wehrpflichtigen zur 

Erhaltung des Ausblldungsstandas und zur Unterweisung in einzelnen Ausblldungs

arten zu leisten sind. Die Dauer der Truppenübungen Ist nach den jeweiligen 

militärischen Erfordernissen festzulegen und soll In der Regel Im Kalenderjahr 15 

Tage nicht überschreiten. Die Gesamtdauer aller Truppenübungen, �u denen ein 

Wehrpflichtiger einberufen wird, darf 6P Tage nicht überschreiten; die Wehrpflich

tigen dürfen zu den Truppenübungen nur bis zur Vollendung des 35. 1.ebensjahres 

einberufen werden; wurde der Wehrpflichtige aber aus besonders rücksIchtswürdI

gen, In seiner Person gelegenen Gründen ooer aus öffentlichen Interessen erst nach 

Ablauf des seiner Stellung folgenden Kalenderjahres zum Grundwehrdienst einberu

fen oder aus diesem vorzeitig entlassen, so darf er zu Truppenübungen bis zum 

Ablauf von 15 Jahren nach der vollständigen Ableistung des Grundwehrdienstes 

(Abs. 1) einberufen werden. Wehrpflichtige, die Offiziere, Unteroffiziere oder 

Chargen der Reserve sind, dürfen bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres zu 

Truppenübungen einberufen werden. 

(3) Die Wehrpflichtigen kömen sich verpflichten, an Stelle des Grundwehr

dienstes In der Dauer von sechs Monaten einen 'solchen von acht Monaten zu 

leisten. Diese Verpflichtungserklärung ist 

a) vor Antritt des Grundwehrdienstes bei der SteIlungskommission oder 

beim zuständigen Militärkommando, 

b) während des Grundwehrdienstes spätestens zwei Wochen vor Ablauf des 

sechsten Monates dieser Präsenzdienslleistung beim zuständigen Eln

hel tskommandanten 

schriftlich abzugeben. Die Verpfilchtungserklärung bedarf der Amahme durch da, 

zuständige Milltörkommando; tor diese Annahme und deren Verweigerung sowie tUr 

die ZurUckziehung der VerpflIchtungserklärung gilt § 32 Abs. 6 und 8 aimgemÖo. 

- '1 -
Entwurf: 

§ 28. (l) Der Grundwehrdienst dauert Sechl Monate. Zum Grwdwehrdlenst sind 
alle Wehrpflichtigen verpflichtet, die das '5. Lebensjahr noch nicht vollendet 

und noch keinen Wehrdienst Im Ausmaß von lechs Monaten geleistet haben. 

Wehrpflichtige, bel denen sich die Dauer das Grwdwehrdlenates vom Elnbe

rufwgstag en Ober die Vollendwg des '5. Lebensjahres hinaus erstreckt, sind 

verpflichtet, diesen Grundwehrdienst noch zur Gänze zu leisten. 

(2) TruppenIlbungen lind Waffenübungen, die von den Wehrpflichtigen zur 
Erheltung dea AusbIldungsstandes und zur Unterweisung In EInsatzaufgeben zu 

leisten sind. Die Dauer
. 
der Truppenübungen Ist nach den Jeweiligen mili

tärischen Erfordernissen festzulegen und 10U in der Regel Im Kelend�rjahr IS 
Tage nicht überschreiten. Die Gesamtdauer eller Truppenübungen, zu denen ein 

Wehrpflichtiger einberufen wird, darf 60 Tage nicht Uberachrelten. Wehr

pflichtige dürfen bis zur Vollendwg des 50. Lebensjahres zu Truppenübungen 

einberufen werden. 

(,) Die Wehrpflichtigen können eich verpflichten, an Stelle das Grundwehr

dienstes in der Dauer von sechs Monaten einen solchen von acht Monaten zu 
leisten. Diese Verpfllchtungserklärwg Ist 

a) vor Beglm das Grundwehrdienstes bei der SteIlungskommissIon oder beim 

zuständigen MIlItärkommando, 

b) während das Grundwehrdienstes spätestens sech, Wochen vor Ablauf des 

sechsten Monates dieser PräsenzdIenstleistung beim zuständigen EIn

heltskommandanten 

schriftlich abzugeben. Dia VerpflIchtungserklärung bedarf der Amahme durch 

das zuständige M1I1tärkommando. flk' dleae Amahme und deren Verweigerung 

sowie für dia ZurUckzlehung der VerpflIchtungserklärung gilt der § 32 Aha. 6 

und 8 a1mgemäOI eine ZurUckzlehung Ist jedoch nur b1men vier Wochen nach 

Beglm des Grundwehrdlenstea zulässig. Wehrpflichtige, bel denen sich die 

Dauer diese. Grundwehrdlenstea vom EInberufungstag an Uber die Vollendung 

dea '5. Lebensjahrea hinaus erstreckt, sind verplllchtet, dleaen Grundwehrdienst 

noch zur Gänze zu leisten. 
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Geltende Fassung: 

§ 29. (1) Kaderübungen .Ind Waffenübungen zur HeranbIldung von WehrpflIchtI

gen für KaderfunktIonen .owle zur Erhaltung und Vertiefung Ihrer erworbenen 

Befählgungen. KaderfunktIonen .Ind Kommandantenfunktionen und gleichwertige 
Funktionen. Die Gesamtdauer dar KaderUbungen beträgt je nach der Art der 

Funktionen 

a) filr eine Orflzlerafunktion bis zu 90 Tagen, 

b) filr eine andere Kaderfunktion bis zu 60 Tagen. 

Welche KaderfunktIonen den KommandantenfunktIonen gleichwertig .Ind und 

welches Ausmaß an KaderObungen die einzelnen Kaderfunktionen erfot�ern, hat der 

Bundesminister für Landesverteidigung durch Verordnung zu bestimmen. 

(2) Kaderilbungen .Ind auf Grund einer freiwilligen Meldung nach Abs. 6 oder 

euf Grund einer Im Aba. 7 und 8 oder Im Abs. 9 näher geregelten Verpflichtung zu 

leisten. 

(6) Wehrpflichtige, die sich freiwillig zu Kaderübungen gemeldet .. haben, sind 
nach MaOgabe Ihrer Eignung und der militärischen Erfordernille zu Kaderübungen 
bis zum Jeweiligen GesamtausmaO nach Aba. 1'·Ut. a oder b heranzuziehen; sie sind 
von Ihrer Eignung und der Absicht, aie zu KaderUbungen heranzuziehen, Innerhalb 
elnss Jahres nach ihrer Entlassung aus dem Grundwehrdienst, lofern aber die 
freiwillige Meldung zu Kaderübungen erst nach der EnUallung aua dem Grundwehr
dienst abgegeben wurde, Innerhalb eines Jahres noch Abgabe der freiwilligen 
Meldung zu verständigen. Die freiwillige Meldung zu Kaderilbungen ist unwiderruf
lich. Von der Ablehnung der freiwilligen Meldung Ist der Wehrpflichtige durch 
Oescheld des zuständigen MUltärkommandos in Kenntnis zu setzen. 

.1 0 -

Entwurf: 

§ 29.�1) KaderUbungen elnd Waf fenUbungen zur HeranbIldung von Wehrpflich

tigen fUr Kaderfunktionen lowle zur Erhaltung und Vertiefung Ihrer erworbenen 

Befähigungen. Kaderfunktionen sind Kommandanten- und rachfunktlonen. Die 

Geaamtdeuer beträgt 

a) fOr Dfflzlerafunktlonen 90 Tage, 

b) fOr die übrigen Kaderfunktionen 60 Tage. 

(2) Kaderübungen elnd auf Grund einer freiwilligen Meldung nach Abs. 6 oder 

auf Grund einer In Abs. 7 und 8 oder im Abi. 9 näher geregelten VerpflichtU1g 

zu leisten. Nach einer solchen freiwilligen Meldung oder einer solchen Ver

pflichtung können auf Grund einer freiwilligen Meldung weitere KederUbungen 

Insgesamt bis zum Ausmaß der Gesamtdauer nach Abu. 1 geleistet werden. 

(6) Wehrpflichtige, die lieh freiwillig zu Kaderübungen gemeldeC' haben, sind 

nach Maßgabe Ihrer Eignung und der militärischen Erfordernille zu KaderObungen 

bis zum Jeweiligen Gesamtausmaß !herenzuzleheni
. 

sie lind von Ihrer Eignung und der, 
Absicht, sIe zu Kaderübungen heranzuziehen, Innerhalb eines Jahres nach Ihrer 

Entlallung aua dem Grundwehrdienst, sofern aber die freiwillige Meldung zu 

KaderUbungen erst nach der Entiallung aus dem Grundwehr dienst abgegeben wurde, 

Innerhalb eines Jahres nach Abgabe der freiwilligen Meldung zu verständigen. Die 

freiwillige Meldung zu KaderUbungen Ist unwiderruf Iich. Von der Ablehnung der 

freiwilligen Meldung Ist der Wehrpflichtige durch Bescheid des zuständigen 

MIlItärkommandos In Kenntnis zu setzen. 
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Geltende f 8sSungl 

(9) Nach den Jeweiligen militärischen Erfordernissen können 

.) Reserveoffiziera oder Reserveoffizieraenwärter, 

b) sonstige Wehrpflichtige der Reserve, sofern aia Angehörige des Bundes

heeres im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 oder 3 gewesen .ind oder einen 

Wehrdienst als Zeitsoldat (§ 27 Abs. 3 Z 3) geleistet haben, 

bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres ohne " Ihre Zustimmung zu Kaderübungen 

(Ab,. 1) herengezogen werden. Die vor dem 1. August 1977 geleisteten Kaderilbun

gen sind auf da. Gesamtausmaß nach Abs. 1 Iit. a oder b anzurechnen. 

F r e i w i l l i g e  W a f f e n U b u n g e n  

§ JO. (1) Freiwillige Waffenübungen sind Übungen zu Ausbildungszwecken auf 
Grund freiwilliger Meldung. 

(2) Zu freiwilligen Waffenübungen dürfen Wehrpflichtige, die unselbständig 
erwerb.tätlg .ind, ohne Zustimmung Ihres Dienstgebers JeweII. nur fUr Insgesamt 
höchstens 30 Tage Innerhalb von zwei Kalenderjahren einberufen werden. 

- A-1 -

t 

Entwta"f: 

(9) Nach den Jeweiligen militärischen Erfordernl88en können 

.) 

b) 

Offiziere lI1d Dfflzlera8llwärter de. MIlIzstandes, 

sonatlge Wehrpflichtige des Millzstendes, die Angeh&lge dee 
BlI1desheeres Im Sinne des § 1 Abs. 3 Z 2 oder 3 gewesen sind oder 

einen Wehrdienst als Zeltsoldat (§ 27 Abs. 3 Z J) geleistet haben, 

bis zur Vollendll1g des 50. Lebenajahres ohne Ihre Zustlmmmll1g zu KaderUbun-

gen (Aha. 1) herangezogen werden, sofern sie nicht achon auf Grll1d freiwilliger 
Meldll1g (Abs. 6) oder auf Grll1d eines Auswahl bescheides (Aha. 7 lI1d 8) zur 
Lelstll1g von KaderUbungen verpfIIchtat sind. Die vor dem 1. August 1977 

gelel8teten Kaderübungen sind auf da8 Gesamtausmaß nach Ab&. 1 1It. a uder b 
anzurechnen. 

F r e i w i l l i g e  W a f f e n O b u n g e n  

u n d  f u n k t l o n s d l e n a t e  

§ ,0. (1) Auf Grmd freiwilliger Meldung können Wehrpflichtige, die den 

Grll1dwehrdienet yollständig geleistet haben, freiwillige WaffenUbungen oder 
Funktionsdienste leisten. FralwlllIge Waffenübungen dienen Ausbildungs
zwecken; Fmktlonadienate dienen der Besorgung 80nstlger militärischer Auf
gaben Im Interesse einer faschen, sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßi
gen AufgabenerfUlIlI1g. 

(2) Wehrpflichtige, dia unselbständig erwerbstätig sind, dOrfen zu fral

wlUlgen WaffenObungen und zu funktlonedienaten ohne Zustimmung Ihres 
Dlenstgebera jawells nta" fUr lnagesamt höchstena 30 Tage Innerhalb yon zwei 
Kalenderjahren einberufen werden. 

(J) Dia freiwillige Meldll1g kann vom Wehrpflichtigen schriftlich ohne 

Angabe von GrOnden zurückgezogen werden. Diese ZurUckziahung Ist beim 

zuständigen Mllltärkommendo einzubringen lI1d wird wirksam, wenn sie späte

atena bis zum Elnberufll1gstag elngelengt Ist. Mit Ihrem rechtzeitigen EInIengen 
tritt ein bereits zugestellter Einberufungsbefehl außer Kraft. 

79/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
75 von 115

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 

§ 31. Die Standesevidenz und die übergebenen Bekleidungs- und Auarüstungs

gegenstände lind im Rahmen von Waffenübungen zu kontrollieren. 

§ }Z. (7) Dem Wehrpflichtigen, dessen freiwillige Meldung angenomman wurde und 

der den Grundwehrdianst bereits geleistet hat und nicht einen Wehrdienst als 

Zeitsoldat leistet, ist der Einberufungsbefehl zum Wehrdienst ala Zeitsoldat 

spätestens zwei Wochen vor Beginn des Wehrdienstes als Zeltsoldat zuzustellen. 

(8) Die Meldung zum Wehrdienst als Zeitsoldat kann vom Wehrpflichtigen bis 

zum Ablauf des achten Tages nach Zustellung des Einberufungsbefehlea schriftlich 

ohne Angabe von Gründen zurückgezogen werden. Die Zurückziehung der freiwilll

gen Meldung Ist beim zuständigen Mi1It�rkommando einzubringen. Der § 31 Abs. 3. 

4 und 5 sowie der § 40 Abs. 4 bis 10 bleiben unberührt. 

A u s b l l d u n g a v o r a u a s e t z u n g
"
e n  f ü r  d i e  E r l a n g u n g  

v o n  R e l e r v e d l e n s t g r a d e n  

§ 34. Wehrpflichtige können auf Grund einer Dienstleistung all Angehörige des 

Bundesheeres (§ 1 Abs. 3) In der ausbildungsmiiOig erforderllchen Dauer sowie nach 

erfolgreicher Ablegung der ausbildungsrnäOlg erforderlichen PrUfungen zu Offi

zieren, Unteroffizieren oder Chargen der Reserve (§ 7 Abs. 2 und § 8) ernamt 

werden. 

- /1 2. -

.. 

Entwurf: 

§ 11. Die Standesevidenz und die übergebenen Bekleldungs- und Ausrüstungs

gegenstände sind Im Rahmen von Waffenübungen und Funktionadlensten zu 
kontrollleren. 

§ 3Z·'(7) Nach Amahme der freiwilligen Meldung Ist dem Wehrpflichtigen, der 

d�n' Grundwehrdienst bereits geleistet hat und nicht einen Wehrdienst als 
Zeitsoldat leistet, der Einberufungsbefehl zum Wehrdienst als Zeltsoldat _ 

sofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen - spätestens zwei 

Wochen vor Begim des Wehrdienstes als Zeltsoldat zuzustellen. 

(8) Die Meldung zum Wehrdienst als Zeltsoldet kann vom Wehrpflichtigen bis zur 

Rechtskraft der Annehme nech Abs. 6 8chrlftllch ohne Angabe von GrUnden 
zurückgezogen werden. Dia Zurückziehung der freiwilligen Meldung Ist beim 
zuständigen MlIlt�rkommando einzubringen. Der § 37 Abs. J, 4 und 5 sowie 
der § 40 Abs. 4 bis 10 bleiben unberührt. 

L a u f b a h n v o r a u 8 8 e t z u n g e n  

§ ,"" (1) Wehrpflichtige können auf Grund einer Dienstleistung als Angehörige 

dea Bundesheerea (§ 1 Abs. }) in der ausbildungsmäßIg erforderlichen Dauer 

sowie nach erfolgreicher Ablegung der ausblldungsmäOig erforderllchen Prüfun

gen zu Offizieren, Unteroffizieren oder Chargen des MilIz- oder des Reserve

atandes (§ 7 Abs. 2 und § 8 Abs. 1) ernennt werden. 

(2) Die Leistung eines Wehrdienstes als Zeltsoldet In der Dauer von sechs 

Monaten oder von freiwilligen WaffenUbungen in der ausbildungsmäOig erforder

lichen Dauer Ist Voraussetzung rur die Ausbildung zum Offizier. 
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Geltende r assung: 

E r g  ä n z u n g d e r  5 t ä n d e a n 0 f f I z I e r e n, 

U n t e r o f f i z i e r e n  u n d  C h a r g e n  d e r  R e s e r v e  

§ '5. (1) Personen, die auf Grund Ihrer militärischen Ausbildung und Erfahrung 

sowie nach Maßgabe der Dienstfähigkeit für die Verwendung als Offizier, Unter

offi z ier oder Charge der Reserve geeignet sind, das 60. Lebensjahr Jedoch noch 

nicht vollendet haben, können nach Beendigung einer auf Grund freiwilliger 

Meldung zu leistenden Waffenübung In der Dauer von mindestens zwei Wochen, zu 

deren Leistung es keiner Zustimmung des Dienstgebers bedarf, zu Offizieren, 
Unteroffizieren oder Chargen der Reserve ernannt werden. Mit der Leistung einer 

solchen Waffenübung gilt die Verpflichtung zur Leistung des .ordentlichen Präsenz

dienstes als erfüllt. 

(2) Oie Dienstfähigkeit nach Abs. 1 ist vor der E inbarufung zur freiwilligen 

Waffenübung auf Grund einer milItärärztlichen Untersuchung festzustellen. 

(J) Oie Im Abs. 1 für die Emennung vorgesehene Bedingung der Leistung einer 

Waffenübung entfällt bel den Personen, die nach dem 21. September 1955 

mindestens drei Monate Im Bundesheer als Offizier verwendet worden sind, sowie 

bel den Im § 62 Abs. 5 genannten Vertragsbediensteten des Bundesheeres. 

)' 

- -1 3  

Entwurf: 

ent fällt samt Uberschrif t 
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Geltende fassung: 

§ 36. (1) Wehrprtichtlge und Personen. die sich freiwillig zur vorzeitigen 

Leistung des Präsenz dienstes gemeldet haben. sind vom zuständigen Militär

kommando mit Einberufungsbefehl zum Präsenz dienst einzuberufen. Gegen den 

Einberufungsbefehl Ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. Der Ein

berufungsbefehl zum Grundwehrdienst . ist spätestens vier Wochen vor dem Eln

berufungstag zuzustellen, Bofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen. 

Der Einberufungsbefehl zu Truppenübungen (§ 28 Abs. 2), zu Kaderübungen (§ 29 

Abs. 1) BOwle zu freiwilligen Waffenübungen (§ JO Abs. 1) Ist, sofern militärische 

Erfordernisse nicht entgegenstehen, spätestens acht Wochen vor dem Einberufungs

tag zuzustellen. Die Einberufung kann, wenn es militärische Rücksichten erfordern, 

auch durch eine allgemeine Bekanntmachung erfolgen; In dieser sind der Ort, an 

dem der Präsenzdienst anzutreten ist, sowie der Zeitpunkt des Beginnes des 
Präsenzdienstes zu bestimmen. Hinsichtlich der Wehrprtichtigen, denen zur Vor

bereitung einer allfälligen Einberufung Scheine ausgefolgt wurden, In denen der 

Ort, an dem sie sich Im Fall Ihrer Einberufung zum außerordentlichen Präsenz

dienst einzufinden haben, angeführt Ist (Bereitstellungscheine), genügt als Orts

angabe der Hinweis auf den Im Bereitstellungsschein angeführten Ort. Die allge

meine Bekenntmachung Ist durch Anschlag an den Amtstafeln der Gemeinden, 

sofern dies aber aus militärischen Rücksichten nicht möglich Ist, In anderer 

geeigneter Weise - so Insbesondere durch Rundfunk oder sonstlge akustische 

Mittel - kundzumachen. Die Einberufung durch eine allgemeine Bekanntmachung 

obliegt dem Bundesminister für Landesverteidigung. 

- ..,� -

Entwurf:  

§ 36. (1) Wehrpflichtige und Personen, die sich freiwillig zur vorzeitigen 

Leistung des Prllsenzdlenstes gemeldet haben, lind vom zustllndlgen MilItär

kommando mit Einberufungsbefehl zum Präsenzdienst einzuberufen. Gegen den 

Einberufungsbefehl ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. Der Ein

berufungsbefehl zum Grundwehrdienst ist spätestens vier Wochen vor dem Ein

berufungstag zuzustellen, lofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen. 

Der Elnberuflßgsbefehl zu Truppenübungen (§ 28 Aba. 2) und zu Kaderübungen 

(§ 29 Abs. 1) Ist, Bofern militärische Erfordernisse - wie Insbesondere das Oben 

einer Mobllmachlßg und der Herstellung der Einsatzbereitschaft von Verbänden 

Im Wege von Waffenüblßgen - nicht entgegenstehen, spätestens acht Wochen 
vor dem Elnberuflßgstag zuzustellen. Die Einberufung kann, wem es mllitllrlsche Rücksichten 
erfordern, auch durch eine allgemeine Bekanntmachung erfolgen; In dieser sind der Ort, an 
dem der Präsenzdienst anzutreten Ist, sowie der Zeitpunkt des Beginnes des 

Präsenzdienstes zu bestimmen. Hinsichtlich der Wehrpflichtigen, denen zur Vor-

bereitung einer allfälllgen Einberufung Scheine ausgefolgt wurden, In denen der 

Ort, an dem sie sich Im fall Ihrer Einberufung zum außerordentlichen Präsenz-

dienst einzufinden haben, angeführt Ist (Bereitstellungscheine), genügt als Orts-

angabe der Hinweis auf den Im Bereitstellungsschein angeführten Ort. Die allge-

meine Bekanntmachung Ist durch Anschlag an den Amtstafeln der Gemeinden, 

sofern dies aber aus militärischen Rücksichten nicht möglich Ist, In anderer 

geeigneter Welse - so Insbesondere durch Rundfunk oder sonstige akustlsche 
Mittel - kundzumachen. Die Einberufung durch eine allgemeine Bekanntmachung 

obliegt dem Bundesminister für Landesverteidigung. 

79/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
78 von 115

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende rasslMlg: 

(3) Die allgemeine oder teilweise Einberufung zum außerordentlichen Präsenz

dienst Im Falle des § 2 Ab.. 1 IIt. a (personelle Gesamtmobilmachung oder 

personelle Tellmobllmachung) sowie In den Fällen del § 2 Abs. l Ut. b lMld c verfügt 

der Bundespräsident. Diese Verfügung Ist durch Anschlag an den Amtstafeln der 

Gemeinden, sofern dies aber aus mllltärischen Rücksichten nicht möglich ist, In 
anderer geeigneter Welse - 10 Insbesondere durch Rundfunk oder sonstige 

ekustlsche Mittel oder durch das Amtsblatt zur Wiener Zeitung - kundzumachen. 

Sie tritt mit der Verlautbarung In Kraft. Die ellgemeine EinberuflMlg hat alle zur 

Leistung del außerordentlichen Präsenz dienstes verpflichteten Wehrpflichtigen der 

Reserve zu erfassen. Die teilweise Einberufung kann zur Leistung des außerordent

lichen Präsenzdienstes verpflichtete Wehrpflichtige der Reserve 

a) eines Geburtsjahrganges oder mehrerer Geburtsjahrgänge, 

bl aus einem Ergänzungsbereich oder aus mehreren Ergänzungsbereichen 

oder aus Teilen solcher Bereiche, 

cl die auf Grund Ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten militärischen 

Einheit oder auf Grund Ihrer Eignung fiJr bestimmte mllltärische Verwen

dungen In Betracht kommen, 

d) des Beurleubtenstandes (§ 17 Abs. 6) 

erfassen. 

(5) Die ellgemeine oder teilweise Einberufung von Wehrpflichtigen, die dem 

Beurlaubtenstand angehören (§ 17 Abs. 6), zum außerordentlichen Präsenzdienst In 

den Fällen des § 2 Abs. l lit. a bis c oder zu außerordentlichen Übungen (Abs. 4) 

verfügt der Bundesminister für Landesverteidigung Innerhalb der Ihm von der 

Bundesregierung erteilten Ermächtigung. Für diese Verfügung und deren Kund

machung gilt Im übrigen Abs. J sinngemäß. 

_ ,,5" -

Entwurf; 

(J) Die allgemeine oder teilweise Einberufung zum außerordentlichen 
Präaenzdlenst Im Falle des § 2 Abs. 1 IIt. a (personelle Gesamtmobllmschung 
oder personelle Teilmobllmachungl Bowle In den Fällen des § 2 Abs. l IIt. b 
und c verfllgt der Bundespräsident. Diese Verfllgung Ist durch Anschleg an den Amtatafeln der Gemeinden, sofern dies eber aus militärischen Rücksichten nicht möglich Ist, In anderer geeigneter Welse - Ba Insbesondere durch Rundfunk oder sontlge akustische Mittel oder durch das Amtsblatt zur Wiener Zeitung _ kundzt.machen. Sie tritt mit der Verlautbarung In Kraft. Die allgemeine 
Einberufung hat alle zur Leistung des außerordentlichen Präaenzdlenstes ver
pfllchtetan Wehrpflichtigen des Millz- und des Reservestandes zu erfassen. Die 
teilweise Einberufung kann zur Leistung des außerordentlichen Präaenzdienstes verpflichtete Wehrpflichtige des MIlIzstandes und des Reservestandes 

1. eines Geburtsjahrganges oder mehrerer Geburtsjahrgänge, 

2. aus einem Ergänzungsberelch oder aus mehreren Ergänzungsbereichen 
oder aus Teilen lolcher Bereiche oder 

3. die auf Grund Ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten militärischen 
Einheit oder auf Grund Ihrer Eignung für bestimmte m1l1Urische Verwen
dungen In Betracht kommen, 

erfassen. 

entfällt 
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Geltende faSsungl 

§ )7. (4) Anträge nach 

.) Abs. 2 Iit. b lind beim zuatändlgen MIlItärkommando oder Im Stellungs

verfahren bel der SteIlungskommission, 

b) Aba. 3 IIt. b beim zuständigen MIlItärkommando 

schriftlich einzubringen oder mündlich zu Protokoll zu geben. Bescheide nach 
Abs. 2 1It. a und Aba. 3 lIt. a hat der Bundesminister für Landesverteidigung, 

Bescheide nach Abs. 2 IIt. b und Abs. 3 IIt. b das zuständige Militärkommando zu 

erlassen. Bescheide nach Abs. 2 IIt. a oder Abs. 3 Iit. a sind, sofern es sich um die 
Befreiung von Wehrpflichtigen wegen Ihrer beruflichen Tätigkeit Im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses handelt, nur dem Dienstgeber zuzustellen. Der Dienstgeber hat 

den Wehrpflichtigen nachweislich ihre Befreiung unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Tauglichen, die 

a) • 

• • 

b) 

c) Ärzte Im Sinne des § 2 Aba. 2 des Ärztegcaetzes. BGBI. Nr. 92/1949, 
sind, 

Ist - sofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen - auf deren Antrag der 

Antritt des ordentlichen Präseozdlenstes bis längstens 1. Oktober des Jahres 

aufzuschlebeo, In dem die 10 IIt. a Genannten das 25. Lebensjahr, die In 1It. b 

Genannten das 28. Lebensjahr und die In 1It. c Genannten das 30. Lebensjahr 

vollenden. Die Anträge sind beim zuständigen Militärkommando oder Im SteIlungs

verfahren bel der SteIlungskom mission schriftlich einzubringen oder mündlich zu 

Protokoll zu geben. Über diese Anträge entscheidet das zuständige Militär
kommando. 

- ,f'  -

Entwurf : 

§ J7. (4J Anträge nach 

a) Ab .. 2 IIt. b lind beim zuständigen MIlitärkommando oder Im Steilungs

verfahren bel der SteIlungskommission, 

b) Ab .. 3 IIt. b beim zuständigen MIlItärkommando 

schriftlich einzubringen oder mündlich zu Protokoll zu geben. Bescheide nach 

Ab .. 2 1It. a und Aba. 3 IIt. a hat der Bundesminister für Landesverteidigung, 

Bescheide nach Aba. 2 IIt. b und Aba. 3 Iit. b das zuständige MilItärkommando zu 
erlassen. Bescheide nach Abs. 2 IIt. a oder Abs. 3 IIt. � sind vom Bundesminister für 

Landesverteidigung dem DIenstgeber zur Kenntnis zu bringen, sofern es sich um 
die Befreiung von Wehrpflichtigen wegen Ihrer beruflichen Tätigkeit Im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses handelt. 

(6) Tauglichen, die 
a) 

b) 

c) Ärzta Im Sime des § 2 Abs. 3 des Ärztegesetzes 1984, BGBI. Nr. 373, 

(Tumuaärzte) sind, 

Ist - .ofem militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen - auf deren Antrag der 

Antritt des ordentlichen Präsenz dienstes bis längstens 1. Oktober des Jahres 

aufzuschieben, In dem die In IIt. a Genannten das 25. Lebensjahr, die In IIt. b 

Genannten das 28. Lebensjahr und die In IIt. c Genannten das 30. Lebensjahr 

vollenden. Die Anträge sind beim zuständigen MIlItärkommando oder Im Steilungs

verfahren bel der Stellungskommission schriftlich einzubringen oder mündlich zu 

Protokoll zu geben. Ober diese Anträge entscheidet das zuständige Militär

kommando. 

(7) Mit der Zustellung eines Bescheides, durch den einem Wehrpflichtigen 

nach Zustellung des Einberufungsbefehls oder nach Kundmachung der ellge

meinen Bekanntmachung der Einberufung eine Befreiung (Abs. 2 oder 3) oder ein 

Aufschub (Abs. 6) gewährt wurde, wird diese Einberufung für Ihn unwirksam. 
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Geltende F 88S1XIg: 

§ 40. (1) Wehrpflichtige lind aus dem Präsenzdienst zu entlassen und In die 
Reserve rückzuveuetzen: 

a) regelmäßig nach beendetem Grundwehrdienst oder beendeter Truppen
übung, 

b) nach Beendigung elnea außerordentlichen Präsenzdienstes. 

(2) Bel außergewöhnlichen Verhältnissen kann der Bundespräsident die Rückver
aetzung von Wehrpflichtigen In die Reserve trotz eines geleisteten ordentlichen 
Prllaenzdienstel oder eine. geleisteten außerordentlichen Prlisenzdienate. nach § 27 
Aba. ) Z ) bl. 5 vorläufig aufachleben. Diese Verfügung Ist nach den Jeweiligen 
mllltlirischen Erfordernissen entweder durch Rundfunk oder durch de. Amhblatt 
zur Wlener Zeitung kundzumachen. Sie tritt mit der Ve.rlautbarung ln Kraft. 

(4) Wehrpßlchtige lind vorzeitig BU' dem Präsenz�lenat zu entlassen und In die 
Re.erve rückzuversetzen. wenn Ile vom Bundesminister für Landeaverteldlgung 
nach § )7 Ab .. 2 1It. a oder Ab .. ) Ut. · a oder vom zuständigen MIlItärkommando 
nach § )7 Ab .. 2 1It. b oder Ab .. ) 1It. b von der Verpfllchtung. zur Leistung dei 
Präsenzdien.te. befreit werden. 

(5) Wehrpflichtige kllnnen. sofern einer der Im § )7 Aba. 2 angeführten Gründe 
während Ihrea Prllsenzdlenatea eintritt und sie nicht Truppenübungen (§ 28 Abs. 2) 
oder Kaderübungen (§ 29 AbI. 1) leisten, 

a) aus den Im § )7 Aba. 2 IIt. a angeführten Gründen von Amta wegen, 

b) aus den Im § )7 Aba. 2 1It. b angeführten Gründen auf Antrag der 
Wehrpflichtigen 

vorzeitig aua dem Präaenzdienat entlassen und In die Reserve rückversetzt 
werden. 

-1 7-

.� ""; . 

Entwurf : 

i 40. (1) Wehrpflichtige sind nach Jeder Beendigung elnea ordentlichen oder 
außerordentlichen Prlisenzdlenstes aus diesem zu enUaaaen. 

(2) Bel außergewöhnlichen Verhältnlsaen kann der Bundespräsident die EOl-
1888ung voo Wehrpflichtigen aua dem Prlisenzdlenat trotz eines geleisteten 
ordentlichen Prlisenzdlenstes oder außerordentlichen Prlisenzdlerwtes nach § 27 
Ab&. ) Z ) bis 5 vorläufig eufschleben. Diese Verfügung Ist nach den Jeweiligen 
mllltärischen Erfordernlnen entweder durch Rundfunk oder durch das Amts
blatt zur Wlener Zeitung kundzumachen. Sie tritt mit der Verlautbarung In 

Kraft. 

(4) Wehrpfllchtlge sind vorzeitig aus dem Präsenzdienst zu entlassen, wenn .ie vom 
Bunde.mlnl.ter für Landesverteidigung nach § )7 Ab •• 2 1It. a oder Aba. ) JIt. • 
oder vom zuständigen Mlllturkommando nach § )7 Abs. � IIt. b oder Aba. 3 IIt. b 

von der Verpfllchtung zur Leistung dea Präsenzdienstes befreit werden. ' 
I 

(5) Wehrpflichtige können, sofern einer der Im I )7 Ab .. 2 angef"t.i.'1rten Gründe 
während Ihre. Prliaenzdlenstes eintritt und ale nicht Truppenübungen (§ 28 Abs. 2) 

oder Kaderübungen (I 29 AbI. 1) leisten, 

a) au. den Im § 37 AbI. 2 IIt. a angeführten Gründen von Amts wegen, 

b) au. den Im § )7 Abs. 2 1It. b angeführten Gründen auf Antrag der 
Wehrpflichtigen 

vorzeitig aua dem Präsenz dienst entlassen werden. 
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Geltende r aaBoo91 

(6) Die Anträge nach Abs. � 1It. b sind bel jene! militärischen Dienststelle, der 
die Wehrpflichtigen zur Dienstleistung zugeteilt lind, schriftlich einzubringen oder 
mündlich zu ProtokoU zu geben. Bescheide nach Ab .. � 1It. • lind vom Bundesmi
nister für Landesverteidigung, Bescheide nach Ab.. � 1It. b vom zuständigen 
Ml11tärkommando zu erlassen. Bescheide nach Ab .. � Ilt. a lind, sofern es sich um 
die vorzeitige Entlassung von In einem Dienstverhältnis stehenden Wehrpflichtigen 
auf Grund Ihrer beruflichen Tätigkeit handelt, nur dem DIenstgeber zuzustellen. 

(9) Die vorzeitige Entlassung steht einer neuerlichen Einberufung zum Prlisenz
dienst nach Wegfall des Entlassungsgrundes nicht entgegen. Die neuerliche Einberu
fung Ist nur für die restliche Dauer des Präsenzdienstes, aus dem der Wehr
pflichtige vorzeitig entlassen wurde, zulässig. Wehrpflichtige, die vorzeitig aus 

a) dem Groodwehrdlenst nach § 28 Abs. 1 entlassen wurden, dürfen nur bis 

zum Ablauf des Kalenderjahres, In dem sie das J�. Lebensjahr vollenden, 

zur Leistung dieses Prlisenzdienstes In lelner restlichen Dauer einberufen 

werden, 

b) dem Grundwehrdienst nach § 28 Abs. J entlassen wurden, dürfen, sofern 

sie vor dem Ablauf des sechsten Monates dieses Prlisenzdienstes ent- � 

lassen wurden, bis zu dem In der IIt. s genannten Zeitpunkt zur Leistung 
. .  

" 

des Grundwehrdienstes In seiner restlichen Dauer, sofern .Ie aber nach 
Ablauf del sechsten Monates des Grundwehrdienstes entlassen wurden. 
bl. zu der nach § 28 Ab .. 2 maßgeblichen Altersgrenze zu Truppenübun
gen In der restlichen Dauer dieses Grundwehrdienstes einberufen werden. 

Wehrpflichtige, die aus freiwilligen Waffenübungen oder aus dem W!.hrdienst als 
Zeltsoldat vorzeitig entlassen wurden, dürfen nach Wegfall des Entlassungsgrundes 
nur mit Ihrer Zustimmung für die restliche D.auer des jeweiligen Prlisenzdlenstes 
einberufen werden. 

- ;18 -

Entwl.I'f : 

(6) Die Anträge nach Ab .. � IIt. b sind bel jener militärischen Dienststelle, der 
die Wehrpflichtigen zur Dienstleistung zugeteilt lind, schriftlich einzubringen oder 
mündlich zu Protokoll zu geben. Bescheide nach Abs. � llt. a sind vom Bundesmi
nister für Landesverteidigung, Bescheide nach Ab.. � IIt. b vom zuständigen 
MIlItärkommando zu erlassen. Bescheide nach Abs. � IIt. a sind vom Bundeamlnlst8l'l 
fUr Landesverteidigung dem DIenstgeber zur Kemtnls zu bringe,:!, Bofem e. lich' 
um die vorzeitige Entlassung von Wehrpflichtigen wegen Ihrer beruflichen Tätigkeit 
Im Rehmen eines Dienst verhältnisses handelt. 

(9) Die vorzeitige Entlassung steht einer neuerlichen Einberufung zum 
Prlisenzdlenat nach Wegfan des Entlessungsgrundes nicht entgegen. Die neuer
liche Einberufung Ist nur unter Bedachtnahme auf die fUr ,die Einberufung zum 
jewe11lgen Prlisenzdlenst maßgeblichen Altersgrenze und nur fUr die restliche 
Dauer des Prlisenzdlenstes, aus dem der Wehrpflichtige vorzeitig entlassen 
wurde, zullisslg. Wehrpflichtige, die aus dem Grundwehrdienst In der Dauer von 
acht Monaten (§ 28 Abs. J) vor dem Ablauf des 8echsten Monates entlassen 
wurden, dUrfen zur Leistung des Grundwehrdienstes In seiner resUichen Dauer 
einberufen werden. Sofern sie aber nach diesem ZeltplWlkt entlassen wurden, 
dUrfen sie bis zu der nach § 2� Alls. 2 maßgeblichen Altersgrenze zu Truppen
Obungen In der restlichen Dauer dieses Grundwehrdienstes einberufen werden. 
Wel"C'pflichtlge, die aus einer freiwilligen Waffenübung, aus einem Funktions
dienst oder aus dem Wehrdienst als Zeltsoldet vorzeitig entlassen wurden, 
dUrfen nach Wegfall des Entlassungsgrundes nur mit Ihrer Zustimmung fUr die 
restliche Dauer des jeweiligen Präsenzdienstea einberufen werden. 
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Geltende Fasaungl 

§ 41. Cl) Präsenzdlen.t leistende Wehrpflichtige, deren Dienstunfähigkeit vom 
zuständigen Militärarzt festgestellt wird, gelten mit Ablauf de. Tages dieser 
Fest.tellung eI. lm Sinne dei § 40 vorzeitig aus dem Präsenzdienst entlassen und In 
die Reserve rückversetzt. 

(4) Sind bel einem Zeitsoldaten zwar die im Abs. , Z 2 genaMten Voraussetzun
gen gegeben, I.t der Zeitsoldat aber mit seinem unverzüglichen Ausscheiden aus 

dem Präsenzstand nicht einverstanden, ao gilt er erst nach Ablauf eines Zeitraumes 
von einem Drittel de. bis zur Feststellung der Dienstunfähigkeit zurückgelegten 

Wehrdienstes als Zeltsoldat, mindestens aber nach Ablauf eines Jahres, Jeweils 

gerechnet von der Featstellung der Dienstunfähigkeit an, als im Sinne des § 40 
vorzeitig aus dem Präsenzdienst entlassen und In die Reaerve rückversetzt, sofern 
er seine Dienstfähigkeit nicht vorher wieder erlangt oder der Präsenzdienst vorher 

endet. Bis zum Zeitpunkt dieser Entlassung kaM der Zeltsoldat eine berufliche 
Bildung nech § " In Anspruch nehmen. 

- -1 '1  -

Entwurf: 

, 41. (1) Präsenzdienst leistende Wehrpflichtige, deren Dienstunfähigkeit vom 
zuständlgan Militärarzt festgestellt wird, gelten mit Ablauf des Tage. dieser 

Feststellung eis Im Sinne des § 40 vorzeitig aus dem Präsenzdienst entlassen. 

(4) Sind bel einem Zeltsoldaten zwer die Im AbI. , Z 2 genaMten Voraussetzun-

gen gegeben, Ist der Zeltsoldat aber mit seinem unverzüglichen Ausscheiden aus 

dem Präaenzstand nicht einverstanden, 80 gilt er erBt nach Ablauf eines Zeitraumes 

von einem Drittel des bis zur Feststellung der Dienstunfähigkeit zurückgelegten 

Wehrdienstes als Zeltsoldat, mindestens aber nach Ablauf eines Jahres, Jeweils 

gerechnet von der Feststellung der Dienstunfähigkeit an, als Im Sinne des § 40 

vorzeitig aus dem Präsenzdienst entlassen .. Bofern er leine Dienstfähigkeit nicht 

vorher wieder erlangt. oder der Präsenz dienst vorher endet. Bis zum Zeitpunkt dieser 

.' Entlassung kaM der Zeitsoldat eine berufliche Bildung nach § " In Anspruch nehmen. 
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- 2 t>  -
Geltende Fassung: 

E. Be800dere Bestimmungen über die Re .. va 

Entwl6f : 

E. a-..Iore BeIItImmmgefl Ober den t.tUlutand md den Reaorvatand 

V a r l e t z u n g  u n d  Ü b e r t r i t t  I n  d e n  R e l e r v e e t a n d  

u n d  d e n  t.t l l l u t a n d  

§ 41 a. (1) Wehrpflichtige del t.tlllzstandes sind mangels Eignung odor mangele 

BedarfeIl fUr eine VerwendlJlg In der Elnalltzorganlsatlon von Amtll wegen dl6ch 

Bescheid des ZUIItändigen t.tIllUlrkommandoa In den Reserveltand zu verletzen. 

Dieser Bescheid bedarf keiner BegrllndlJlg; ein ordentlIcheIl Rechtemittel Ist 

nicht zulässig. Bel Wehrpflichtigen, die einen Präsenzdlenat leisten, kann diese 

Versetzung mit der Entlaasung aUII dem PräsenzdIenat verfügt werden. Berufe
offiziere, die vor dem Erlöschen Ihrer Wehrpfllcht In den Ruhestand versetzt 

werden, treten damit unmittelbar In den Reservestand über. Gleiches gilt für 

Beamte, die Im Zeitpunkt Ihrer Versetzung In den Ruhestand nach § 11 zur 

AusUbmg einer UnteroffiziersflJlktion herangezogen md noch wehrpflichtig 

sind. 

(2) Wehrpflichtige dell Reservestandes können Im Falle eines Einsatzes des 

Bmdeaheeres nach § 2 Aba. 1 IIt. a sowie zur unmittelbaren Vorbereltmg eines 

lolchen EInsatzeIl von Amte wegen nach t.taßgabe des Bedarfes md Ihrer 

ElgnlJlg fUr eine Verwendmg In der Elnsatzorganleation durch Bescheid des 

zUlltlindlgen t.tllltirkommandoll In den t.tlllzstand vereetzt werden. In anderen 

FilUen bedarf eine VersetzlJlg In den MilIzstand der ZUlltlmmmg des be

troffenen Wehrpflichtigen. 

P f l i c h t e n u n d  B e f u g n l e l e  I m  M l l l z ll t a n d  

§ 41 b. (1) Soldaten und Wehrpflichtige des MIlIzstandes, die mit einer Komman

dantenfunktlon betraut alnd, dürfen den Ihnen In der EInsatzorganisatIon mter

IIteUten Wehrpflichtigen des t.tlllzstandes die notwendigen AnordnlJlgen In 

Angelegenheiten einer Übungs- oder Elnsltzvorbereltung Im Rehmen der hlefOr 

geltenden Vorschriften erteilen. Die AnordnlJlgen sind In dieser Übung oder In 

diesem Einsatz all Befehle des zUlltändigen mllitilrlschen Vorgesetzten Im Sinne 

des § 2 Z 5 doll t.tilitilrstrafgesetzes, BGB1. Nr. }44/1970, aUllzuführen. Diese 

AnordnlJlgen kämen aber nach Maßgabe Ihres Inhaltes md Zweckes auch 

bereite Im Millzstand ausgeführt werden. In diesem Falle hat der Empfänger der 

AnordnlJlg vor Ihrer Ausführung dem fik' die MobilmachlJlg verantwortlichen 

Kommando Zelt, Ort IJld voraussichtliche Dauer des Vollzuges zu melden. 

(2) Wehrpflichtige dee MIlIzstandes, die- mit einer KaderflJlktion betraut 
lind, dOrfen In Angelegenheiten einer Übungs- oder EInsatzvorbereitung Im 

Rahmen der hlefik' geltenden Vorschriften Jenen Soldaten Welsmgen erteilen, 

die Ihnen fOr diese Aufgaben durch einen Befehl des für die Mobilmachung 

verantwortlichen Kommandos unterstellt sind. 

- , '  
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Geltende Faaaung: Entwl6': 

(}) Wehrpflichtige dal Mllllitandea und befugt, an der Planung, Vorberei

tung und Durchflh't6Ig mllltllrl.cher Malln.hmen In Angelegenheiten einer 

ClJungs.- oder Elnaatzvorberaltung, der AbachluOmallnahmen n.ch einer tbung 

oder einem Eineatz lowl. der mllltllrl.chen F ortblldl6lg freiwillig mitzuwirken 

(Freiwillige MIlIzarbeit). Die Mallnahmen dar Freiwilligen MIlIzarbeit lind dl6ch 

du 'lk' die Mobilmachung verantwortlIcha Kommando Ichrlftllch 'eatzulegen; 

dabei und Insbesondere 

1. Zelt und Ort, 

2. Inhalt, 

). voraussichtliche Dauer, 

4. der verantwortliche Leiter und 

5. der zugelassene Tellnehmerkrell 

zu bestimmen. Wehrpflichtige de. MlIlzatande. heben Ihre Teilnahme an lolchen 

mUltlirlachen Mallnahmen durch elgenh&ldlge Untenchr1ft ZU beatlltlgen. Der 

elngetallte Leiter lat berechtigt, an die Teilnehmer ,Ur die Dauer Ihrer 

Anwesenheit die zur Durchfllhrung der Mellnehmen ta'ld zur Aufrechterheltung 

der Ordlung und Sicherheit er'orderllchen Welsl6lgen zu erteilen. Die Teil

nehmer und verpflichtet, dleae Welal6lgen plklktllch I6Id genau zu befolgen. 

(4) Wehrpflichtige de. Mlllzatandea und In Angelegenheiten der In Aha. ) 
genennten Art Ober ein. Freiwillige MlUzerbelt hinaus befugt, Vonchilige zu 

enteUen und Informationen einzuholen. 

(5) Wehrpflichtigen da, MlIIlItandel, die mit der Fta'lktlon da. Komman

danten elnea Truppenkllrpen oder einer glelchg .. tellten Kommendentenfl6lktlon 

betraut und, obliegt die Be'lIrderung der Ihnen untenteIlten Wehrpflichtigen 

dea MUlzatandel .owl. die Be.tellung der Ihnen untergeordleten Kommandanten 

nach § 9 1It. b. 

(6) Soweit der Befehl.berelch ein .. Wehrpflichtigen dea Millzatandel, der 

mit der Funktion elnel Elnheltakommendanten, einer glelchgeatellten oder 

hlileren Kommandenten'unktlon betreut Ilt, berlllrt wird, lat er In allen 

Penonalengelegenhelten der Ihm In der Elneatzorganhatlon t61tentellten Wehr

pflichtigen lowle In allen Angelegenheiten der In Abi. ) genannten Art dl6ch 

d.. flk' die Mobllmechung verantwortliche Kommando zu Informieren und 

be'ugt, Vorichilige zu er.tatten. 

(1) Wehrpflichtige del MlIlzatandea werden bel der Ertelll6lg und AuafUhrung 

von Anordnungen nac� Abi. 1, In AUI'lI.'lrung einer Freiwilligen MIlIzarbeit nach 

Abi. ) lowl. bei einer Tiitlgkelt nach den Abi. 2 und .. bl. 6 all Orgene dea 

Bundei In Voll ziehung militärischer Angelegenheiten tiltlg. Hinsichtlich der 

Haftung tur Schilden, die dabei dl6ch Wehrpflichtige del MlllzatandC. verur

Iacht werden, sind dOI Amtahaftl6lgsgeaetz, 6GBI. Nr. 20/1949, I6Id dOI Orgon

holtpflichtQCsct z. ßGßI. Nr. 181 / 1 961. onzuwcndcn. 
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Geltende l'"888unga 

§ 42. (1) Den Wehrpflichtigen der Reserve können, wenn militärische Rück

lichten ea erfordern, 

a) bei der Entlassung aus dem Prösanzdlenst, 

b) auf Anordnung del zuständigen Militärkommandos an dem Ort und zu der 

Zelt, die In dieser Anordnung genannt lind, 

Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände zur persönlichen Verwahrung am Wohnort 

im Inland übergeben werden; die Bekleidung$- und Ausrüstungsgegenstände können 

aber auch auf dem Post- oder Bahnwege übersandt werden. Die Wehrpflichtigen der 

Reserva sind verpflichtet, diesa Bekleidung$- und Ausrüstungsgegenstända an Ihrem 

Wohnort im Inland gleich einem Verwahrer Im 5i,me des Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesatzbuches nach Maßgabe der folgenden Absätze, und soweit sich daraus nichts 

anderes ergibt, zu verwahren. 

(2) Die Bakleldungs_ und Ausrüstungsgegenstände sind bis zu dem Zeitpunkt, zu 

dem die Rückgabe angeordnet wird, unentgeltlich zu verwahren. Die Kosten für die 

Erhaltung der verwahrten Gegenstände sind von den WehrpfliChtigen der Reserve 

zu tragen. 

(4) Bei Erlöschen der Wehrpflicht oder bei Aufgabe des Inländischen Wohnortes 

haben die WehrpfliChtigen der Reserve die Ihnen zur Verwahrung übergebenen 

Bekleldungs_ und Ausrüstungsgegenstände unverzüglich der Ihrem ständigen Auf

enthaltsort nächstgelegenen militärischen Dienststelle zurückzugeben. 

- 22. -

EntwlA"f: 

§ 42. (1) Den Wehrpfllchtigeh daa MlIizatandes können, wenn militärische Rück

.Icht�n aa erfordern, 

a) bel der Entlassung aus dem Prlisenzdlenat, 

b) auf Anordnung dea zuständigen MlIitärkommandol an dam Ort und zu der 

Zelt, die In dieser Anordnung genannt sind, 

Beklaldungs- und Ausrüstungsgegenstände zur persönlichen Verwahrung am Wohnort 

Im Inland übargeben werden; dia Bekleidung$- und Ausrüstungsgegenstända können 

aber BUch auf dam Post- odar Bahnwega übersandt werden. Oie Wehrpflichtigen des 

Millzatande8'sind verpflichtet, diese Bekleidung$- und Ausrüstungsgegenstönde an Ihrem 

Wohnort Im Inland gleich einem Verwahrer Im Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuche. nach Maßgabe der folgenden Absätze, und soweit sich daraus nichts 

anderes ergibt, zu verwahren. 

(2) Die Bekleidung$- und Ausrültungsgegenatända sind bll zu dem Zeitpunkt, zu 

dam die RÜckgabe angeordnet wird, unentgeltlich zu verwahren. Die Kosten für die 

Erhaltung der verwahrten Gegenstände .Ind von den Wehrpflichtigen dei MlIizatandes 
zu tragen. 

(4) Bel ErHlschen der Wehrpflicnt oder bel Aufgabe des Inländl�hen Wohnortes 

haben die Wehrpflichtigen des MlIizatandes die Ihnen zur Verwahrung übergebenen 

o Bekleidung$- und o Ausrüstungsgegenstände unverzüglich der Ihrem ständigen Auf

enthaltsort nächstgelegenen militärischen Dienststelle zurückzugeben. 
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Geltende Fassung: 

(5) Im Falle des Ableben. eine. Wehrpflichtigen der Reserve .Ind die zur 

Verwahrung übergebenen Beklaldung ... und Ausrüstungsgegenstände der dem letzten 

Itändigen Aufenthaltsort de. Wehrpflichtigen nächatgelegenen militärischen 

Dienststelle unverzüglich zurückzugeben. Die Pflicht zur Rückgabe trifft folgende 
Personen: 

0) die RechtsnaChfolger, 

b) alle Personen, die mit dem Erblasser im gemeinsamen Haushalt gelebt 
haben, 

c) die Ir�aber der Gegenstände. 

(6) Gehen zur Verwahrung übergebene Bekleidungs- oder Ausrüstungsgegen
.tände außerhalb einer Präsenzdienstleistung verloren, so ist dies von den Wehr

pflichtigen der Reserve unverzüglich der militärischen Dienststelle zu melden, die 

die Gegenstände übergeben hat. Das gleiche gilt Im Falle der Beschädigung elnas 
Bekleidung ... oder Ausrüstungsgegenstande8 während dieser Zelt, sofern diese die 
Unbrauchbarkeit des Gegenstandes zur Folge hat. 

(7) Für verloren gegangene oder beschädigte Bekleidungs- und AUsfÜstungs

gegenstände können nach den Jeweiligen militärischen Erfordernissen den Wehr
pflichtigen der Reserve Eraatzgegenstände übergeben werden. 

- 2 3 -

Entwwf: 

(5) Im Falle des Ableben. eine. Wehrpflichtigen dei Mlllzstandea lind die zur 
Verwahrung übergebenen Bekleidung ... und Ausrüstungsgegenstände der dem letzten 
ständigen Aufenthaltsort dea Wehrpflichtigen nächstgelegenen militärischen 

DienabteIle unverzüglich zurückzugeben. Die Pflicht zur Rückgabe trifft folgende 
Peraonen: 

a) die Rechtsnachfolger, 

b) alle Peraonen, die mit dem Erblasser im gemeinsamen Haushalt gelebt 
haben, 

c) die Inhaber der Gegenstände. 

(6) Gehen zur Verwahrung übergebene Bekleidungs- oder Ausrüstungsgegen
atände eußerhalb einer Prllsenzdienstleistung verloren. ao ist diea von den Wehr

pflichtigen �e. Mlllzltandeaunverzügllch der mllltärischen Dienststelle zu melden, die 

die Gegenstände Obergeben hat. Das gleiche gilt Im Falle der Beschädigung eines 
Bekleidung ... oder Ausrüstungsgegenstandel während dieser Zelt, lofern diese die 
Unbrauchbarkeit des Gegenstandes zur ,Folge hat. 

(7) Für verloren gegangene oder beschädigte Bekleidungs- und Ausrüstungs

gegenstände können nach den jeweiligen militärischen Erfordernissen den Wehr .. 
pfllchtlgen

'del Millzstandea Ersatzgegenstände übergeben �erden. 
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Geltende raa.ungl 

(8) Wem militärische Rücksichten es erfordern, können Ersatzgegenstände euch 
euBerhalb einer Präsenzdienstleistung übergeben werden. lat die Ubermlttlung von 
ErsatzgegenaUlnden euf dem Post- oder Bahnwege oder In einer anderen Form 
unmöglich oder untunlich, 10 haben die Wehrpflichtigen der Reserve die Ersatz
gegenstände bel der Ihrem Itändlgen Aufenthaltsort nächstgelegenen militärischen 
Dienststelle zu dem vom zuständigen Mllltärkommendo zu bestimmenden Zeitpunkt 
zu übernehmen. Trifft die Wehrpfllchtigen der Reserve kein Verschulden am 
Verlust oder an der Beschädigung des zu ersetzenden Gegenstandes, 10 hat der Bund 
die Kosten der Übermittlung oder "ie ' den Wehrpflichtigen der Reserve aus der 
Übernahme erwachsenden notwendigen Kosten zu tragen. 

(9) Ersatzansprüche del Bundes gegen die Wehrpflichtigen der Reserve hinsicht
lich der Ihnen zur Verwahrung übergebenen Bekleidungs- und AUlrüstungsgegen
Itände kÖMen binnen einer Fallfrist von einem Jahr ab dem Zeitpunkt der 
Rückgabe der Bekleidungs- und AU8rüstungsgegenstände, sofern aber eine Rück
gabe _ aUI welchen Gründen Immer - nicht möglich Ist, ab dem Zeitpunkt, In dem 
der Bund von dem Schaden Kenntnis erlangt hat, geltend gemacht werden. 

(10) Werden Wehrpflichtige der Reserve zum Prä�enzdienst einberufen, ao haben 
sie den Präsenzdienst JeweIlI mit den Ihnen zur Verwahrung übergebenen Be
kleidungs- und AusrüstunQsgegenständen anzutreten. 

- 2" 

Entwurf: 

(8) Wem militärische Rücksichten es erfordern, können Ersatzgegenstände auch 
auBerhalb einer Präsenz dienstleistung übergeben werden. Ist die Ubermlttlung von 
Ersatzgegenltänden auf dem Post- oder Bahnwege oder In einer anderen Form 
unmöglich oder untunlich, 10 haben die Wehrpflichtigen deI MIlIzstandei die Ersatz
gegenstände bel der Ihrem Itändlgen Aufenthalt80rt näch8tgelegenen militärischen 
Dienststelle zu dem vom zuständigen MIlItärkommando zu bestimmenden Zeitpunkt 
zu übernehmen. Trifft die Wehrpflichtigen deI MlIIzatandea kein Verschulden am 
Verlust oder an der Beschädigung des zu ersetzenden Gegenstandes, 10 hat der Bund 
die Kosten der Übermittlung oder die den Wehrpflichtigen dei MIlIz�andes' aus der 
Ubernahme erwachsenden notwendigen Kosten zu tragen. 

(9) Ersa�z�sprüche des Bundes gegen die Wehrpflichtigen dei Millzstendea
, 
hinsicht

lich der Ihnen zur Verwahrung übergebenen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegen
stände können binnen einer Fallfrist von einem Jahr ab dem Zeitpunkt der 
Rückgabe der Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände, sofern aber eine Rück
gabe - aus welchen Gründen Immer - nicht möglich Ist, ab dem Zeitpunkt, In dem 
der Bund von dem Schaden Kenntnis erlangt hat, geltend gemacht werden. 

(10) Werden Wehrpfllchtlge:dea tv1l11zstandes zum Präsanzdienst einberufen, 80 haben 
• ' I · 

11. den Präsenzdienst Jeweils mit den Ihnen zur Verwahrung übergebenen Be-
kleidungs- und AusriJstungsgegenständen enzutreten. 
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Geltende f 88sung: 

§ 43. (1) Wehrpflichtige der Reserve, die nach § 2 des Heeresgebührengesetzes, 

BGBI. Nr. 152/1956, eine DIenstgradbezeichnung führen, sind berechtigt, nach 

Maßgabe der folgenden Bastlmmung elna Ihrem jeweiligen Dienstgrad und Ihrer 

jeweiligen Waffengattung entsprechende Uniform des Bundesheeres zu tragen. 

(2) Die Uniform darf - abgesehen von den Fällen des § 42 Aba. 10 - nur bel 

Veranstaltungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden, bel sonstigen Ver

anstaltungen, an denen Abordnungen des Bundesheeres teilnehmen, sowie bel 

besonderen familiären feierlichkeiten getragen werden. Die Uniform darf mit 

Zustimmung des zuständigen MIlItärkommandos überdies In allan jenen Fällen 

getragen werden, In denen dies Im mllitärische� Interesse gelegen Ist. 

- /. 5" -

Entwurf : 

'B e n U t z u n g  v o n  H e e r e . g u t  1 m  M I l I z s t a n d  

§ 42 •• (1) Wehrpflichtige des MllIzatandes dOrfen die Ihnen nach § 42 Ober

gebenen Bekleidungs- md AusrOstungsgegenatände zur Ausführung der Ihnen 

nach § 41 b Aba. l erteilten Anordnungen sowie zur Ausführung einer Frel

wllligen MlIIzerbelt nach § 41 b Abu. J Im notwendigen Umfang md In der 

notwendigen Dauer benUtzen. Wenn mllltärische RUcksichten es erfordern, kann 

den Wehrpflichtigen des Mlllzstandes für diese Zwecke der Ober hlneus sonstiges 

Heeresgut, Insbesondere auch dienstliche Unterlagen, Im notwendigen Umfang 

md fik' die notwendige Dauer durch das fOt die Mobilmachung verantwortliche 

Kommando zur Verfügung gestellt werden. 

(Z) 088 nach Abs. 1 zur Verfügung gestellte Heeresgut Ist von den Wehr

pflichtigen des Milizatandes mit Sorgfalt zu behendeln md gegen einen Zugriff 

Unbefugter ausreichend zu sichern. Im Obrlgen gilt für das den Wehrpflichtigen 

des MIlIzstandes zur Verfügung gestellte Heeresgut § 42 slmgemäß. 

§ 43. (1) Wehrpflichtige des MilIz- IIld des Reservestandes, die nach § 10 eine 

Dlenatgradbezelchm6lg führen, sind berechtigt, eine Ihrem Jeweiligen Dienst

grad und Ihrer jeweiligen Waffengattlllg entsprechende Uniform zu tragen. Die 

Uniform derf _ abgesehen .von den fällen des § 42 Aba. 10 und des § 42 a 

Abs. 1 - nur bei 

1. Verenstaltungen der Gebletsklirperschaften, 

2. sonstigen Veranstaltungen, an denen Abordnungen des Bundesheeres . 

teilnehmen, und 

J. besonderen familiären feierllchkelten 

getragen werden. Weiters darf die Uniform mit Zustlmmlllg des zuständigen 

MilItärkommandos In allen fällen getragen werden, In denen dies Im militäri

schen Interesse gelegen ist. 

(2) Wehrpflichtige des MIlizstandes dürfen darüber hinaus die Uniform bei 

der Teilnahme en militärischen Maßnahmen Im Rahmen der freiwilligen Mlllz

arbeit (§ 41 b Aba. J) tragen. 
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Geltende fassung: 

§ 44. (2) Mit dEtm Taga des Dlenslantrlttes sind die Wehrpflichtigen unter Bedacht
nahme auf § 36 Ab .. 2 zum Dienst In allen Teilen deI Bundesheeres verpflichtet. 

.. 

- 2 '  -

Entwurf : 

V e r b o t  p a r t e l p o l l t l a c h e r  B e t ä t i g u n g  

§ '" 8. Der § 116 gilt sinngemäß 

1. bei der Ertellung und AusfOhrung von Anordnungen nach § 111 b Abs. 1, 
2. In Ausführung einer freiwilligen Millzarbelt nach § 111 b Abs. 3, 
,. bei einer tätigkeit nach § 111 b Äbs. 2 und 11 bis 6, 
4. bei der Verwahrung von Bekleidungs- und AusrOstungsgegenstönden (§ 112) 

und 
5. bei der Benützung von Heeresgut Im MilIzstand (§ 112 a). 

§ 44. (2) Mit dem Tage des DIenstantrittes sind die Wehrpflichtigen unter 
Bedachtnahme euf § 36 Aba. 2 zum Dienst In allen Teilen des Bundesheeres 
verpflichtet. Sie dürfen nur Im Rahmen Ihrer Dienstfähigkeit verwendet 
werden .. 
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Geltende Fassungl 

S o l d a t e n v e r t r e t e r  

§ 47. (1) Soldaten, die den Grundwehrdienst oder einen Wehrdienst eIs Zeltsoldat 

leisten, heben Jeweils aus dem Krais jener Soldaten, die den Grundwehrdienst 

beziehungsweise einen W!lhrdienst als Zeltsoldat leisten, Soldatenvertreter und 

deren Ersatzmänner zu wählen. Wehrmünner und Chargen habon einen Soldaten

vertrater gemeinsam, und zwar 

1. Im Grundwehrdienst zum Kommandanten der Einheit oder dem diesem 

Gleichgestellten, 

2. Im Wehrdienst als Zeltsoldat zum DIsziplinervorgesetzten 

zu entsenden. Unteroffiziere haben einen Soldatenvertreter zum Disziplinarvor

gesetzten, Offiziere zum Kommandanten des Heereskörpers oder dem diesem 

Gleichgestellten zu entsenden. Der Vertretungsbereich der Soldatenvertreler er
.treckt Ilch euf den Befehlsbereich der Kommandanten beziehungsweise auf den 

disziplInarrechtlichen Wirkungsbereich des DisziplInarvorgesetzten, zu dem ale 

entsendet lind. 

- F f  -

.. 

Entwu-f: 

S o l d a t e n v e r t r e t e �  

O r g a n l . a l l o n u n d  W a h l  

# 

§ 47. (1) Soldaten, die den Grl.l'ldwehrdlenst oder einen Wehrdienst als 

Zeltsoldat mit einem VerpflIchtungszeitraum von weniger als einem Jahr 

leisten, haben In Jeder Einheit oder gleichwertigen Orgenlsatlonselnrlchtung aus 

Ihrem Kreis einen gemeInsamen Soldatenvertreter und dessen Ersatzmänner zu 

wählen I.I'Id zum Jewelllgen Kommandanten der Einheit oder dem diesem 

Gleichgestellten zu entsenden. 

(2) Die Zeltaoldaten mit einem Verpflichtungszeltreum von mindestens 

einem Jahr haben In den Befehlsbereichen der Kommandanten von Truppen

körpern oder der diesen Gleichgestellten aus Ihrem Krel. Soldatenvertreter I.I'Id 

deren Ersatzmänner zu wählen und zum jeweillgen Kommandenten dei Truppen

körpers oder dem diesem Gleichgestellten zu entsenden. Die Zahl der Soldaten

vertreter richtet alch nach der Zahl der wahlberechtigten Zeltsoldaten Im 

jewelllgen Befehlsbereich des Kommandanten, zu dem lIle entsendet werden. Es 

entsenden 

L vier bis nel.l'l Wahlberechtigte einen Soldatenvertreter, 

2. zehn bis 19 Wahlberechtigte zwei Soldatenvertreter, 

3. 20 bis 100 Wehlberechtlgte drei Soldaten vertreter, 

4. 101 bis 200 Wahlberechtigte fünf Soldatenvertreter I.I'Id 

5. Ober 200 Wehlberechtlgte sieben Soldaten vertreter. 

Sind Im Jewel11gen Befehlsbereich weniger als vier Zeltsoldaten wahlberechtigt, 

10 hat der Bl.l'ldesmlnister ror LandesverteidIgung diese ZeitBOIdaten hinsicht

lich Ihrer Vertretung durch Soldatenvertreter nach den Jeweiligen örtlichen und 

organisatorischen Verhältnissen durch Verordnung dem Befehlsbereich eines 
anderen Kommandanten eines Truppenkörpers oder Gleichgestellten zuzu

weisen. Diese Verordnung bedarf nicht der Kundmachung Im Bundesgesetzblatt, 

sondern Ist auf die f!ir Dienstanweisungen Im Bundesheer übliche Art (Anschlag, 

mündliche Verlautbarung u. dgl.) kundzumachen. 
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- 2 8  � 

Geltende Fasaung: 

.-

Entwurf: 

(J) Beim 

1. Korpskommando I, 
2. Korpskommando 11, 
J. MUltärkommando Wien, 
4. Kommando der FlIegerdivision, 
5. Kommando der Panzergrenadlerdivlsion lrId 
6. Heerea-Materlalamt 

lind von den Im Jeweiligen Befehlsbereich dieser militärischen Dienststellen 
nach Alls. 2 eingerichteten Soldaten vertretern fUr Zeltsoldaten aus Ihrem 
Kreise durch Wahl ZeltsoldatenausschOsse zu bilden, die Jeweils aus sieben 
Soldatenvertretem bestehen. 

(4) Beim Bundesminister fUr Landesverteidigung Ist ein Zentraler Zelt
loldatenausschuß zu bilden, der aus sieben Mitgliedern besteht. Jeder Zeitsol
datenausschuß entsendet einen Soldatenvertreter durch Wahl aus .elnen Jeweili
gen Mitgliedern In den Zentralen Zeitsoldatenausschuß. Die Soldatenvertreter 
von Zeltsoldaten, die dem Befehlsbereich einer der Im Abs. J Z 1 bis 6 

genaooten militärischen Dienststellen nicht angehören oder nicht zugeordnet 
lind, haben aus Ihrem Krell ein WahlkollegIum zu wählen, da. aus sieben 
Mitgliedern besteht. Dieses entsendet ebenfalls einen Soldatenvertreter durch 
Wahl In den Zentralen Zeitsoldatenausschuß. 

(5) Der Vertretungsbereich der Soldatenvertreter erstreckt sich Jeweils auf . 
die Soldaten, die dem Befehlsbereich des Kommandanten, zu dem sie entsendet 
lind, engehören BOwle auf Soldaten, die diesem Befehlsbereich nach Abs. 2 

zugewiesen worden sind. Der Vertretungsbereich der Zeltaoldatenausschüsse 
erstreckt elch auf die Zeltsoldaten, die dem Befehlsbereich des Kommandanten 
Jener militärischen Dienststelle angehören, bel der der Zeitsoldatenausschuß 
eingerichtet Ist. Der Vertretungsbereich des Zentralen Zeitsoldatenausschusses 
erstreckt sich auf alle Zeltsoldaten. 
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Gel tende f 888un9& 

(2) Die Wahl Ist auf der Grundlage des unmittelbaren, gleichen, geheimen und 

persönlichen Wahlrechtes durchzufÜhren. Von der Wahl ausgeschlossen sind 

Soldaten, die vom Wehlrecht zum Nationalrat gemäß den §§ 22, 2i und 25 der 

Natlonslrats-Wahlordnung 1971 ausgeschlossen sind. 

() Soldaten, die den Grundwehrdienst leisten, haben Ihre Soldatenvertreter und 

deren Ersatzmänner nach Ihrem EInberufungstermin zu wählen. Zeltsoldaten haben 

Ihre Soldatenvertreter und deren Ersatzmänner elnmel Jährlich Im Jänner zu 

wählan. Ändert sich Im Vertretungsbereich (Abs. 1) des Soldatenvertreters die Zahl 

der Wahlberechtigten um mehr als die Hälfte, so Ist eins neue Wahl durchzuführen. 

(4) Verlangen mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten die Abberufung des 

Soldatenvertreters oder eines Ersatzmannes, so ist darüber abzustimmen. Der 

Antrag auf Abberufung ist bei dem Kommandanten (DiszIIJUnarVorgesetzten) einzU

bringen, zu dem der Soldatenvertreter oder der Ersatzmann entsendet worden ist. 

Z'i 

Entwurf: 

(6) Die Wahlen alnd auf der Grundlage des unmittelbaren, gleichen, geheimen 

und persönlichen Wahlrechtes durchzufUhren. Wird die Abhaltung der Wahl der 

In Abs. 2 genannten Soldatenvertreter durch die örtlichen oOOr organisatori

schen Verhältnisse beträchtlich erschwert, 80 hat der Kommendant des 

Truppenklirpera die SUmmabgabe auf dem P08twege Mzuordnen. Von der Wahl 

ausgeschlossen sind Soldaten, die vom Wahlrecht zum Nationalrat gemäß den 

§§ 22, 24 und 25 der Natlonalrata-WahlordnlSlg 1971, BGBI. Nr. )91/1970, 

ausgeschlossen alnd. Das Wahlergebnis Ist von dem Kommandanten, zu dem die 

gewählten Soldatenvertreter oder der Zeitsoldatenausschuß entsendet werden, 

In seinem Befehlsbereich auf die fOr Dienstanweisungen Im Bundesheer Ilbllche 

Art kundzumachen. Dies gilt sinngemäß auch fUr den Zentralen ZeltaoldatenaU8-

schuß. 

(7) Die Soldaten vertreter nach Abs. 1 und deren Ersatzmänner alnd nach den 

EInberufungsterminen der Soldaten, die den GrlSldwehrcienst leisten, zu wählen. 

Die Soldatenvertreter nach Abs. 2 und deren Ersatzmänner, die ZeItsoldaten

ausschüsse und der Zentrale Zeitsoldatenausschuß e1nd Innerhalb der ersten drei 

Monate Jedes dritten Kalenderjahres fIlr die Dauer von a-el Jahren zu wählen. 

Ändert elch die Zahl der Wahlberechtigten nach Abs. I, 2, ) oder " um mehr als 

die Hälfte, so Ist eine neue Wahl durchzuführen. Verlengen me� als die Hälfte 

der Wahlberechtigten die Abberufung elnea Soldatenvertreters oder eines Er

satzmannes, so Ist OOrllber abzustimmen. fOr diese Abstimmung gilt Abs. 6 

sinngemäß. Der Antrag auf Abberufung Ist bel der militärischen Dienststelle 

einzubringen, zu der der Soldatenvertreter oder der Ersatzmann entsendet 

worden Ist. 
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Geltende fassung: 

(5) Dia funktion des Soldatenvertreters erlischt mit 

1. der Wahl eines neuen Soldatenvertreters. 

2. dem Verzicht auf diese Funktion. 

J. der Abberufung. 

11. der Versetzung In einen anderen Vertretungsbereich (Abs. 1) oder 

5. dem Eintritt eines Wahlausschließungsgrundes. 

(6) Der Bundesminister fUr Landesverteidigung hat durch Verordnung die 
näheren Bestimmungen Uber die DurchfUhrung der Wahl der Soldatenvertreter unlt 
deren Ersatzmänner sowie der Abstimmung über die Abberufung von Soldaten
vertretern und Ersatzmännern zu erlassen. 

'3 0 '-

.. 

Entwurf: 

(8) Die Funktion der Soldatenvertreter, der Zeltsoldatenausschüsse und des 
Zentralen Zeltsoldatenausschusses beginnt mit der Kundmachung des Wahl er
gebnlsses. Die Funktion der Soldatenvertreter erlischt mit 

1. der Kundmachung der Wahl eines neuen Soldatenvertreters. 
2. dem Verzicht auf diese funktion. 
J. der Abberufung. 
4. der Versetzung In einen anderen Vertretungsbereich oder 
5. dem nachträglichen Eintritt eines WahlausschliellungsgrundeS. 

Darüber hinaus erlischt die funktion eines Soldaten vertreters nach Abs. 2 mit 
der Inanspruchnahme einer beruflichen Bildung (§ JJ). wenn er während deren 
Dauer keinen Dienst Im Bundesheer versieht. Erlischt dia Funktll:1" eines 
Soldaten vertreters aus diesem oder aus einem In den Z 2 bis 5 genannten 
Grunde, 10 tritt lein Ersatzmann In diese Funktion ein; dies gilt auch für die 
Funktion als Mitglied eines ZeltsoldatenausschUSles oder des Zentralen Zelt-
10ldatenausschUllSes. Die Funktion der ZeltsoldatenausschOsse und des Zentralen 
Zeltsoldatenausschusses erlischt mit der Kundmachung der Wahl neuer Aus
.chOsse .owle Im Falle des Erlöschens der Funktion als Soldatenvertreter von 
mehr als der Hälfte Ihrer Mitglieder. 

(9) Der Bundesminister tur Landesverteidigung hat durch Verordnung 

1. die näheren Bestimmungen über die DurchfUhrung der Wahl der Soldaten
vertreter, deren Ersatzmänner und der Zeltsoldatenausschüsse sowie der 
Abstimmung über die Abberufung von Soldatenvertretern und Ersatz
männern und 

2. eine Geschäftsordnung für die Soldatenvertreter, die Zeitsoldetenaus
schüsse und den Zentralen ZeltsoldatenaUllSchuß 

zu erlassen. 
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Geltende f aS800g: 

(7) Die Soldatenvertreter haben die Interessen der von Ihnen vertretenen Wehr

pflichtigen, soweit ale den DIenatbetrieb betreffen, zu wahren und zu fördern. Sie 

haben Insbesondere des Recht mitzuwirken 

1. bel der Verabrelchung der Besoldung und Bekleidung; 

2. In Angelegenheiten der Unterbringung und Verpflegung; 

J. In Angelegenheiten der Dienstfrelstellungj 

11. beim Vorbringen von Wünschen und Beschwerden; 

5. Im Disziplinarverfahren; 

6. an Betreuungsmaßnahmen, die den Soldaten zur Freizeitgestaltung dienen. 

Die Soldatenvertreter für Zeltaoldaten haben ferner die besonderen Interessen der 

Zeltloldeten In beruflichen Angelegenheiten, einschließlich der beruflichen Bildung, 

sowie In wirtschaftlichen, lozlalen, kulturellen und gesundheitlichen Angelegen

heiten wahrzunehmen. 

- '3 -1 -

• 

Entwt.l"f: 

A u f g a b e n  d e r  S o l d a t e n v e r t r e t e r  

§ 47 8. (1) Die Soldatenvertreter haben die Interessen der von Ihnen vertretenen 

Soldaten, soweit .Ie den militärischen DIenstbetrieb betreffen, zu wehren und 

zu fördem. Sie heben Insbesondere des Recht mitzuwirken 

1. bel der Verabrelchung der Besoldung und Bekleidung, 

2. In Angelegenheiten der Unterbringung ood Verpflegung, 

J. In Angelegenheiten der DienstfreisteIlung, 

11. beim Vorbringen von Wünschen ood Beschwerden, 

5. Im Disziplinarverfahren und 

6. an Betrewngsmaßnehmen, die den Soldaten zur Freizeitgestaltung 

dienen. 

(2) DerOber hinaus haben die Soldatenvertreter nach § 117 Abs. 2 die besonde

ren Interessen der Zeltsoldaten in dienstlichen Angelegenheiten, einschließlich 

der beruflichen Blldtrig, aowle in wirtschaftlichen, aozlalen, kulturellen ood 

gesoodheltllchen Angelagenhelten wahrzunehmen. Sie heben Insbesondere das 

Recht auf Information, Anhörung und Erstattmg von Vorschlägen 

1. bel der Auswahl der Zeltsoldaten für die militärische Aus- Uld Fortbil-

doog, 

2. bel der Einteilung zu Diensten vom Tag, 

J. bel der vorzeitigen Entlassung ood Welterverpflichtung von Zeltsoldalen, 

11. In Beförderungsangelegenheiten, 

5. bei Versetzungen von Zeitsoldaten, ausgenommen Im Rahmen der Au::hil

doog, 

6. bel der Leistungsbeurteilung von Zeltsoldeten ood 

7. In Laufbahnangelegenheiten. 

Die Vertretoog der Interessen der Zeitsoldeten obliegt diesen Soldaten ver

tretem gegenüber den Kommendanten, zu dem sie entsendet llind, gegenüber 

den diesem ooterstellten Kommendanten Bowle gegenüber jenen Obergeordneten 

Kommandanten, bel denen nicht ein Zeluoldatenausschuß eingerichtet Ist. 

Ferner lind die Soldatenvertreter für Zeltaoldaten auf allen militärischen 

Orgenlaatlonsebenen berechtigt, Anregoogen Im allgemeinen dienstlichen Inter

esse der Zeluoldaten zu erstatten. 
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• 

Geltende F'assung: 

(8) Die Soldatenvartreter haben be� der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben auf die 

Erfordernisse eines geordneten, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Dienst

betriebes Rücksicht zu nehmen. Ihnen sind, soweit militärische Rücksichten nicht 

entgegenstehen, die für die Wahrnehmung Ihrer Aufgaben notwendigen 

Informationen zu erteilen und die hiezu notwendige freie Zelt zu gewähren. Die 

Soldatenvertreter sind In Wahrnehmung Ihrer Aufgaben en keine Weisungen ge

bunden. 

(9) Die Soldatenvertreter dürfen nur mit Zustimmung des Bundesministers für 

Lendeaverteidlgung versetzt oder vorzeitig entiassen werden. Sie dürfen wegen

einer Tätigkeit In Wahrnehmung Ihrer Aufgaben gemäß den Absätzen 7 und 8 nicht 

benachteiligt werden. 

UO) Den Heeresangehllrlgen bleibt es unbenommen, Wünsche und Beschwerden 

auch ohne Belziehung von Soldatenvertretern vorzubringen. In dleaem F'al1e hat die 

Mi twirkung eines Soldatenvertreters zu unterbleiben, 80lange der Antregsteller 

oder Beschwerdeführer nicht die Belziehung verlangt. 

- 32 -
-, 

Entwurf: 

(l) Die Zeltsoldetenausschüsse haben die Interessen der Ihrem Jeweiligen 

Vertretungsbereich (S 47 Abs. 5) angehörenden Zelt80ldaten mit einem Ver

pfllchtungszeltraum von mindestens einem Jahr nach AbI. 1 und 2 bel der 

Dienststelle, bei der ale eingerichtet sind, wahrzunehmen. Der Zentrale Zeitsol

datenausschuß hat die Interessen aller dieser Zeltsoldaten beim Bundesminister 

für Landesverteidigung wahrzunehmen. 

(4) Die Soldetenvertreter haben bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben auf die 

Erfordernisse eines geordneten, zweckmäßigen U'ld wirtschaftlichen Dlenstbe

triebes Rücksicht zu nehmen. Soweit militärische Interessen nicht entgegen

stehen, lind den Soldatenvertretern die fUr die WahrnehmU'lg ihrer Aufgaben 

notwendigen Informationen zu erteilen und die hlezu notwendige freie Zelt ZU 
gewähren. Die Soldstenvertreter sind In Wahrnehmung Ihrer Aufgaben an keine 

Weisungen gebunden. 

(5) Die Soldetenvertreter dürfen nur mit Zustimmung des Bundesministers 

für LandesverteidIgung versetzt oder vorzeitig entlassen werden. Sie dürfen 

wegen einer Tätigkeit In Wahrnehmung Ihrer Aufgaben (Aba. 1 bis ) nicht 

benachteiligt werden. 

(6) E8 bleibt den Soldaten unbenommen, Wünsche und Beschwerden auch 

olne Beiziehung eines Soldetenvertreters vorzubringen. In diesem F'al1 hat sich 

der Soldetenvertreter Jeder Mitwirkung zu enthalten, 80lange der Antragsteller 

oder Beschwerdeführer seine Bel ziehung nicht verlengt. 
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Geltende r sssung: 

§ 49. (J) Nach einer Gelsmtdeuer von zehn Jahren da, Wehrdienatea al. Zeitsoldat 

unter Berücksichtigung einer allfälligen Anrechnung des Grundwehrdienstes beträgt 

die Dienatfreistellung für je ein Jahr dieses Wehrdienstes 26 Werktage. Für eine 

anteilmäßige Bemessung der Dienstfreisteilung ist der zweite Satz des Abs. 2 
anzuwenden. 

§ 51. Soweit der Bund zur Gesetzgebung in den nachstehenden Angelegenheiten 

zuständig ist, gilt folgendes: 

1. Dienstnehmern und regelmäßig beschäftigten Heimarbeitern, die zum 

Präsenzdienst einberufen sind, bleibt der Arbeitsplatz gesichert. Diese 

Sicherung umfaßt die Aufrechterhaltung bestehender Dienst(Beschäf· 

tigungs)verhältnisse, den Kündigungs- und Entlassungsschutz sowie die An

rechnung der Präsenzdienatzeiten auf Ansprüche BUS Dienst(Beschäftigungs)

verhältnissen. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aUI dem Dienlt(Be

achäftigten)verhältnis ruhen für die Dauer dar Prälenzdienstieistung. Ver

einbarungen über die Gewährung einer Werks- oder Dienstwohnung, die von 

dem Einberufenen oder seinen Familienangehörigen weiter benötigt wird, 

bleiben bestehen. Die näheren Vorschriften über die Sicherung des Arbeits

platzes werden durch ein besonderes Bundesgesetz getroffen. 

2. Z I erster bit vierter Satz gilt für Dienstnehmer, auf deren Dienstverhältnis 

eine in Ausführung des Landarbeitsgesetzes, BGOI. Nr. 140/1948, erlassene 

Landarbeltlordnung anzuwenden' ist, als Grundsatzbestimmung im Sinne des 

Artikel 12 Aba. 1 Z 6 des Bundes-Verfassungsgesetzes In der Fassung von 

1929. 

§ 5&. 1(2) Eine Verwsltungsübertretung begeht ferner ein Wehrpflichtiger, der den suf 

Grund des § 17 Aba. 5 erlessenen Verordnungen oder den Pflichten des Beurlaubten

standes In der Reserve (§ 17 Aba. 6) zuwiderhandelt. Er ist hiefür mit einer 

Geldstrafe bis zu 6 000 S zu bestrafen. 

33 

,. 

Entwl6f: 

entfällt 

§ 51. Soweit der Bund zur Gesetzgebung zuständig Ist, hat er Regeh ... gen über 

die Auswirkungen einer Präsenzdienstleletuog auf die Dienst(Beschäftigungs).. 

verhältnisae von Dienstnehmern und regelmäßig beschiiftigten Heimarbeitern, 

wie Insbesondere über die Sicherung des Arbeitspletzes, die AnrE!chnuog der 

Priisenzdlenstzelten euf Ansprüche aus dem Dlenat(Beschiiftlgungs)vel'hiiltnls, 

die gegenseitigen Rechte und Pflichten eus dem Dienat(Beschiiftlgungs)ver

hältni. Uld die Vereinberungen über die GewiihrUlg einer Werks- oder Dienst

wohnung, durch ein besonderes Bundesgesetz zu treffen. 

§ 5&. (2) Elna Verwaltungsübertretung begeht ferner ein Wehrpfllchtiger, der den 

auf Grund des § 17 Abs. 5 erlassenen Verordnungen zuwiderhendelt. Er Ist hiefür 

mit einer Geldstrefe bis zu 6 000 S zu bestrafen. 
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• 

Geltende Fassung: 

§ 51. Wer die MItteIlungspflicht nach § 31 Abs. 4 oder 5 oder § 40 Abs. 10 

verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und iat mit Geldstrafe bis zu 3 000 S, 

Im Falle der Unelnbrlnglichkalt mit Arrast bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

§ 59. Ein Wehrpflichtiger der Reserve, der dem § 43 oder den auf Grund dieser 

Bestimmungen erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt, begeht eine Varwaltungs

übertretung und Ist mit Geldstrafe bis zu 3 000 S, Im Falle der Uneinbringlichkelt 

mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

U b e r g a n g s r e g e l u n g  f ü r  d a s  S t e l l u n g s w e s e n  

§ 65. (1) Die SteIlungskommissionen, denen zur Durchführung der Stellung keine 

für diesen Zweck errichteten ortsfesten Anlagen zur Verfügung stehen, bestehen 

abweichend vom § 22 Abs. 2 lediglich aus einem Stabsoffizier als Vorsitzendem 

sowie einem Stabsoffizier oder Hauptmann, einem rechtskundigen Bediensteten und 

einem Arzt als weiteren Mitgliedern. 

(2) Steht einer Stellungskommission mit einer zur Durchführung der Stellung 

errichteten ortsfesten Anlage ein Bediensteter mit dem abgeschlossenen Hoch

schulstudium der Psychologie und mindestena einjähriger Verwendung im heeres

psychologischen Dienst als Mitglied der Stellungskommission nicht zur Verfügung, 

so kann der Stellungskommission bis 30. Juni 1962 anstelle dieses Mitgliedes ein 

Bediensteter des gehobenen Dienstes mit mindestens einjähriger Verwendung im 

heerespsychologischen Dienst angehören. 

(3) Bis 30. Juni 1962 sind Wehrpflichtige abwalchend vom § 24 AI!�. 4 In einem 

der bel den Kalenderjahre, in dem sie das 16. oder 19. Lebensjahr vollenden, zur 

Stellung heranzuziehen. 

(4) § 2J Abs. 1 gilt für die Ergebnisse aller bisher durchgeführten SteIlungs
untersuchungen. 

- '3,4 

� 

Entwurf : 

§ 51. War die MItteIlungspflicht nach § J1 Aba. 5 oder § 40 Abs. 10 

verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und Ist mit Geldstrafa bis zu 3 000 S, 

im Falle der Unelnbringlichkelt mit Arrest bis zu zwei Wochen zu bestrafon. 

§ 59. Ein Wehrpflichtiger des Miliz- oder des Reservestandes, der dem § 43 
zuwiderhandelt, begeht eine Verwaltungsübertretung und Ist mit Geldstrafe bis 
zu 3 000 S, Im Falle der Uneinbringlichkelt mit Arrest bis zu zwei Wochen zu 
bestrafen. 

ent fällt samt Überschrift 
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Geltende Fassung: 

§ 69. Cl) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes Ist hinsichtlich 

1. 

H. des § 36 Abs. 4 und 5, soweit der Bundesregierung Aufgaben übertragen 

sind, diese, 

22. 

batraut. 

(2) Mit der Wahrung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 des Bundes

Verfassungsgesetzes In der Fassung von 1929 in den Angelegenheiten des § 51 Z 2 

Ist der Bundesminister für soziale Verwaltung betraut. Der § 51 Z 2 ist gegenüber 

den Ländern für die Austührungsgesetzgebung mit dem Tage der Kundmachung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr. 181/1955 (22. September 19�5) In Kraft getreten. Die 

Ausführungsgesetza der Länder waren binnen sechs Monaten nach Kundmachung 

des Bundesgesatzes BGBI. Nr. 181/1955 zu erlassen. 

- 1 5 -

Entw\6f: 

§ 69. Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich 

H. des § 36 Abs. 4 ,  soweit der Bundesregierung Aufgaben 

übertragen sind, diese, 

H 8. des § 51 der Bundesminister für Arbeit und Soziales, 

betraut. 

entfällt 
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J-EERESGE8Ot-RE:NGESETZ 1985 

Geltende fassung: 

§ J. (2) Dal Taggeld beträgt 

1. tur Wehrmänner, Chargen und Unteröffizlere, die 

2. 

a) den Grundwehrdienst In der Dauer von sechs Monaten, Truppen
übungen, freiwillige Waffenübungen oder außerordentliche Übungen 
leisten, 45 5, 

b) 

c) 

d) 

e) 

§ -6. (2) Bel Kaderübungen, Truppenübungen ood freiwilligen Waffenübungen, die 
nicht länger el8 20 Tage dauern, lind die Im Ab.. 1 genannten Bezüge am 
DIenstantrittsteg tur die gesamte Dauer der Waffenübung Im vorhinein euszu
zahlen. 

(3) Die dem Zeltsoldaten gebührenda Monatsprämie Ist auf ein von Ihm ange
gebenes Konto bel einem KreditinstItut Im Inland zu überweisen. Dies gilt auch für 

eine allfällige famIlIenbeihIlfe noch dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 
BGBI. Nr. 376, sowie Im Falle des Bestandes einer Versicherung nach § 24 im 
letzten Jahr des Wehrdienstes als Zeltsoldat auch für das.Taggeld und die Dienst
grodzulege. Der Wehrpflichtige hat die erforderlichen Angaben spätestens bel 
Antritt des Wehrdienstes als Zeltsoldet seiner militärischen Dienststelle bekannt-
zugeben. 

EntwlA'f : 

§ J. / (2) Dal Taggeld beträgt 

1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffiziere, die 

2. 

a) den Grundwehrdienst In der Dauer von lechs Monaten, Truppen
übungen, freiwillige Waffenübungen,funktlonsdienste 
oder außerordentliche Übungen leisten, 45 5, 

b) - .  

c) • 

d) 

e) 

§ 6. (2) Bel Truppenübungen, KaderObungen, freiwilligen Waffenllboogen lIld 
FlIlktionsdiensten, die nicht länger ala 20 Tage dauern, sind die In Abu. 1 

genannten Bezüge tur die gesamte Dauer des Jeweiligen Präsenzdienstes bei der 
Entlassung auszuzahlen." 

(3) Dem Zeltsoldeten sind das Teggeld, die DIenstgradzulage lIld die 
Monatsprämie auf ein von Ihm engegebenes Konto Im Inlond zu Oberwelsen. Dies 
gilt auch für eine ellfälllge famIlienbeihIlfe nach dem Familienlastenaus
gleichsgesetz 1967, BGBI. Nr. 376. Der Wehrpflichtige hat die erforderlichen 
Angaben spätestens bei Antritt des Wehrdienstes als Zeltsoldat seiner militäri-
schen Dienststelle bekanntzugeben. 
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Geltende fassung: 

§ 7. (1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienat leisten, Wehrpflichtige der Reserve 
BOwie die Im § 112 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angefilhrten Personen haben nach 
Maßgabe der folgenden Absätze Anspruch auf fahrtkostenvergütung. 

() Wehrpflichtige der Reserve haben Anspruch auf Vergiltung der notwendigen 
fahrtkosten, die ihnen 

1. bel der Übernahma oder Rückgabe von Bekleidungs- und Ausrilstungsge
genständen (§ 112 des Wehrgesetzes 1978) durch die Hin- und Rilckfahrt auf 
der Strecke zwischen der Wohnung oder Arbeitsstelle Im Inland, aofern aber 
diese Im Ausland gelegen Bind, zwischen der Staatsgrenze und dem Ort, an 
dem die Übernahme oder Rilckgabe der Bekleidungs- und AusrOstungsgegen
stände zu erfolgen hat, 

2. bel der Inanspruchnahma der �erufllchen Bildung durch die Hin- und Rück
fahrten auf der Strecke zwischen der Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, 
sofern aber diese Im Ausland gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze und 
dem Ort der beruflichen Bildung 

erwachsen. 

- 3 }  

..-

Entwurf; 

§ 7. (1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten, Wehrpflichtige des Miliz-
oder des Reservastandes BOwie die im § 112 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angefilhrten 
Personen haben nach Maßgabe der folgenden Absätza Anspruch auf 
f ahrtkostenvergiltung. 

() Wehrpflichtige des Miliz- oder des Reservestandes ' haben Anspruch auf 
Vergiltung der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen 

1. bei der Übernahme oder ROckgabe von Bekleidungs- und Ausrilstungsge
genständen (§ 112 des Wehrgesetzes 1978) durch die Hin- und ROckfahrt auf 
der Strecke zwischen der Wohnung oder Arbeitsstelle Im Inland, Bofern ober 
diese Im Ausland gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze und dem Ort, an 
dem die Übernahme oder Rückgabe der 'Bekleidungs- und AusrOstungsgegen
stände zu erfolgen hot, 

2. bei der Inanspruchnahme der beruflichen Bildung durch die Hin- und Rück
fahrten auf der Strecke zwischen der Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, 
aofern aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze ur,d 
dem Ort der beruflichen Bildung 

erwachsen. 
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Geltende Fassung: 

, 9. (1) Wird ein Zeltsoldat von Amts wegen vorzaltlg aus dem PräsenzdIenst 
entlassen (§ 40 Abs. 5 das Wehrgesetzes 1978) und Ist seIn notwendiger Unterhalt 
oder der seiner unterhaltsberechtIgten Angehörigen nIcht gesIchert, SO Ist Ihm auf 
Antrag vom BundesmInister für Landelverteidigung ein monatlicher Unterhalts
beitrag zu gewähren. Dieser Unterhaltsbeitrag kann unter Berücksichtigung der 
Jeweiligen wirtschaftlichen Verhältnisse des Antragstellers und seiner unterhalts
berechtigten Angehörigen bis zur Höhe der dem Antragsteller im Wehrdienst als 
Zeiuoldat zuletzt zugestandenen monatlichen Barbe züge und höchstens für ein 
Jahr ab dem der vorzeitigen Entlassung folgenden Monat zuerkannt werden. 

§ 24. �I) Zeiuoldaten, die Anspruch auf berufliche Bildung haben, sind 

1. Im Falle des § )J Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 sowie Im Falle des § 41 
Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978, wenn der Wehrdienst als Zeltsoldat noch 
mindestens ein Jahr dauert, im letzten Jahr ihres Wehrdienstes al. Zeit-
soldat, 

2. in den übrigen Fällen des § 41 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978 von der 

Feststellung der Dienstunfähigkeit an bis zur Entlassung aus dem Wehrdienst 

als Zei tsoldat 
In dar Kranken- und Pensionsversicherung nach Maßgabe des Allgemeinen SozIal-
versicherungsgesetzes pflichtversichert sowie in der Arbeitslosenversiche�ung auf 
Grund des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 versichert. Sie sind In Angele
genheiten der ArbeItslosenversicherung Dienstnehmern gleichgestellt (§ 1 Abs. 1 
1It. a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977); als Dienstgeber gilt der Bund. 

- 3 9  -

,. 

Entwurf; 

, 9. (I) Wird ein Zeltsoldat von Amts wegen vorzeitig aus dem Präsenzdienst 
entlassen (§ 40 Aba. 5 daa Wehrgesetzes 1978) und Ist sein notwendiger Unterhalt 
oder der seiner unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht gesichert, SO 1st ihm auf 
Antrag vom Bundesminister für Landesverteidigung ein monatlicher Unterhalts-
beltraq zu qewähren. Dieser Unterhaltsbeitraq kann mter Berücksichtigung der jeweiligen 
wlrt'schsftlichen VerhältnIsse des Antragstellers und seiner unterhaltsberechtigten 
Angehörigen bis zur Höhe der dem Antragsteller im Wehrdienst als Zeltsoldat 
zuletzt zugestendenen monatlichen Barbezüge und bis zum Ende des restlichen 
VerpflIchtungszeitraumes, jedoch höchstens für ein Jahr ab dem der vorzeitIgen 
Entlassung folgenden Monat zuerkannt werden. 

§ 24. (1) Zeltsoldaten, die Anspruch auf berufliche Bildung haben, sind Im 
letzten Jahr Ihres Wehrdienstes als Zeitsoldat In der Kranken- und PensIonsver
sicherung nach Maßgabe des Allgemeinen Sozlalverslcherungsgesetzea pflIcht
versichert sowie In der Arbeitslosenversicherung euf Grund des Arbeltslosenver
slcherungsgeaetzea 1977 versichert. Diese Versicherungen gelten darüber hinaus 
auch fOr Zeltsoldaten, deren Dienstunfähigkeit gemäß § 41 des Wehrgesetzes 
1978 festgestellt wurde, sofern ihr Wehrdienst als Zeltsoldat von diesem 
Zeitpunkt an weniger als ein Jahr dauert. Zeltsoldaten sind In Angelegenheiten 
der Arbeitslosenversicherung Dienstnehmern gleichgestellt (§ 1 Abs. 1 lit. a des 
ArbeitslosenversIcherungsgesetzes 1977). Als Dienstgeber gilt der Bund. 
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Geltende f a88ung: 

(2) Die Beiträge für die nach Abs. 1 Versicherten sind zur Gänze vom Bund zu 

tragen. Als allgameine Beitragsgrundlage für die Kranken-, Pensions- und Arbeits

losenversicherung gilt das Taggeld, die Dienstgradzulaga und die Monatsprämie. 

(J) Für die Dauer des Bestandes dieser Versicherung sind die §§ 18 bis 2} auf die 

Zeit&oldaten nicht anzuwenden. 

(4) War ein Zeltsoldat im Falle seiner Weiterverpflichtung In dem dieser 

Welterverpflichtung vorangegangenen Jahr nach Abs. 1 versichert, so sind die vom 
Bund für die Pensionsversicherung und die Arbeitslosenversicherung geleisteten 

Beiträge abzügllch jener Beiträge, die der Bund an die Pensionsversicherungsträger 

gemäß Artikel VI des Wehrrechtsänderungsgesetzes 198} für diesen Zeitraum zu 

leisten gehabt hätte, durch Abzug von der nach § 8 gebührenden Uberbrückungs-

hiJr e here inzubringen. 

- 3 '1 -

" 

Entwurf. 

(2) (bar den Versicherungsschutz nach Abs. 1 hinaus sind Zeltsoldaten, deren 

Verpflichtungszeitraum mindestens ein Jahr beträgt, ab Beginn dieses Ver

pflichtungszeltraumes In der Krankenversicherung pflicht versichert. 

(}) Die Beiträge für die nach Abs. 1 und 2 Versicherten sind zur Gänze vom 

Bund zu tragen. Als allgemeine Beitragsgrundlage für die Kranken-, Pensions

md Arbeitslosenversicherung gilt das Taggeld, die Dlenstgredzulage und die 

Monetsprämle. 

(4) Auf krankenversicherte Zeltsoldaten Bind die §§ 18 bis 23 nicht anzu

wenden. Diese Zeltsoldaten haben sich jedoch auf Anordnung der für sie 

zuständigen militärischen Dienststelle zur feststellung Ihrer Dienstfähigkeit 

den erforderlichen ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen. 

(5) Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den Pensionsversicherungsträgern 

aus der Anrechnmg von Wehrdienstleistungen der Zeltsoldaten als Ersatzzeiten 

In der Pensionsversicherung entstehen, hat der Bund an den Ausgleichfonds der 

PensIonsversicherungsträger (§ 447 9 des Allgemeinen Soziaiversicherullgs

gesetzes) einen Abgeltungsbetrag zu leisten. Dieser beträgt filr jeden Zeitsol

daten eb dem zweiten Jahr seiner Wehrdienstleistung als Zeltsoldat monatlich 
18,5 vH der Monatsprämie filr Offiziere gemäß § 5 Abs. 1 Z J IIt. b. Die 
Verpflichtung zur Leistung eines Abgeltungsbetreges entfällt für die Dauer des 

Bestandes einer Ptlichtversicherung in der Pensionsversicherung gemäß Alls. 1. 

(6) Die vom Bund für die Pensions- md Arbeitslosenversicherung geleisteten 

Beiträge sind durch Abzug von der UberbrOckungshilfe (§ 8) hereinzuhringen, 

wenn ein Zeltsoldat Im Falle seiner WeiterverpflIchtung In dem dieser Weiter

verpfllchtmg vorangegangen Jahr nach Abs. 1 versichert war. Der hereinzu

bringende Betreg Ist um jene Abgeltungsbeträge zu vermindern, die der Bund 

für diesen Zeltreum gemäß Abs. 5 zu leisten gehabt hätte. 
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§ J6. (l) Wehrpflichtigen, die 

1. 

2. 

Geltende fassung: 

J. freiwillige Waffenübungen, 

4. 

5. 

6. 

leisten, gebührt für die Dauer eines solchen Präsenzdienstes eine Pauschalentschä
digung In der Höhe von 1,6 vH des Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V nach § 28 Abs. , des Gehaltsgesetzes 1956, einschließlich allfälliger 
Teuerungszulagen, täglich. 

- 40 -

� ... 

Entwurf! 

G e s u n d h e i t l i c h e  B e t r e u u n g  
I m  M i l i z s t e n d  

§ 24 8. (1) Wehrpflichtige des Milizstandes dürfen Im Rehmen der Ausführung 
von Anordnungen Im Millzatand sowie einer freiwilligen MIlIzarbeit (§ 41 b 
Aba. 1 und ) des Wehrgesetzes 1978) heereseigene Sanltätaelnrichtungen zur 

1. feststellung einer bei diesen Tätigkeiten eingetretenen Gesundheit ... 
schädigung, 

2. Enten Hilfe und Jener gesundheitlichen Betreuung, die notwendig Ist, um 
Ble ohne weitere Gefährdung ihres Gesundheitszustandes einer anderen 
Krenkenbehandlung oder Anstaltspflege zuzuführen, 

In Anspruch nehmen. Hat der Wehrpflichtige des MIlIzstandes keinen Anspruch 
aus der gesetzlichen Krenkenversicherung, BO trägt die Kosten dieser gesund
heitlichen Betreuung der Bund. 

(2) Hinsichtlich der Ersatzansprüche filr Leistungen, die nach Abs. 1 vom 
Bund erbracht worden sind, gilt § 2J sinngemäß. 

() Hinsichtlich der Hellfürsorge über den im Abs. l genannten Umfang 
hinaus Bowle hinsichtlich der sonstigen Versorgung bleiben die Ansprüche der 
Wehrpflichtigen des Milizstandes nach dem Heeresvenorgungsgesetz, BGBI. 
Nr. 27/1964, unberührt. 

§ )6. (1) Wehrpflichtigen, die 

1. 

2. 

). freiwillige Waffenübungen und funktionsdienste,' 

4. 

5. 

6. 

leisten, gebührt für die Dauer eines solchen Präsenzdienstes eine PauscheIentschä
digung In der Höhe von 1,6 vH des Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse V nach § 28 Abs. J des Gehaltsgesetzes 1956, einschließlich allfälliger 
Teuerungszulagen, täglich. 
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Geltende f assungl 

§ 42. 0) Die Pauschalentschädigung nach § 16 Abs. 1 Ist 

1. bel Trl4lpenübungen, Kaderübungen und freiwilligen Waffenübungen, die 
nicht länger als 20 Tage dauern, bei der Entlassung aus diesem Präsenz
dienst, 

2. bei Truppenübungen, Kaderübungen und freiwilligen Waffenübungen, die 
länger als 20 Tage dauern, bel außerordentlichen Übungen sowie bei 
einem außerordentlichen Präsenzdienst in den fällen des § 2 Abs. l lit. a 
bis c oder im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 für den ersten 
Kalendermonat der Präsenzdienstleistung innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Beginn dieses Präsenzdienstes, für die weiteren Kalendermo
nate jeweils am 15. jeden Kalendermonats, jedenfalls aber bei der 
Entlassung aus dem Präsenzdienst 

auszuzahlen. 

(2) Die Entschädigungsbeträge, dia nach § J6 Abs. 2 über die Pauschalent
schädigung nach § J6 Abs. 1 hinaus zuerkannt werden, sind 

1. bei Truppenübungen, Kaderübungen und freiwilligen Waffenübungen, dia 
nicht länger all 20 Tage dauern, unverzüglich nach Zustellung des 
Bescheides über die Zuerkennung der Entschädigung, 

2. bel Truppenübungen, Kaderübungen und freiwilligen Waffenübungen, die 
iänger als 20 Tage dauern, bei außerordentlichen Übungen sowie bei 
einem außerordentliChen Präsenzdienst in den Fällen des § 2 Abs. l Ut. a 
bis c oder Im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 nach 
Zustellung des Bescheides über die Zuerkennung der Entschädigung 
jeweils am 15.  jeden Kalendermonats für den laufenden Kalendermonat, 
für allfällige vorangegangene Zeiträume jedoch unverzüglich nach Zu
stellung dieses Bescheides 

aUSZuzahlen. Endet in den Fällen der Z 2 der Präsenzdienst vor dem 15. aines 
Kalendermonats und Ist der Bescheid bereits zugestellt, so ist die Entschädigung 
unverzüglich nach der Entlassung aus dem Präsenzdienst auszuzahlen; wurde der 
Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt, 80 ist die Entschädigung unver
züglich nach Zustellung dieses Bescheides auszuzahlen. 

- 4 1  -

.... 

Entwll"f : 

§ 42. (1) Die Pauschalentschädigung nach § J6 Abs. 1 Ist 

1. bel Truppenübungen, Koderlibungen, freiwil ligen Waffenübungen und 
f"unktionsdiensten', die nicht länger al� 20 Tage dauern, bei der 
Entlassung eus diesem Präsenz dienst, 

2. bei Trl4lpenübungen, Kaderübungen, freiwilligen Woffenübungen und FunktIonsdiensteI; 
die länger als 20 Tage dauern, bel außerordentlichen Übungen sowie bei 
einem außerordentlichen Präsenzdienst in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. a 
bis c oder Im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 für den ersten 
Kalendermonat der Präsenzdienstleistung Innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Beginn dieses Präsenzdienstes, für die weiteren Kalendermo-

nate jeweils am 15. jeden Kalendermonats, jedenfalls aber bei der 
Entlassung aus dem Präsenzdienst 

auszuzahlen. 

(2) Die Entschädigungsbeträge, die nach § J6 Abs. 2 über die Pauschalent
schädigung nach § J6 Abs. 1 hinaus zuerkannt werden, sind 

1. bel 
,
TruppenGbungen,'Kaderübungen, freiwilligen Waffenübungen' und Funktionsdiensten, 

die nicht länger als 20 Tage dauern, , unverzüglich nach Zustellung des 

Bescheides über die Zuerkennung der Entschädigung, 

2. bei Truppenübungen, t<aderübungen, freiwilligen Waffenübungen und F ..... ktlonsdiensten/ 

die länger als 20 Tage dauern, ,bei außerordentlichen Übungen sowie bei 

einem außerordentlichen Präsenzdienst in den fällen des § 2 Abs. 1 lit. a 

bis c oder im falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 nach 

Zustellung des Bescheides über die Zuerkennung der Entschädigung 

jeweils am 15. jeden Kalendermonats für den laufenden Kalendermonat, 

für allfällige vorangegangene Zeiträume jedoch unverzüglich nach Zu-

stellung dieses Bescheides 

auszuzahlen. Endet in den Fällen der Z 2 der Präsenzdienst vor dem 15. eines 

Kalendermonats und ist der Bescheid bereits zugestellt, so Ist die Entschädi'Juny 

unverzüglich nach der Entlassung aus dem Präsenzdienst euszuzahlen; wurde der 

Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt, so ist 

züglich nach Zustellung dieses Bescheides auszuzahlen. 
die Entschädigung unver-
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Geltende Fasslng: 

§ 48. Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes lind betraut: 

1. 

2. 

J. 

4. hinsichtlich des § 24 Abs. 1 der Bundesminister für soziale Verwaltung im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

- � 2  

� " 

Entwurh 

§ 48. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

1. 

2. 

J. 

11. hinsichtlich des § 24 Abs. 1 der Bundesminister für A(tJC'lt md Soziales Im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverveidigun9, 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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l-EERESOISZIPUNARGESETZ 1985 

Geltende F.assung: 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist, soweit darin nicht anderes bestimmt ist, auf 

1. Soldaten, 

2 •. Wehrpflichtige der Reserve und 

J. Berutsmilitärpersonen des RUhestandes 

anzuwenden • .  

(J) Wehrpflichtiga der Reserve i m  Sinne dieses Bundesgesetzes sind Wehrpflich

tige, die nicht dem Präsenzstand (§ 1 Abs. 3 und 4 des Wehrgesetzes 1978) angehören 

und berechtigt sind, einen höheren Reservedienstgrad als "Wehrmann der Reserve" 
zu führen. 

Entwurf : 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist, soweit darin nicht anderes bestimmt ist, auf 

1. Soldaten, 

2 • .  Wehrpflichtige des Miliz- und des Reservestand",.' und 

3. Berufsmilitärpersonen des RUhestandes 

anzuwenden • .  

(3) Wehrpflichtige des Miliz- und des Reserveslandes im Sinne dieses 

Bundesgesetzes sind alle Wehrpflichtigen, die nicht dem Präsenzstand (§ 1 
Abs. 3 und 4 des Wehrgesetzes 1978) angehören und berechtigt sind, einen 

höheren Dienstgrad e1s·Wehrmann· zu führen. 
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Geltende Fassung: 

§ 2. Cl) Soldaten lind diszlpl inär zur Verantwortung zu ziehen wegen 

1. Verletzung der Ihnen im Präsenzstand auferlegten Pflichten, 

2. gröblicher Verletzung der Ihnen In der Reserve auferlegten Pflichten oder 

J. einer In der Reserve begangenen Handlung oder Unterlassung, die es nicht 
zuläßt, ale ohne Nachteil für den Dienst und damit für das Ansehen des 
Bundesheeres in ihrem Dienstgrad zu belassen. 

(2) Wehrpflichtige der Reserva sind disziplinär zur Verantwortung zu ziehen 
wegen 

1 
• .  Verletzung der Pflichten, die Ihnen Im Präsenzstand auferlegt waren, 

2. gröblicher Verletzung der Ihnen In der Reserve auferlegten Pflichten, 

J. Erschleichung eines Reservedienstgrades oder 

4. einer In der Reserve begangenen Handlung oder Unterlassung, die es nicht 
ZUläßt, ale ohne Nachteil für den Dlenat und damit für da. Ansehen des 
Bundesheeres In Ihrem Dienstgrad zu belassen. 

0) Berufsmilitärpersonen des Ruhestandes sind diszlplinär zur Verantwortung zu 
ziehen 

1. wegen Verletzung der Pflichten, die Ihnen im DIenststand auferlegt waren, 

2. wegen gröblicher Verletzung der ihnen im Ruhestand auferlegten Pflichten 
oder, 

J. wenn aie, Wehrpflichtige der Reserve sind, überdies wegen ' 

a) gröblicher Verletzung der Ihnen in der Reserve auferlegten Pflichten, 

b) Erschleichung eines Reservedienstgrades oder 

c) einer in der Reserve begangenen Handlung oder Unterlassung, die es nicht 
zuläßt, sie ohne Nachteil für den Dienst und damit für das Ansehen des 
Bundesheeres in Ihrem Dienstgrad zu belassen • .  

- � �  -

.. 

Entwurf: 

§ 2. (1) Soldaten Bind diszlpllnär zur Verantwortung zu ziehen wegen 

1. Verletzung der Ihnen Im Präsenzstend auferlegten Pflichten, 
2. gröblicher Verletzung der ihnen 1m Miliz- oder Im Reservestand aufer

legten Pflichten oder 
J. einer i m  Miliz- oder im Reservestand begangenen Hendlung oder 

Unterlessung, die es nicht zuläßt, sie ohne Nachteil für den Dienst und 
damit für das Ansehen des Bundesheeres in ihrem Dienstgrad zu 
belassen. 

(2) Wehrpflichtige des Miliz- und des Reservestandes sind disziplinär zllr 
Verantwortung zu ziehen wegen 

1. Verletzung der Pflichten, die Ihnen Im Präsenzstand auferlegt woren, 
2. gröblicher Verletzung der ihnen 1m Miliz- oder im Reservestand aufer

legten Pflichten, 
l. Erschleiclll�g eines Dienstgrades oder 
4. einer I m  Millz- oder im Reservestand begangenen Handlung oder 

Unterlassung, die es nicht zuläßt, sie ohne Nachteil für den Dienst IXId 
damit fiJr das Ansehen des Bundesheeres In ihrem Dienstgrad zu 
belassen. 

(l) Berufsmilitärpersonen des Ruhestandes sind disziplinär zur Verantwor
tung zu ziehen 

L wegen Verletzung der Pfl ichten, die Ihnen im Dienststand auferlegt 
waren, 

2. wegdn gröblicher Verletzung der Ihnen im Ruhestand auferlegten 
Pflichten oder, 

3. wenn sie Wehrpflichtige des Miliz- oder Reservestanoos sind, überdies 
wegen 

a) 

b) 
c) 

gröblicher Verletzung der ihnen im Miliz- oder Im R eservestand 
auferlegten Pflichten, 
Erschleichung eines Dienstgrades oder 
einer im Miliz- oder im Reservestand begangenen Handlung oder 
UnterlasslXlg, die es nicht zuläßt, sie ohne Nachteil tur den Dienst 
und damit für das Ansehen des Bundesheeres in ihrem D ienstgrad 
zu belassen. 

79/M
E

 X
V

II. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
108 von 115

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Jt «, 

Geltende r assung: 

§ 8. (1) Dia Pflichtverletzung, die verhängte Diazlplinarstrafe (das Absehen von 

einer Strafe) und der Zeitpunkt der Rechtskraft des beCreffenden Disziplinar

erkenntnisses oder der betreffenden Disziplinarverfügung sind - ausgenommen bel 

BerufsmIlitärpersonen des Ruhestandes, die nicht Wehrpflichtige der Reserve sind -

In einem führungsblatt festzuhalten • .  Bel schriftlichen DisziplInarverfügungen und 

Dlsziplinererkenntnlssen dient eine Durchschrift als führungsblatt. 

§ 9. Soldatenvertreter dürfen wegen Handlungen, die sie In Wahrung der ihnen 

gemäß § 47 des Wehrgesetzes 1978 envertrauten Interessen gesetzt haben, diszi
plinär nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

§ 15. 1(2) DisziplInarvorgesetzter gegenüber Wehrpflichtigen der Reserve ist der zu

ständige Militärkommandant. 

(3) DisziplInarvorgesetzter gegenüber Berufsmilitärpersonen des Ruhestandes, 

die nicht Wehrpflichtige der Reserve sind, ist der nach Abs. 1 im Zeitpunkt Ihres 

Ausscheidens aus dem Dienststand zuständig gewesene Disziplinarvorgesetzte. 

4 5  -

Entwurf: 

§ 8. (1) Die Pflichtverletzung, die verhängte Disziplinaratrefe (da. Absehen von 

einer Strefe) und der Zeitpunkt der Rechtskreft des betreffenden Disziplinar

erkenntnisses oder der betreffenden Disziplinerverfügung sind - ausgenommen bel 

Berufsml11tärpersonen deI Ruhestandes, die nicht mehr wehrpflichtig' slnd -

, 
in einem führungsblaU featzuhalten • .  Bel schriftlichen Dlszlplinerv�rfügungen und 

: Dlszlplinarerkemtnissen dient eine Durchschrift eis rührungsblatt. 

§ 9. Soldetenvt.rtreter dürfen wegen Handlungen, die sie In Wahrung der ihnen 

gemäf 1 47 edes Wehrgesetzes 1978 anvertrauten Interessen gesetzt haben, disziI 
plinär nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

§ 15.: (2) DIsziplinarvorgesetzter gegenüber Wehrpflichtigen des Miliz- und de� 
Reservestandes' ist der zu·ständige Militärkommandant. 

(3) DIsziplinarvorgesetzter gegenüber BerufsmiJitärpersonen des Ruhestandes, 

die nlchtimehr wehrpflichtig sind, ist der nach Abs. 1 im Zeitpunkt ihres 

Ausscheidens aus dem Dienststand zuständig gewesene Disziplinarvorgesetzte. 
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Geltende F�aaung: 

§ 17. (1) Wenn der DisziplInarvorgesetzte In erster Instanz DIsziplinarhaft (§ 45) 

verhängt hat, Ist ein HaftprUfungsorgan Berufungsinstanz. Der Bundesminister für 
Landesverteidigung hat Bedienstete eus dem Personalstand des Bundesministeriums 
für Landesverteidigung all Haftprüfungsorgane zu bestellen. Für die�e Funktionen 
sind rechtskundige Beamte der Verwendungsgruppe A oder rechtskundige Vertrags. 
bedienstete der Entlohnungsgruppe a, sofern diese Beamten und Vertrags
bediensteten Reserveoffiziere sind, oder rechtskundige Berufsoffiziere der Ver
wendungsgruppe H 1 heranzuziehen. Die wnstige Verwendung dieser Bediensteten 
darf nicht die MögliChkeit e iner Einflußnahme auf ihre Tätigkeit als Haftprüfungs
organ bieten • .  

§ 25. (3) Die Zuständigkeit im Verfahren gegen Wehrpflichtige der Reserve, die nicht 

Berufsmil itärpersonen des Ruhestandes sind, richtet sich nach Ihrem ordentlichen 

Wohnsitz Im Inland, In Ermangelung eines solchen nach ihrem ständigen Aufentllalt 

Im Inland. Ansonsten ist der MIlitärkommandant von Wien zuständig • . . 

§ 29. (1) Der BeSChuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch 

1. einen Soldaten oder 

2. einen Beamten oder Vertragsbediensteten, der nicht Soldat Ist, 

Jeweils aus dem örtlichen Zuständigkeitsbereich der Disziplinarbehörde. verteidigen 

lassen, der sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen hat. Vor der 

DIsZiplinarbehörde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden • .  Eine Ver

teidigung durch andere Personen Ist nicht zulässig • . . 

Lt (, -

• 

Entwurf :  

§ 17. (1) Wenn der DIsziplInarvorgesetzte In erster Instanz DIsziplInarhaft (§ 45) 
verhängt hat, Ist ein Haftprüfungsorgan Berufungsinstanz. Der Bundesminiater für 

Landesverteidigung hat Bedienstete aus dem Personalstand des Bundesministeriums 

für Lande.verteldlgung als Haftprü fungsorgane zu bestellen. Für die�e Funktionen 

sind rechtskundige Beamte der Verwendungsgruppe A oder rechtskundige Vertrags

bedienstete der Entlohnungsgruppe a, sofern diese Beamten und Vertrags

bediensteten Offiziere des Mili z- oder des Reservestondes sind, oder rechtskundige 

Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 1 heranzuziehen. Die sonstige Verwendung 

dieser Bediensteten darf nicht die Möglichkeit einer Einflußnahme auf Ihre Tätigkeit 

als Haftprüfungs organ bleten. 1 

§ 25.0) Die Zuständigkeit im Verfahren gegen Wehrpflichtige des
, 

Miliz- und des 

Reservestande�, die nicht Berufsmilitärpersonen des Ruhestandes sind, richtet sich . 

nach ihrem ordentlichen Wohnsitz Im Inland, In Ermangelung eines solchen nach ihremj 

ständigen Aufenthalt im Inland. Ansonsten ist der Mil itärkommandant von Wien zuständig. 

§ 29. (1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen oder durch 

1. einen Soldaten, 
2. einen Beamten oder Vertragsbediensteten, der nicht Soldat Ist, oder 

J. seinen zuständigen Soldatenvertreter bzw. ein Mitglied des zuständigen 

Organes der Personal vertretung 

verteidigen lassen. Eine Verteidigung durch andere Personen Ist nicht zulässig. 

Eine Verteidigung durch die In Z 1 und 2 genannten Personen ist nur zul ässig, 

wenn diese dem örtlichen Zuständigkeitsbereich der Disziplinerbehörde enge
hören. Der Verteidiger hat sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen. 

Vor der DisziplInerbehörde ksnn eine Vollmacht auch mündl ich erteilt werden. 
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Geltende Fassung: 

§ 42. DIsziplinarstrafen für Soldaten, die den Grundwehrdienst (§ 28 Abs. 1 und 3 

des WehnJesetzes 1978) oder Im Anschluß an diesen einen außerordentlichen 
Präsenzdienst Im raUe des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 (Aufschub der 
Rückversetzung In die Reserve) leisten, sind: 

1. der Verweis, 

2. die Geldbuße, 

3. das Ausgangsverbot, 

4. die Disziplinarhaft, 

5. die Unfähigkeit zur Beförderung und die Degradierung. 

- 'i 1 -
\.. 

Entwurf: 

§ 42. DIsziplinarstrafen für Soldaten, die "den Grundwehrdienst (§ 28 Abs. 1 und 3 
des WehnJesetzes 1978) oder im Anschluß an diesen einen außerordentlichen 
Präsenzdienst Im raUe des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978 (Aufschub der 
'Entlassung aus dem Präsenzdienst) leisten, sind: 

1. der Verweis, 

2. die Geldbuße, 

3. das Ausgangsverbot, 

4. die Disziplinarhaft, 

5 
• .  die Unfähigkeit zur Beförderung und die Degradierung. 
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Geltende Fassung: 

§ 50. .(1) Die Entlassung bewirkt naben der Auflösung des Dienstverhältnisses die 
Zurücksetzung auf den Dienstgrad "Wehrmann der Reserve" und die Unfähigkeit, 
innerhalb von drei Jahren einen höheren Dienstgrad zu erlangen, sowia für Soldaten, 
denen eine Abfertigung gebührt, überdies den Entfall der Abfertigung. 

J. Abschni tt 

Diaziplinarstrafe für Wehrpflichtige der Reserve 

§ 5' • . 0) Die DIsziplinarstrafe für Wehrpflichtige der Reserve, dia nicht Berufs
mIlitärpersonen des Ruhestandes sind, ist die Degradierung. Sie ist die Zurück
setzung auf einen niedrigeren Dienstgrad und kann bis zum Dienstgrad "Wehrmann 
der Reserve" verfügt werden. 

§ 54. (J) Die Diszlplinaratrafe des Verlustes · aller aus dem Dienstverhältnis fließenden 
Rechte und Ansprüche hat für Berufsmilitärpersonen des Ruhestandes, die Wehr
pflichtige der Reserve lind, auch die Zurücksetzung zum WehrmaM der Reserve zur 
Folge. Mit dieser Disziplinarstrafe ist die Unfähigkeit zur Beförderung für die Dauer 
von drei Jahren verbunden. 

- 4 cf -

• .... 

EntwI .. f :  

§ 50. .0) Die Entlassung bewirkt neben der Auflösung des Dienstverhältnisses die 
ZurÜCksatzung auf den Dienstgrad "Wehrmann .. und die Unfähigkeit, Innerhalb 
von drei Jahren einen höheren Dienstgrad zu erlangen, sowie für Soldaten, 
denen eine Abfertigung gebÜhrt, überdies den Entfall der Abfertigung. 

J. Abschnitt 

Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Miliz- und des Reservestandea 

§ 5J • .  0) Die Disziplinarstrafe für Wehrpflichtige des Miliz- und des Reserve
standes, die nicht Berufsmilitärpersonen des Ruhestendes sind, ist die Degredie
rung. Sie ist die Zurücksetzung euf einen niedrigeren Dienstgred und kann bis 
zum Dienstgrad"Wehrmann"verfügt werden. 

§ 54.(J) Die Dlrziplinarstrafe des Verlustes aller aus dem Dienstverhältnis 
fließenden Rechte und Ansprüche hat für Berufsmilitärpersonen des Ruhe
standes, die Wehrpflichtige des Mil iz- oder �eservestandes sind, auch die 
Zurücksetzung zum Wehrmanrl zur Folge. Mit dieser DIsziplinarstrafe ist die 
Unfähigkeit  zur Beförderung für die Dauer von drei Jahren verbunden. 
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Geltende Fassung: 

§ 55. Im Kommandantenverfahren Ist über Pflichtverletzungen von 
1. SOldaten, die Prösenzdlenst leisten, 
2. Wehrpflichtigen der Reserve, die nicht Berufsmilitörpersonen des Ruhe

standes sind, oder 

J. SOldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses angehören, 
wenn keine strengere Strafe als die GeldbuOe erforderlich ist, 

zu entscheiden. 

§ 56. (4) Zur Entscheidung über Pflichtverletzungen von Wehrpflichtigen der Reserve 
sind zuständig: 

1. in erster Instanz der Disziplinarvorgesetzte, 

2. In zweiter Instanz der nächsthöhere Vorgesetzte. 

§ 59. (2) Diszlplinarvertügungen können mündlich oder schriftlich ergehen. Gegen 
Wehrpflichtige der Reserve sind sie schri ftlich zu erlassen • .  

- 4 '1  -

( ,,", 

Entwurf; 

§ 55. Im Kommandantenverfahren ist über Pflichtverletzungen von 

1. SOldaten, die Präsenzdienst leisten, 
2. Wehrpflichtigen des Miliz- und des Reservestandes', die nicht Berufsmilitürpersllnen 

des Ruhe standes sind,. oder 

J. Soldaten, die dem ßundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses angehören, 
wenn keine strengere Strafe als die GeldbuOe erforderlich ist, 

zu entscheiden. 

§ 56. (4) Zur Entscheidung über Pflichtverletzungen von Wehrpflichtigen des Miliz
und des R eservestandes sind zuständig: 

1. In erster Instanz der Disziplinarvorgesetzte, 

2. in zweiter Instanz der nächsthöhere Vorgesetzte. 

§ 59. (2) Disziplinarverfügungen können mündlich oder schriftlich ergehen. Gegen 
Wehrpflichtige des Miliz- und des Reservestundes sind sie schriftlich zu erlassen. 
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Geltende Fassung: 

§ 62. (1) Die Berufungsfrist beträgt drei Tage. Wird die Entscheidung der ersten 
Instanz in einem Zeitpunkt gefällt, in dem der Beschuldigte der Reserv.e angehört, so 
beträgt die Berufungsfrist zwei Wochen. 

§ 79. (3) Ist gegen einen Soldaten, der den Grundwehrdienst oder im Anschluß an diesen 
einen außerordentlichen Präsenzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 
1978 leistet, im Zeitpunkt 

1. seiner Rückversetzung in die Reserve oder 

2. seines Übertritts in eine andere Art des PräsenZdienstes 

ein Disziplinarverfahren anhängig, so ist dieses ohne Bedachtnahme auf seine 
geänderte rechtliche Stellung, im Falle der Z 1 unter Anwendung dea § 47, 
fortzusetzen. Ist gegen einen Soldaten, der eine andere Art des Präsenz dienstes 
leistet, im Zeitpunkt seiner Rückversetzung In die Reserve ein DiSZiplinarverfahren 
anhängig, 10 ist diesel ohne Bedachtnahme auf seine geänderte rechtliche Steilung 
fortzusetzen. Das gleiche gilt für ,

Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund eines 
Dienstverhältnisses angehören, bei Beendigung ihres Dienstverhältnisses und gleich
zeitigem Übertritt in die Reserve, wenn sie nicht In den Ruhestand versetzt werden 
oder Übertreten; an die Stelle der Disziplinarstrafe der Entlassung -iritt die Diszi
plinarstrafe der Degradierung nach § 51. 

- 50 , -

/ � 

Entwurf : 

§ 62. (1) Die Berufungsfrist beträgt drei Tage. Wird die Entscheidung der ersten 

Instanz in einem Zeitpunkt gefällt, in dem der Beschuldigte dem Miliz- oder dem 

Reservestand ' angehört, so beträgt die Berufungsfrist zwei Wochen. 

§ 79. (3) Ist gegen einen Soldaten, der den Grundwehrdienst oder Im Anschluß an 
diesen einen außerordentlichen Präsenzdienst Im Falle des § 40 Abs. 2 des 
Wehrgesetzes 1978 leistet, im Zeitpunkt 

1. seiner Entlassung alls dem Präsenzdienst oder 
2. seines ( bertrittes in eine andere Art des Präsenzdienstes 

ein Disziplinarverfahren anhängig, 60 ist dieses ohne Bedachtnahme auf seine 
geänderte rechtliche Stelllng, Im Falle der Z 1 unter Anwendung des § 47, 
fortzusetzen. Ist gegen einen Soldaten, der eine andere Art des Präsenzdienstes 
leistet, Im Zeitpunkt seiner Entlassung aus dem Präsenzstend ein Diszipl inar
verfahren anhiinglg, 60 Ist dieses ohne Bedechtnahme auf seine geänderte 
r echtliche Stellung fortzusetzen. Das gleiche gilt für Soldaten, die dem 
Bundesheer auf Grund eines Dienstverhältnisses angehllren, bel Beendigung ihres 
Dienstverhältnisses und gleichzeitigem Übertritt In den Miliz- oder R eserve
stand; an die Stelle der DIsziplinarstrafe der Entlassung tritt die Disziplinar
strafe der Degradierung nach § 51." 
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